
  

 

MASTERARBEIT 

  

   

Frau (B. Eng.) 

Isa-Loreen Ehrecke 

➢ 

Die Integration von Nach-   
haltigkeitskriterien bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge  

  

Dresden, September 2022  

 

 

 

 



Institut für Wissenstransfer und Digitale 

Transformation 

  

MASTERARBEIT 

   

Die Integration von Nach-   
haltigkeitskriterien bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

 
 
 

Autor: 

Frau 

Isa-Loreen Ehrecke 

  

Studiengang: 

Industrial Management 

  

Seminargruppe: 

ZM20w1-M 

  

Erstprüfer: 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Mehlis 

  

Zweitprüfer: 

Prof. Dr.-Ing. Jan Schaaf 

   

Einreichung: 

Dresden, 13.09.2022 

  

Verteidigung/Bewertung: 

Mittweida, 2022 

  



 

Institute for Knowledge Transfer and Digital 

Transformation 

  

MASTER THESIS 

   

 
The integration of sustain-

ability criteria in the award of 
public contracts 

 
 
 

author: 

Ms. 

Isa-Loreen Ehrecke 

  

course of studies: 

Industrial Management 

  

seminar group: 

ZM20w1-M 

  

first examiner: 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Mehlis 

  

second examiner: 

Prof. Dr.-Ing. Jan Schaaf 

  

submission: 

Dresden, 13.09.2022 

  

defence/evaluation: 

Mittweida, 2022 

  



Bibliografische Beschreibung: 

Ehrecke, Isa-Loreen: 

Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge. – 2022. – 13 S. Verzeichnisse, 96 S. Inhalt, 168 S. Anhänge. 

Mittweida, Hochschule Mittweida, Institut für Wissenstransfer und Digitale 

Transformation, Masterarbeit, 2022. 

Referat: 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Integration von 

Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Im Fokus der 

Masterarbeit steht die Untersuchung der rechtlichen Möglichkeiten zur 

Integration von Nachhaltigkeitskriterien sowie eine Ist-Analyse drei aktueller 

Ausschreibungsunterlagen im Hinblick auf den Status Quo der Nachhaltigkeit 

bei Vergaben. Das Ziel der Arbeit ist es, eine „Best Practise“ in Form einer 
Checkliste für künftige Vergabeausschreibungen zu entwickeln, um 

Auftraggebern die Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge zu erleichtern.  
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1 Einleitung der Masterarbeit 

1.1 Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit 

„In Deutschland geben öffentliche Auftraggeber wie Bund, Länder und Kommunen 

jährlich zwischen 260 und 460 Milliarden Euro zur Beschaffung von Bau-, Dienst- und 

Lieferleistungen aus.“1  

Beschaffungsamt des Bundesamts des Innern und für Heimat 

Europaweit macht das öffentliche Auftragswesen rund 18 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts aus, das entspricht circa einer Summe von 2,6 Billionen Euro.2 Daraus ergibt sich, 

dass Deutschland circa zehn bis knapp 18 Prozent3 der gesamten europaweiten Beschaf-

fung ausmacht. Aufgrund dieses großen Anteils besteht ein enormes Potenzial für öffentli-

che Auftraggeber, ihren Einfluss für die Umsetzung gesellschaftlicher Maßnahmen zu nut-

zen. Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 gehören zu dem Maß-

nahmenpaket.4 Folglich zählen unter anderem die bezahlbare und saubere Energie, die 

menschwürdige Arbeit und das Wirtschaftswachstum sowie nachhaltige Städte und Ge-

meinden zu den gesellschaftlichen Maßnahmen. Gemäß eines Berichts der Weltkommis-

sion für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen ist eine Entwicklung nachhaltig, 

wenn diese den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 

künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 

Lebensstil zu wählen.5 Dabei ist die Implementierung von Nachhaltigkeit ein stufenweiser 

Prozess, der nicht mit einem Mal umgesetzt werden kann. Jedoch kann durch den großen 

Einfluss der Vergabe öffentlicher Aufträge ein nachhaltiger Wandel bewirkt werden. 

 

1 Beschaffungsamt des BMI 2016. 

2 Vgl. Beschaffungsamt des BMI 2016. 

3 260 Milliarden bzw. 460 Milliarden / 2,6 Billionen * 100 = 10,00 % bzw. 17,69 %. 

4 Vgl. Bundesregierung 2022.  

5 Vgl. World Commission on Environmental and Development 1987, S. 15.  
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Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Masterarbeit das Thema der Integration von 

Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge untersucht. Die folgenden 

Fragestellungen sollen dabei im Verlauf der Masterarbeit beantwortet werden: 

• Wie ist der aktuelle Stand bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Hinblick auf die 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeit? 

• Welche Probleme und Hindernisse bestehen für eine nachhaltige öffentliche Be-

schaffung?  

• Welche rechtlichen Möglichkeiten existieren, um mehr Nachhaltigkeit in der öffentli-

chen Beschaffung zu integrieren? 

• Wie kann man öffentliche Auftraggeber bei der Integration von Nachhaltigkeitskrite-

rien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unterstützen? 

Zur Beantwortung der Fragestellungen werden zunächst die Grundlagen hinsichtlich des 

Vergaberechts in Deutschland und der Nachhaltigkeit bei dem öffentlichen Beschaffungs-

prozess vorgestellt. Der Schwerpunkt der Masterarbeit wird die Untersuchung von rechtli-

chen Möglichkeiten zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge sowie eine Ist-Analyse von drei aktuellen Ausschreibungsunterlagen im Hinblick 

auf Nachhaltigkeitskriterien. Mithilfe der Untersuchung und der Ist-Analyse wird aufgezeigt, 

inwieweit derzeit Nachhaltigkeitskriterien im Vergabeprozess berücksichtigt werden. Zu Be-

ginn der Masterarbeit besteht die Vermutung, dass bei den Vergaben öffentlicher Aufträge 

die Nachhaltigkeit zwar berücksichtigt wird, sie jedoch nur eine untergeordnete Rolle im 

Gegensatz zu ökonomischen Entscheidungen spielt.  

Aus diesem Grund hat die Masterarbeit zum Ziel, eine „Best Practise“ in Form einer Check-

liste für künftige Vergabeausschreibungen zu entwickeln, um Auftraggebern die Integration 

von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu erleichtern.  

1.2 Gang der Untersuchung 

Die Masterarbeit gliedert sich in sechs Gliederungspunkte, die die Komplexität des öffentli-

chen Auftragswesen in Deutschland und die Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge ausführlich erläutern. Nach der Einleitung der Arbeit werden 

im zweiten Gliederungspunkt die Grundlagen der öffentlichen Beschaffung, die Definition 

und die Grundsätze des Vergaberechts, die Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern 

sowie das Thema der Nachhaltigkeit vorgestellt. Im dritten Gliederungspunkt wird die Kom-

plexität des öffentlichen Auftragswesen in Deutschland analysiert. Im Verlauf dieses 



Einleitung der Masterarbeit  3 

 

Gliederungspunktes wird zunächst die Vergabereform im Jahr 2016 und die Änderungen 

durch die neu beschlossenen Richtlinien dargestellt. Danach werden die Struktur des 

Vergaberechts und die Schwellenwerte erörtert. Der dritte Gliederungspunkt legt zusätzlich 

die elektronische Vergabe und die Arten von Vergabeverfahren dar. Von besonderem Inte-

resse ist der Ablauf von Vergabeverfahren. Anschließend wird in dem vierten Gliederungs-

punkt die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in dem öffentlichen Beschaffungsprozess 

untersucht. Der Gliederungspunkt widmet sich unter anderem der Nachhaltigkeit bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge in Bezug auf die öffentliche Beschaffung und deren Vorbild-

funktion und Potenziale. Weiterhin befasst sich der Gliederungspunkt mit der Prüfung des 

Vergaberechts auf rechtliche Möglichkeiten zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei 

öffentlichen Aufträgen. Mithilfe der vorangegangenen Grundlagen und Ausarbeitungen wird 

eine Ist-Analyse von drei aktuellen Ausschreibungen durchgeführt. Die Ausschreibungen 

beziehen sich auf die Objektplanung einer Grundschule. Mit der Ist-Analyse werden die 

ausgewählten Vergabeunterlagen auf die Integration von Nachhaltigkeit untersucht, um 

festzustellen, inwieweit öffentliche Auftraggeber bereits Nachhaltigkeitskriterien in ihren 

Vergabeunterlagen berücksichtigt haben. Mittels der Ist-Analyse können Rückschlüsse auf 

derzeitige Probleme und Hindernisse bei der Integration von Nachhaltigkeitskriterien gezo-

gen werden. Aus diesem Grund steht im fünften Gliederungspunkt die Erstellung einer 

Checkliste für öffentliche Auftraggeber im Fokus. Die Checkliste ist für öffentliche Auftrag-

geber, unabhängig von dem Umfang der Beschaffung, dem Beschaffungsgegenstand, dem 

Vergabeverfahren oder auch dem Bundesland, universell anwendbar. Sie dient als Arbeits-

erleichterung für öffentliche Auftraggeber, damit diese zielgerecht in den verschiedenen 

Phasen einer Vergabe Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen können, ohne alle Gesetz-

gebungen zur Vergabe lesen zu müssen. Das Fazit mit der Zusammenfassung der wich-

tigsten Ergebnisse schließt die Masterarbeit ab. 
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2 Grundlagen 

In dem folgenden Kapitel werden wichtige Grundlagen und Definitionen zu den Themenge-

bieten der öffentlichen Beschaffung, den öffentlichen Auftraggebern und der Nachhaltigkeit 

vorgestellt. Die folgenden Gliederungspunkte dienen zum besseren Verständnis für die 

Masterarbeit.  

2.1 Die Grundlagen der öffentlichen Beschaffung 

Das öffentliche Auftragswesen ist ein wichtiger, aber auch kritischer Politikbereich, der den 

Zweck hat, die öffentlichen Aufgaben des Staates zu erfüllen. Die öffentliche Beschaffung 

kann alle Aspekte der Lebensqualität beeinflussen, inbegriffen die ökologischen, ökonomi-

schen und gesellschaftlichen Dimensionen.6  

Aufgrund der Zuordnung von Auftraggebern der öffentlichen Beschaffung zu dem öffentli-

chen Sektor, dienen die von ihnen in Auftrag gegebenen oder gekauften Waren / Dienst-

leistungen der Deckung des öffentlichen Bedarfs. Es kann sich dabei um „Sachgüter, 

Dienstleistungen, Arbeitskräfte, Informationen, Handelswaren, Kapital und Rechte […] so-

wie Bauleistungen“7 handeln. Auf Bundes- und Länderebene beläuft sich der Anteil der öf-

fentlichen Beschaffungsaufgaben auf circa 25 Prozent, während auf der Ebene der Städte 

und Gemeinden der Anteil sogar circa 50 Prozent beträgt.8 Die öffentliche Beschaffung gibt 

rechtliche Rahmenbedingungen vor, an die öffentliche Auftraggeber gebunden sind. Dies 

dient dem Zweck, öffentliche Gelder wirtschaftlich zu verwenden und Korruption bezie-

hungsweise Begünstigungen zu verhindert. Demzufolge findet das Vergaberecht zwingend 

Anwendung bei der öffentlichen Beschaffung. Die Verwendung und die Höhe der öffentli-

chen Gelder werden durch politische Vorentscheide durch verschiedene Gremien und 

Haushaltspläne festgelegt. Aus diesem Grund sind die öffentlichen Auftraggeber gezwun-

gen, nur Waren und Dienstleistungen im Rahmen der vorgegebenen Gelder zu beschaffen. 

 

6 Vgl. OECD 2019, S. 19.  

7 Hepperle 2016, S. 19.  

8 Vgl. Hepperle 2016, S. 16f.  
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Weiterhin müssen öffentliche Aufträge in der Regel national und ab einer gewissen Auf-

tragshöhe sogar europaweit ausgeschrieben werden. Die Schwellenwerte der Auftrags-

höhe werden im dritten Gliederungspunkt „Komplexität des öffentlichen Auftragswesen in 

Deutschland“ vorgestellt. Die Vergabe eines öffentlichen Auftrags muss juristisch überprüf-

bar sein. Mit dieser Absicht kann ein gerechtes und einheitliches Verfahren für die Bieter 

sichergestellt werden.9  

2.2 Die Definition und Grundsätze des Vergaberechts 

„Unter Vergaberecht versteht man die Gesamtheit der nationalen und internationalen Re-

geln und Vorschriften, die ein Träger der öffentlichen Verwaltung, bei der Beschaffung von 

Leistungen und zur Erfüllung seiner Verwaltungsaufgaben, zu beachten hat.“10  

Zur Erbringung der staatlichen Aufgaben schließen öffentliche Auftraggeber Verträge hin-

sichtlich der Lieferung von Waren, der Ausführung von Bauleistungen oder auch der Erbrin-

gung von Dienstleistungen, ab.11 Entspricht die Vergütung des Auftragnehmers einem Ent-

gelt, ist ein öffentlicher Auftrag zustande gekommen. Wird dem Auftragnehmer jedoch an-

stelle eines Entgeltes das ausschließliche Nutzungsrecht an der ausstehenden Leistung 

angeboten, handelt es sich um eine sogenannte Konzession. Daraus leitet sich ab, dass 

der Gegenstand des Vergaberechts entweder ein öffentlicher Auftrag oder eine Konzession 

ist.12  

Der Rahmen des Vergaberechts wird durch die Grundsätze der Vergabe gebildet. Die 

Grundsätze leiten sich aus dem Primärrecht, dem sogenannten Europarecht, ab. Die Nicht-

diskriminierung, die Gleichbehandlung, die Transparenz und der Wettbewerb gelten als die 

Grundsätze jedes Vergabeverfahrens.13 Die vier Grundsätze sind in dem Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen, kurz genannt GWB, im Paragrafen 97 Absatz 1 festgehal-

ten.14 Zu den genannten Grundsätzen werden in dem Paragrafen noch weitere Grundsätze 

 

9 Vgl. Krumme, Eggert, Minter 2018. 

10 Hermann 2019, S. 26.  

11 Vgl. Naumann 2019, S. 3.  

12 Vgl. Naumann 2019, S. 3. 

13 Vgl. Bund 2010, S. 8.  

14 Vgl. GWB § 97 Abs. 1.  
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definiert: „der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die Be-

rücksichtigung von Qualität, Innovationen sowie sozialen- und umweltbezogenen Aspekten 

und der Mittelstandsschutz“15. 

Im Vergaberecht sind auf europaweiter und nationaler Ebene verschiedene Vergaberechts-

normen zu beachten. Auf europaweiter Ebene sind folgende Rechtsnormen relevant:  

 

Abbildung 1: Internationale Vergaberechtsnormen16 

Die Masterarbeit stellt im dritten Gliederungspunkt die Sektoren-Richtlinie, die Richtlinie 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Konzessionsrichtlinie als besondere Bei-

spiele der europaweiten Ebene vor. 

Auch auf nationaler Ebene müssen deutschlandweit verschiedene Vergaberechtsnormen 

bei öffentlichen Ausschreibungen beachtet werden. Die Wahl der Rechtsnorm ist abhängig 

von der Art des öffentlichen Auftraggebers und der Auftragshöhe, die für die Ausschreibung 

geplant ist: 

• 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§§ 97 ff. GWB 2016)  

• Vergabeverordnung (VgV 2016): sogenannte „klassische Auftragsvergabe“  

 

15 Deutsch, Prokop a) 2022.  

16 Körber-Ziegengeist 2017, S. 8. 
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• Sektorenverordnung (SektVO 2016): Vergaben von Aufträgen im Bereich des Ver-

kehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung durch Sektorenauf-

traggeber  

• Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV 2016): Bestimmungen für Bau- und 

Dienstleistungskonzessionen  

• Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV)  

• Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) über die Einführung einer Statistik über 

die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen  

• Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)  

• Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB EU 2016)  

• Haushaltsrechtliche Bestimmungen von Bund, Ländern und Kommunen (z. B. für 

den Bund: Bundeshaushaltsordnung – BHO)17  

Inwieweit eine Verbindung zwischen den Vergaberechtsnormen besteht und wie die richtige 

Auswahl einer Norm erfolgt, wird im dritten Gliederungspunkt der Masterarbeit erläutert.  

2.3 Die Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern 

Ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des deutschen Vergaberechts ist derjenige, der sich 

durch einen Vertragsschluss mithilfe eines Entgelts oder einer Konzession eine Leistung 

bzw. Ware beschafft. Öffentliche Auftraggeber, die je nach Sonderfall auch als Sektoren-

auftraggeber sowie Konzessionsgeber bezeichnet werden, werden im vierten Teil des Ge-

setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, kurz GWB, in den Paragrafen 99, 100 und 101 

gemäß dem deutschen Vergaberecht definiert. Als öffentlicher Auftraggeber gilt derjenige, 

der „öffentliche Aufgaben unter staatlicher Einflussnahme erfüllt.“18 Ein öffentlicher Auftrag-

geber muss dabei keine bestimmte Rechtsform besitzen. 

Die folgende Abbildung zeigt das Spektrum öffentlicher Auftraggeber, die in dem folgenden 

Abschnitt erläutert werden: 

 

17 Vgl. Körber-Ziegengeist 2017, S. 9.  

18 Naumann 2019, S. 14. 
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Abbildung 2: Öffentliche Auftraggeber gemäß dem Vergaberecht19 

Als klassischer oder auch institutioneller Auftraggeber werden Gebietskörperschaften und 

deren Sondervermögen gemäß Paragraf 99 Nr. 1 GWB bezeichnet. Gebietskörperschaften 

sind zum Beispiel der Bund, die Länder oder auch die Gemeinden. Räumlich abgegrenzt 

wird eine Körperschaft öffentlichen Rechts durch Teile des Staatsgebietes, in denen die 

Körperschaft bestimmte Rechte genießt. Das Sondervermögen ist eine organisatorische 

und haushaltsrechtliche vom Vermögen getrennte, jedoch nicht rechtlich selbstständige Or-

ganisation einer Gebietskörperschaft.20 Kommunale Eigenbetriebe sind beispielsweise 

Sondervermögen von Körperschaften.  

Ein weiterer öffentlicher Auftraggeber ist der funktionelle Auftraggeber. Bei funktionellen 

Auftraggebern handelt es sich gemäß Paragraf 99 Nr. 2 GWB um juristische Personen des 

öffentlichen und privaten Rechts. Dieser Auftraggeber wurde speziell dazu gegründet, „im 

Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen“21 und dabei eine 

Nähe zum Staat aufrechterhalten. Staatsnähe existiert, wenn eine juristische Person über-

wiegend durch öffentliche Mittel gefördert, die Leitung durch den Staat beaufsichtigt oder 

mehrere Organe der juristischen Person durch die öffentliche Hand besetzt wird. Stiftungen 

 

19 Naumann 2019, S. 15. 

20 Vgl. Naumann 2019, S. 14.  

21 GWB § 99 Absatz 2.   



Grundlagen  9 

 

oder kommunale Krankenhäuser mit privatrechtlicher Rechtsform sind Beispiele für funkti-

onelle Auftraggeber. Das hat zur Folge, dass der Staat seine öffentlich-rechtlichen Aufga-

ben nicht an eine hierfür gegründete privatrechtliche Organisation abgeben kann, um sich 

dem öffentlichen Vergaberecht entziehen zu können. Somit kann der Staat nicht in das 

Privatrecht flüchten.  

Zu den öffentlichen Auftraggebern zählen auch Verbände, deren Mitglieder zu den klassi-

schen oder funktionellen Auftraggebern gehören.22 Beispielhaft zu nennen sind Zweckver-

bände wie etwa Schulverbände, Planungsverbände oder auch Zweckverbände zur Was-

server- und Wasserentsorgung.  

Durch die Abbildung 2 wird deutlich, dass im Fall bestimmter Projektfinanzierungen Dritte 

als öffentliche Auftraggeber agieren können. Das ergibt sich häufig dadurch, dass ein klas-

sischer oder funktioneller Auftraggeber finanzielle Mittel für einen Auftrag zur Verfügung 

stellt, der Auftrag aber selbst durch einen Dritten ausgeschrieben wird. Somit unterliegt der 

Dritte jedoch auch dem öffentlichen Vergaberecht.  

Weiterhin gibt es die sogenannten Sektorenauftraggeber. Die Sektorenauftraggeber sind 

gemäß Paragraf 100 Nr. 1 (1) GWB klassische und funktionelle Auftraggeber sowie Ver-

bände, die jedoch eine Sektorentätigkeit ausüben. Auch natürliche oder juristische Perso-

nen des Privatrechts können als Sektorenauftraggeber tätig werden. Die Sektorentätigkeit 

kann auf Grundlage besonderer oder ausschließlicher Rechte oder einem beherrschenden 

Einfluss der öffentlichen Hand ausgeführt werden. Als Sektorentätigkeiten zählen zum Bei-

spiel die Trinkwasser- und die Energieversorgung sowie die Verkehrsleistungen (§ 102 Abs. 

1-3 GWB). Das bedeutet, private Unternehmen, die nicht dem Staat gehören, müssen auf-

grund ihrer Unternehmenstätigkeit im Bereich Wasser, Elektrizität, Gas und Wärme sowie 

Verkehr, bei auszuschreibenden Aufträgen das öffentliche Vergaberecht anwenden. „Durch 

die Einbeziehung rein privater Unternehmen in den Anwendungsbereich des Vergabe-

rechts soll zum einen der durch die Sonder- oder Ausschließlichkeitsrechte ermöglichten 

Marktabschottung in den erfassten Sektoren entgegengesteuert werden und darüber hin-

aus den unterschiedlichen Privatisierungsgrad der Versorgungswirtschaft in den EU-

 

22 Vgl. GWB § 99 Absatz 3. 
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Mitgliedstaaten dadurch angleichen, dass bei der Auftragsvergabe in den Sektoren euro-

paweit ähnliche Verhältnisse geschaffen werden“.23 

Zum Schluss sind in der Abbildung 2 noch die Konzessionsauftraggeber dargestellt. Als 

Konzessionsauftraggeber können klassische und funktionelle Auftraggeber, Verbände so-

wie Sektorenauftraggeber agieren. Demzufolge gilt jeder dieser genannten Auftraggeber 

als Konzessionsauftraggeber, vorausgesetzt bei dem Auftragsgegenstand handelt es sich 

um eine Konzession oder eine Konzession wird zum Zweck der Ausübung von Sektorentä-

tigkeiten vergeben.  

2.4 Die Nachhaltigkeit und ihre drei Aspekte 

Die älteste Definition der Nachhaltigkeit geht historisch betrachtet auf die Forstwirtschaft 

zurück und stammt aus einem Buch aus dem Jahr 1713, welches von dem Autor Hans-Karl 

von Carlowitz verfasst wurde. Dabei wurde von der beständigen und nachhaltigen Nutzung 

beim Holzanbau gesprochen. Im Laufe der Jahre wurde die Definition der Nachhaltigkeit in 

weiteren Kontexten verwendet. Politisch und wirtschaftlich am prägendsten ist jedoch die 

Definition nach der 1983 gegründeten World Commission on Environment and Develop-

ment, auch bekannt unter dem Begriff Brundtland-Kommission24:  

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs.”25 

Übersetzt bedeutet dies: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnis-

sen der Gegenwart entspricht, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eige-

nen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Demzufolge werden nach der Brundtland-Defi-

nition die Befriedigung der Bedürfnisse als auch die Aspekte der Gerechtigkeit bei der 

Nachhaltigkeit gefordert.  

 

23 Naumann 2019, S. 17.  

24 Vgl. Hepperle 2016, S. 10. 

25 World Commission on Environment and Development 1987, S. 15. 
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Es gibt noch weitere Definitionen der Nachhaltigkeit, bei denen der Fokus jedoch mehr auf 

einen bestimmten Aspekt oder Situation ausgerichtet ist. Aus diesem Grund gibt es keine 

allgemein anerkannte Definition für die Nachhaltigkeit.26  

Trotz dessen ist in der Theorie die allgemeine Auffassung vertreten, dass Nachhaltigkeit 

ökologische, ökonomische sowie soziale Aspekte umfasst. Diese Aspekte sind ebenfalls 

durch die Brundtland-Kommission unter dem Begriff des „Drei-Säulen-Konzepts“ festgehal-

ten worden. Durch die Abbildung 3 wird deutlich, dass Nachhaltigkeit ein Produkt aus den 

drei Aspekten der Ökonomie, der Ökologie und der Gesellschaft ist:  

 

Abbildung 3: Die drei Aspekte der Nachhaltigkeit27 

Unter dem ökologischen Aspekt werden alle Bereiche betrachtet, die mit der Umwelt in 

Verbindung stehen. Dabei nimmt die Ökologie die wichtigste Bedeutung der drei Aspekte 

ein. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist der Grundstein für die beiden anderen 

Aspekte.28 Die Ressourcenschonung und der Klimaschutz sind zum Beispiel zwei wichtige 

Ziele der Ökologie.  

In dem Aspekt der Gesellschaft / des Sozialen wird die bewusste Organisation sozialer 

sowie kultureller Systeme beschrieben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Vitalität, 

die Widerstandsfähigkeit sowie die Aufrechterhaltung des Sozialsystems. In der Stärkung 

 

26 Vgl. Hepperle 2016, S. 10.  

27 Leimeister 2020.  

28 Vgl. Hepperle 2016, S. 12.  
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eines Sozialsystems liegen wesentliche Ziele der sozialen Nachhaltigkeit.29 Beispielhaft zu 

nennen sind die Stärkung besserer Bildungsmöglichkeiten und sozialer Werte, sowie die 

gleichzeitige Bekämpfung von Armut und Ausbeutung.  

Um die beiden vorherigen Aspekte zu erfüllen, müssen die ökonomischen Bedingungen 

ebenfalls in Betracht gezogen werden. Nur mithilfe eines wirtschaftlich stabilen Systems 

können soziale und ökologische Aspekte zufriedenstellend erfüllt werden. Bei der ökono-

mischen Nachhaltigkeit steht das Konzept der Gewinnerwirtschaftung im Vordergrund, al-

lerdings ohne die dafür vorgesehenen Ressourcen langfristig zu schädigen.30 Folglich steht 

bei der nachhaltigen Ökonomie nicht ausschließlich der Gewinn im Vordergrund.  

 

29 Vgl. Naumann 2022. 

30 Vgl. Reinert 2022. 
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3 Die Komplexität des öffentlichen Auftragswesen 

in Deutschland 

Subsidiarität und Komplexität sind charakteristisch für das öffentliche Auftragswesen in 

Deutschland. In dem Artikel 70 des deutschen Grundgesetztes ist das Prinzip der Subsidi-

arität verankert und hat zum Ziel „einer unteren Behörde gegenüber einer höheren Stelle 

oder einer lokalen Behörde gegenüber der Zentralregierung eine gewisse Unabhängigkeit 

zu garantieren“31. Demzufolge sollen öffentliche Aufgaben und Probleme möglichst auf der 

niedrigsten politischen Ebene „bürgernah“ geregelt werden.32 Die Vereinigung des Subsidi-

aritätsprinzips mit der Komplexität des deutschen Vergabesystems stellt eine Herausforde-

rung für das Vergaberecht dar. Mit dem Vergaberechtssystem wird durch den Bund der 

übergreifende Rechtsrahmen für Vergaben festgelegt. Das Ziel des Vergaberechts ist die 

Gewährleistung der kostengünstigsten sowie effizientesten Nutzung der öffentlichen Mittel 

zur Deckung des Bedarfs der öffentlichen Hand.  

3.1 Die Reform des Vergaberechts im Jahr 2016 

Im Jahr 2014 wurden von der Europäischen Union drei neue Richtlinien zur Reformierung 

des Vergaberechts verabschiedet. Die verpflichtende Integration der Richtlinien in das lan-

deseigene Vergaberecht war für alle EU-Mitgliedsstaaten bis zum 18. April 2016 verbind-

lich.33 In Deutschland trat dazu im April 2016 das Gesetz zur Modernisierung des Vergabe-

rechts (VergRModG) in Kraft, welches durch die Integration der Richtlinien das Gesetz ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen veränderte. 

Der europäische Gesetzgeber hat durch die drei neu erlassenen Richtlinien ein überarbei-

tetes Regelwerk hinsichtlich der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie Konzessionen euro-

päischen Vergaberechts erlassen. Das hat zur Folge, dass besonders die europaweiten 

 

31 OECD 2019, S. 82.  

32 Vgl. Bundesregierung 2013. 

33 Vgl. OECD 2019, S. 83.  
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Vergaben, deren Auftragswert sich oberhalb der EU-Schwellenwerte befinden, betroffen 

sind.  

Die folgende Tabelle benennt die drei EU-Richtlinien und gibt Aufschluss über die wesent-

lichen Bestimmungen beziehungsweise Änderungen:  

EU-Richtlinie Wesentliche Bestimmungen / Änderungen 

Richtlinie 2014/23/EU: Richtlinie über 

die Vergabe von Konzessionsverträgen 

• Die Richtlinie beschreibt die Kategorie 

der Konzessionen und die geltenden 

Regeln. 

• Zugeständnisse im Wert von mind. 

fünf Millionen Euro und mehr müssen 

im Amtsblatt der EU veröffentlicht 

werden. 

• Bei Konzessionen legen die Mitglieds-

staaten der EU das anzuwendende 

Verfahren fest und Behörden müssen 

sich nicht an ein vorgeschriebenes 

Ausschreibungsverfahren halten. 

Richtlinie 2014/24/EU: Richtlinie über 

die Vergabe öffentlicher Aufträge 

• Dienstleistungen werden nicht mehr 

nach „Teil A“ und „Teil B“ unterschie-

den. Die Unterscheidung nach dem 

Potenzial für den grenzüberschreiten-

den Handel entfällt.  

• Dienstleistungen werden vollständig 

bei den Vergabevorschriften integriert. 

Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn 

bestimmte Dienstleistungen ausdrück-

lich ausgeschlossen werden oder zu 

den Sozial-, Gesundheits- und Kultur-

dienstleistungen gehören.  

• Für öffentlich-private Partnerschaften 

sind Vorschriften enthalten, unter 
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welchen Bedingungen öffentliche Auf-

traggeber keine Vergabeverfahren an-

wenden müssen. 

Richtlinie 2014/25/EU: Richtlinie über 

die Beschaffung und Vergabe durch 

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung so-

wie der Postdienste  

„Versorgungsrichtlinie“ 

• Die Richtlinie umfasst signifikante 

Vorschriften für die Nutzung öffentli-

cher Aufträge in den Versorgungssek-

toren z.B. für den Wasser-, Energie-, 

Verkehrs- und Postsektor.  

Tabelle 1: Europäischen Vergaberichtlinien 201434 

Durch die EU-Vergaberichtlinien wurde veranlasst, dass die EU-Mitgliedsstaaten, ein-

schließlich Deutschland, erstmalig zum 18. April 2017 und dann folgend aller drei Jahre 

einen Monitoring-Bericht zur Anwendung des überarbeiteten Vergaberechts an die EU-

Kommission übermitteln müssen.35 Der Inhalt eines Monitoring-Berichts besteht aus einer 

Mitteilung an die EU-Kommission, bei der die EU-Mitgliedsstaaten ihre Behörden sowie 

Stellen und Strukturen, die an der ordnungsgemäßen Anwendung des nationalen Vergabe-

rechts beteiligt sind, darlegen. Darüber hinaus sollen in dem Monitoring-Bericht möglichst 

Informationen zu Rechtsunsicherheiten und Ursachen falscher Vergaberechtsanwendun-

gen, Umsetzungsansätze der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung, der Umfang der Be-

teiligung von klein- oder mittelständigen Unternehmen an Vergaben öffentlicher Aufträge 

sowie Maßnahmen zur Vermeidung oder Aufdeckung von Betrug und Interessenskonflikten 

vorhanden sein.36 Für den Monitoring-Bericht in Deutschland ist das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zuständig.  

Im Fokus der Europäischen Union stand bei der Reformierung des Vergaberechts die Ver-

folgung einiger Ziele. Vordergründig waren drei Hauptziele von besonderem Interesse. Zum 

einen sollte durch die Vereinfachung und Flexibilisierung der Verfahren bürokratischer Auf-

wand abgebaut werden. Zum anderen sollten Innovationen mehr gefördert werden. Doch 

 

34 Eigene Darstellung, in Anlehnung an OECD 2019, S. 83.  

35 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J. 

36 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J. 
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auch die Erhöhung des gesellschaftlichen Nutzens, speziell durch die vermehrte Integration 

der drei Aspekte der Nachhaltigkeit in den Vergabeentscheidungen, war ein Hauptziel. Un-

ter anderem stand auch die Vereinheitlichung der Vergabevorschriften der einzelnen EU-

Mitgliedsstaaten im Mittelpunkt.37  

In Deutschland sind zusätzlich zu den internationalen Zielen weitere Ziele, die ergänzende 

Maßnahmen beinhalten, durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie festge-

legt worden. Insgesamt wurden 11 Ziele definiert: 

1. „Vergabeverfahren vereinfachen und flexibler gestalten;  

2. [n]achhaltige und innovative Beschaffung stärken;  

3. Regeln zur Eignungsprüfung vereinfachen;  

4. [a]rbeits- und sozialrechtliche Verpflichtungen beachten (insbesondere Tariftreue 

und Mindestlohn);  

5. Freiräume für die öffentliche Hand erhalten;  

6. Vergabe von sozialen Dienstleistungen erleichtern;  

7. [m]ittelstandsfreundliche Vergabe gewährleisten;  

8. Belangen von Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen;  

9. Wirtschaftskriminalität wirksam bekämpfen;  

10. [e]lektronische Kommunikation für das Vergabeverfahren nutzen;  

11. [v]erlässliche Datengrundlage für öffentliche Auftragsvergabe schaffen.“38  

Die Ziele dienen dem Zweck, die Effizienz bei Vergaben durch eine höhere Flexibilität zu 

steigern und den Wettbewerb zu fördern.  

Der deutsche Gesetzgeber nutzte die Chance der EU-Reform jedoch nicht nur für die Mo-

dernisierung der Vergabeverfahren oberhalb der EU-festgelegten Schwellenwerte, sondern 

auch für die Beschaffungsvorhaben unterhalb der EU-festgelegten Schwellenwerte. Aus 

diesem Grund wurde im September 2017 die Unterschwellenvergabeordnung, abgekürzt 

mit UVgO, erlassen.  

 

37 Vgl. OECD 2019, S. 83.  

38 OECD 2019, S. 84.  
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3.2 Die Struktur des Vergaberechts und der Schwellenwerte  

Das deutsche Vergaberecht lässt sich in zwei verschiedene Regelungsbereiche unterschei-

den.39 Die Trennung erfolgt durch die Orientierung an den durch die EU-Richtlinien definier-

ten Wertgrenzen. Die Wertgrenzen werden als EU-Schwellenwerte bezeichnet und richten 

sich nach der Auftragsart des Beschaffungsvorgangs. Wird der jeweilige Schwellenwert 

durch den geschätzten Auftragswert einer Beschaffung erreicht und / oder überschritten, 

entspricht es einer Vergabe im sogenannten Oberschwellenbereich. Das hat zur Folge, 

dass ab der Erreichung des Schwellenwertes der Auftrag zwingend europaweit ausge-

schrieben werden muss. Liegt der Auftragswert unterhalb des Schwellenwertes, handelt es 

sich um eine Vergabe im sogenannten Unterschwellenbereich. Der Auftrag muss demzu-

folge nur auf nationaler Ebene ausgeschrieben werden. Die Auftragswertschätzungen ba-

sieren auf dem erwarteten Gesamtwert der geplanten Leistungen oder Waren ohne Um-

satzsteuer. Im Fall der Aufteilung eines Auftrages auf verschiedene Lose, zur Wahrung 

mittelständischer Interessen, wird trotzdem die Summe der Lose für den Auftragswert ad-

diert. 

Die Höhe der Schwellenwerte wird durch die Verordnung der Europäischen Kommission 

festgelegt und wird aller zwei Jahre an die Werte des Government Procurement Agreement 

angepasst, die in sogenannten Sonderziehungsrechten angegeben werden.40 Bei den Wer-

ten des Government Procurement Agreement handelt es sich um eine vom Institut für Welt-

wirtschaft (IfW) geschaffene künstliche Währungseinheit. Aufgrund schwankender Wech-

selkurse gegenüber dem Euro kommt es zu einer Anpassung der EU-Schwellenwert aller 

zwei Jahre, bei denen sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen möglich sind.  

Die EU-Schwellenwerte wurden zuletzt am 10. November 2021 angepasst und gelten ab 

dem 01.01.2022.41 In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Auftrags- bzw. Ver-

tragsarten sowie die Gegenüberstellung der Schwellenwerte von 2020/2021 und 2022/2023 

aufgezeigt: 

 

 

39 Vgl. Naumann 2019, S. 4. 

40 Vgl. Fleischhacker o.J. 

41 Vgl. Klipstein 2021.  
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Auftrags- bzw. Vertragsart EU-Schwellenwert 

2020/2021 

EU-Schwellenwert 

2022/2023 

Bauaufträge 5.350.000 € 5.382.000 € 

Bau- und Dienstleistungskonzes-   

sionen 
5.350.000 € 5.382.000 € 

Bau- und Dienstleistungsaufträge 214.000 € 215.000 € 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

(oberste und obere Bundesbehör-

den und vergleichbare Einrichtun-

gen) 

139.000 € 140.000 € 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

(Sektorenbereich / Bereich Vertei-

digung und Sicherheit) 

428.000 € 431.000 € 

Soziale und andere besondere 

Dienstleistungen gemäß 

2014/24/EU Anhang XIV & 

2014/25/EU Anhang XVII 

750.000 € / 1.000.000 € 750.000 € / 1.000.000 € 

Tabelle 2: EU-Schwellenwerte 2022/202342 

 

 

 

42 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Ministerium der Finanzen NRW 2021.  

Isa-Loreen Ehrecke

Isa-Loreen Ehrecke

Isa-Loreen Ehrecke
Liefer-

Isa-Loreen Ehrecke
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Im Folgenden soll die Trennung des deutschen Vergaberechts vorgestellt werden. Die 

Struktur wird in der nächsten Abbildung optisch dargestellt:  

 

Abbildung 4: Formale Struktur des Vergaberechts43 

Im Oberschwellenbereich spricht man von dem Begriff Kartellvergaberecht. Im Unter-

schwellenbereich hat sich im Gegensatz dazu der Begriff des Haushaltsvergaberecht etab-

liert. Die Verfahren oberhalb und unterhalb der EU-Schwellenwerte werden in den beiden 

folgenden Gliederungspunkten erläutert. 

3.2.1 Der Oberschwellenbereich – Das Kaskadenprinzip 

Wie in dem vorangegangenen Punkt erwähnt, nennt man das Vergaberecht im Oberschwel-

lenbereich auch Kartellvergaberecht. Der Begriff Kartell steht für den Zusammenschluss 

selbstständig agierender Organisationen, die durch Absprachen den freien Wettbewerb 

verhindern können. Aus diesem Grund soll das Kartellvergaberecht den freien Wettbewerb 

innerhalb des EU-Marktes sicherstellen.44 Im Oberschwellenbereich müssen Aufträge 

 

43 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Naumann 2019, S. 4. 

44 Vgl. Naumann 2019, S. 5.  
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zwingend europaweit ausgeschrieben werden. Durch die Vorgabe der EU-Kommission 

werden Anforderungen und Bekanntmachungsmuster gestellt, die bei den Ausschreibungs-

verfahren zu beachten sind. 

Die Abbildung 4 zeigt auf, dass der Oberschwellenbereich nach dem sogenannten Kaska-

denprinzip aufgebaut ist. Die Kaskade lässt sich aus theoretischer Sicht in drei Stufen auf-

teilen. Die Stufen bestehen jeweils aus Gesetzen, Verordnungen und Ordnungen. Die erste 

Stufe bildet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, kurz genannt GWB. Das Ge-

setz stellt dabei das zentrale Rechtsinstrument des deutschen Vergaberechts dar. Das 

GWB regelt den funktionierenden und unabhängigen Wettbewerb, den Missbrauch von 

Marktmacht und koordiniert das Wettbewerbsverhalten der Marktteilnehmer. Die Bestim-

mungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen betreffen das Kartellverbot, den 

Missbrauch durch marktbeherrschende Teilnehmer, die Zusammenschlusskontrolle, das 

Vergaberecht sowie Regelungen zu Wettbewerbsbehörden.45 

Insbesondere der vierte Teil des GWB, das Vergaberecht, ist für die Verfahren oberhalb 

der EU-Schwellenwerte bedeutend. Der vierte Teil beschreibt die Vergaben von öffentlichen 

Auftraggebern sowie Konzessionen vollständig.46 Zu Beginn des Jahres 2021 wurde die 

zehnte GWB-Novelle unter dem Namen „Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 

4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen (GWB-Digitalisierungsgesetz)“47 

verabschiedet. Mittels der Novelle ist es dem Bundeskartellamt frühzeitig möglich, bei einer 

Wettbewerbsgefährdung durch große Digitalkonzerne einzuschreiten. Für das Vergabe-

recht von Bedeutung ist jedoch der Erlass des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes 

vom 18. April 2016. Mithilfe dieses Gesetzes wurde der vierte Teil des GWB überarbeitet. 

Als Resultat wird das Vergaberecht ausführlicher in den Paragrafen 97 - 184 anstatt wie 

bisher in den Paragrafen 97 – 131 beschrieben.48  

 

45 Vgl. Simons o.J.  

46 Vgl. OECD 2019, S. 89.  

47 Gleiss 2021.  

48 Vgl. Gerbracht 2016, S. 5. 
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Die zweite Stufe des Kaskadenprinzips bilden Verordnungen, die die Bestimmungen des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterstreichen. Der folgenden Abbildung 

sind die Verordnungen zu entnehmen:  

 

Abbildung 5: Vergaberecht oberhalb der EU-Schwellenwerte49 

Durch die Vergaberechtsreform im Jahr 2016 wurde nicht nur das Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen überarbeitet. Mittels der Vergaberechtsmodernisierungsverordnung 

sind auch die Verordnungen der zweiten Stufe des Vergaberechts geändert worden. 

Dadurch gewann die Vergabeverordnung (VgV) zunehmend an Bedeutung. Vor der Reform 

hatte die Vergabeverordnung lediglich eine koordinierende Funktion in Bezug auf die dritte 

Stufe des Vergaberechts. Die VgV koordinierte die vergaberechtlichen Ordnungen. Dazu 

gehörten die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), die Vergabeordnung 

für freiberufliche Leistungen (VOF) und die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-

gen (VOB/A). Nach der Reform wurden die VOL/A und die VOF abgeschafft, aufgrund des 

Übergangs der Regelungen in die VgV. Die Abschaffung von zwei Dritteln der Gesetze auf 

der Landesebene hat dazu geführt, dass sich der Rechtsrahmen bei den Vergaben verein-

facht hat. Die Lieferungen sowie Leistungen werden nicht mehr durch eine selbstständige 

Regelung bestimmt, sondern sind jetzt in die Struktur des Vergaberechtes eingebunden. 

 

49 OECD 2019, S. 89.  



Die Komplexität des öffentlichen Auftragswesen in Deutschland 22 

 

Zusätzlich wurde eine neue Verordnung auf der zweiten Stufe des Kaskadenprinzips erlas-

sen. Es handelt sich um die Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV), welche erstmalig 

Regelungen zur Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionen enthält. Um die EU-

Sektorenrichtlinie in das nationale Vergaberecht aufzunehmen, wurde ebenfalls die Sekto-

renverordnung, SektVO, überarbeitet.50 Viele in der VgV enthaltenen Bestimmungen wer-

den in die SektVO übernommen und adaptierend auf die Perspektiven des Versorgungs-

sektors angewendet.  

Je nach Zuordnung des Auftraggebers, wird das Kaskadenprinzip unterschiedlich ange-

wendet. Für öffentliche Auftraggebern gilt generell der vierte Teil des GWB. Speziell bei 

Liefer- und Dienstleistungen wird jedoch die VgV, bei Bauleistungen die VOB/A sowie die 

Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) verwendet. Im Fall eines Auftra-

ges der Verteidigung und Sicherheit wird die VOB/A-VS zuzüglich des geltenden Landes-

vergabegesetzes genutzt.51 Bei Sektorenauftraggebern wird ebenfalls der vierte Teil des 

GWB und die VSVgV bzw. die VOB/A-VS angewendet. Anstelle der VgV und der VOB/A 

wird allerdings die SektVO für Liefer-, Dienst- und Bauleistungen genutzt. Zusätzlich ist die 

Konzessionsvergabeverordnung für die Vergabe von Konzessionen bei Sektorenauftrag-

gebern einschlägig. Für Konzessionsgeber ist nur der vierte Teil des GWB und die 

KonzVgV relevant.52 

Im Oberschwellenbereich haben Bieter gemäß dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen Paragraf 97 Abs. 6 GWB einen Anspruch auf die konforme Einhaltung der Verga-

bevorschriften durch die Anwendung des GWB.53 Sollte sich ein Bieter in seinen subjektiven 

Ansprüchen verletzt fühlen, kann durch die Stellung eines Antrags in erster Instanz mithilfe 

von Vergabekammern die Rechtmäßigkeit eines Verfahrens überprüft werden. Es handelt 

sich dabei um ein Nachprüfungsverfahren. Als Voraussetzung eines Nachprüfungsverfah-

ren gilt, dass der Zuschlag noch nicht erteilt und der Vergabeverstoß durch den Bieter beim 

Auftraggeber entsprechend gerügt wurde. Die geltende Regelung wird durch den Paragra-

fen 160 Abs. 2 GWB definiert. Die Vergabekammern bieten sowohl in- als auch ausländi-

schen Bietern Rechtsschutz. In dem Fall einer Verletzung ergreifen die Vergabekammern 

 

50 Vgl. OECD 2019, S. 89f.  

51 Vgl. Frenz 2018, S. 100.  

52 Vgl. Frenz 2018, S. 101.  

53 Vgl. Hanekamp 2021. 
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geeignete Maßnahmen, um die Missstände zu beheben. Bieter, die gegen die Entschei-

dung einer Vergabekammer durch Berufung vorgehen wollen, müssen in zweiter Instanz 

Beschwerde bei einem Oberlandesgericht einlegen. Somit kommt vor allem der Primär-

rechtsschutz bei europaweiten Ausschreibungen zum Einsatz. Das Ziel des Primärschutzes 

ist es, das Vergabeverfahren direkt zu beeinflussen und die Auftraggeber zum Handeln zu 

zwingen.  

3.2.2 Der Unterschwellenbereich - Haushaltsvergaberecht 

Bei dem Unterschwellenbereich übersteigt die geschätzte Auftragssumme eines öffentli-

chen Auftrages die EU-Schwellenwerte nicht. Der öffentliche Auftraggeber befindet sich im 

Haushaltsvergaberecht. Das bedeutet, bei Auftragsvergaben im Unterschwellenbereich ist 

nur eine nationale und keine europaweite Ausschreibung nötig. Das Vergaberecht im Un-

terschwellenbereich wird durch den Anwendungsbefehl in der Haushaltsordnung des 

Bunds und den Ländern rechtskräftig. Daher resultiert der Begriff Haushaltsvergaberecht.   

Der Rechtsrahmen für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte wurde gleichermaßen 

wie im Oberschwellenbereich durch eine Reform vereinfacht. Wie schon in Gliederungs-

punkt 3.1 - Reform des Vergaberechts 2016 erwähnt, wurde am 07. Februar 2017 die so-

genannte Unterschwellenvergabeordnung, kurz UVgO, im Bundesanzeiger veröffentlicht.54 

Dabei stellt die Unterschwellenvergabeordnung eine Verfahrensordnung und keine Rechts-

verordnung dar.55 Die UVgO setzt viele Anforderungen und Kriterien des GWB und der VgV 

für unterschwellige Vergaben um. Dementsprechend sind die Vorgaben für die Vergaben 

von Dienst- und Lieferleistungen sowohl ober- als auch unterhalb der EU-Schwellenwerte 

überwiegend identisch.56 Die Unterschwellenvergabeordnung ersetzt außerdem den ersten 

Abschnitt der VOL/A, die durch die Reform des Oberschwellenbereichs abgeschafft worden 

ist. Vor der Reform war der Paragraf 1 VOL/A für die Vergabe öffentlicher Aufträge über 

Leistungen ausschlaggebend. Bauleistungen, die unter die VOB fielen und Leistungen, „die 

im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tä-

tigen angeboten werden“57, wurden nicht im Paragraf 1 VOL/A berücksichtigt. 

 

54 Vgl. Soudry 2021.  

55 Vgl. Naumann 2019, S. 6. 

56 Vgl. Naumann 2019, S. 6. 

57 VOL/A § 1. 



Die Komplexität des öffentlichen Auftragswesen in Deutschland 24 

 

Die Abbildung 7 zeigt die Struktur des Vergaberechtes unterhalb der EU-Schwellenwerte:  

 

Abbildung 6: Vergaberecht unterhalb des EU-Schwellenwertes58 

Rechtlich über der UVgO stehen die Bundeshaushaltsordnung sowie die Landeshaushalts-

ordnung. Die UVgO ordnet sich weiterhin den Vergabegesetzen der Bundeländer, deren 

landesrechtlichen Regelungen die Verfahrensdetails der Vergabeverfahren festlegen, un-

ter. Die Unterschwellenvergabeordnung wird erst rechtsverbindlich, wenn der Bund und die 

Bundesländer entscheiden, diese anzuwenden. Der Bund hat aus diesem Grund den Pa-

ragrafen 31 des Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und den Paragrafen 50 der Bundes-

haushaltsordnung (BHO) geändert, um die Unterschwellenverordnung auf Bundesebene 

einzuführen. Die Bundesländer müssen ihre eigenen haushaltsrechtlichen Vorschriften an-

passen, um die UVgO in Kraft zu setzen.59 Seit der Reform 2017 wurde dies in 14 von 16 

Bundesländern umgesetzt. Sachsen-Anhalt und Sachsen haben die UVgO noch nicht ein-

geführt, sondern nutzen immer noch den ersten Abschnitt der VOL/A.60 In den zwei Bun-

desländern wird die Einführung der UVgO angestrebt, allerdings kommt es immer wieder 

zu Verzögerungen. In Sachsen-Anhalt wird geplant, bis Mitte des Jahres 2022 ein Tarif-

treue- und Vergabegesetz zu verabschieden, mit dem es möglich ist, die UVgO 

 

58 OECD 2019, S. 92. 

59 Vgl. Soudry 2021. 

60 Vgl. Soudry 2021. 



Die Komplexität des öffentlichen Auftragswesen in Deutschland 25 

 

einzuführen.61 Gemäß der Aussage von Martin Dulig, dem Wirtschaftsminister von Sach-

sen, soll auch im Sommer 2022 eine Novellierung des Vergaberechts in Sachsen in Kraft 

treten.62  

Die Verschiedenheit der Rechte der Bundesländer verursacht eine Spaltung des nationalen 

Vergaberechts. Die Anwendung eines einheitlichen Vergaberechts unterhalb der EU-

Schwellenwerte ist folglich erstrebenswert. Dies würde vielen Bietern den Vorgang erleich-

tern, bundesweit an Vergabeverfahren verschiedener Bundesländer teilzunehmen.63 Somit 

sind die Neuerungen durch die Unterschwellenvergabeordnung im Sinne der Bundeslän-

der, denn durch die UVgO werden die aktuellen Vorschriften an die des EU-Standards an-

gepasst. Die Reform wird demzufolge positiv bewertet, da sich die Verbesserung der Verga-

bevorschriften oberhalb der EU-Schwellenwerte ebenfalls in den Vorschriften für Verfahren 

unterhalb der EU-Schwellenwerte widerspiegeln. 

Andererseits gibt es auch Kritik an der Unterschwellenverordnung. Unter anderem wird der 

gestiegene Regelumfang von 20 auf 52 Paragrafen kritisiert. Kritiker argumentieren, dass 

die Anzahl reduziert werden könnte, ohne Lücken in den Regelungen zu hinterlassen.64 Der 

Aufwand für Recherchezwecke im Sinne einer rechtlich korrekten Anwendung der Verord-

nung ist gestiegen. Ein weiterer Kritikpunkt ist der regelmäßige Verweis auf das GWB und 

die VgV. Dies führt dazu, dass beide Literaturen parallel zur Unterschwellenordnung gele-

sen werden müssen, um diese regelkonform ausführen zu können.  

Kritisch zu betrachten ist weiterhin der Rechtsschutz. Der Rechtsschutz gleicht unterhalb 

der EU-Schwellenwerte nicht dem Niveau wie oberhalb der EU-Schwellenwerte. Die Bieter 

im Unterschwellenbereich haben keinen subjektiven Anspruch auf die Einhaltung der 

Vergabevorschriften.65 Aus diesem Grund können sich Bieter nicht an eine Vergabekammer 

wenden, sondern können nur Beschwerde bei der Rechtsaufsichtsbehörde des öffentlichen 

Auftraggebers einlegen. Im Unterschwellenbereich greift das Sekundärrecht. Das bedeutet, 

Bieter können eine Schadensbegrenzung einfordern, wenn das Verfahren beendet worden 

 

61 Vgl. Derndorfer o.J.  

62 Seifert 2022. 

63 Vgl. Soudry 2021. 

64 Vgl. OECD 2019, S. 92.  

65 Vgl. Hanekamp 2021.  
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ist und sie eine realistische Chance auf den Zuschlag gehabt hätten. Weiterhin muss der 

Auftraggeber einen Verstoß bei der Vergabe begangen haben. In erster Instanz sind Zivil-

gerichte und in zweiter Instanz Oberlandesgerichte zuständig. Bieter erhalten in der Regel 

einen Schadensersatz in Höhe der Angebotserstellungskosten, wenn das Fehlverhalten 

des Auftraggebers und die Kosten des Schadens konkret belegt werden können. Durch 

eine einstweilige Verfügung, ein verwaltungsinternes Beschwerdeverfahren oder durch Be-

schwerde bei der EU-Kommission können Bieter ebenfalls Einspruch bei der Zuschlagser-

teilung zu erwirken.66 Da im Unterschwellenbereich keine Pflicht zur Vorabinformation zur 

Zuschlagserteilung besteht, kann in den seltensten Fällen das Primärrecht in Anspruch ge-

nommen werden. Generell wäre die Option aber möglich.  

Der Bruch zwischen Ober- und Unterschwellenbereich hinsichtlich des Rechtsschutzes ist 

kritisch zu betrachten. Die Vergabereform hat demzufolge nicht zur Lösung des Problems 

beigetragen. Im Fall der Beseitigung des Bruchs könnte der Rechtsschutz der Unterschwel-

lenvergabe an den der Oberschwellenvergabe angepasst werden. In bisher nur drei Bun-

desländern, und zwar in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, gibt es ein echtes 

Rechtsschutzverfahren unterhalb der Schwellenwerte.67  

3.2.3 Die elektronische Vergabe 

Die elektronische Vergabe steht für alle Prozesse und Vorgänge, die auf elektronischem 

Weg bei einem Vergabeverfahren erfolgen und wird in der Praxis häufig mit dem Begriff E-

Vergabe abgekürzt.68 

Eines der Ziele der Vergaberechtsnovelle im Jahr 2016 war es, die elektronische Kommu-

nikation für die Vergabeverfahren zwingend vorauszusetzen. Im Oberschwellenbereich ist 

somit „das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten mittels elektroni-

scher Mittel gemäß Paragraf 97 Abs. 5 GWB […] für Auftraggeber (und Auftragnehmer)“69 

seit dem 18. Oktober 2018 verpflichtend und muss in der Praxis umgesetzt werden.  

 

66 Hanekamp 2021.  

67 Hanekamp 2021. 

68 Vgl. Naumann 2019, S. 12.  

69 Naumann 2019, S. 43.  
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Der öffentliche Auftraggeber hat den Grundsatz der Transparenz zu berücksichtigen. Aus 

diesem Grund ist in der Auftragsbekanntmachung durch den Auftraggeber eine elektroni-

sche Adresse anzugeben, bei denen sich potenzielle Bieter uneingeschränkt die vollstän-

digen Unterlagen kostenfrei und direkt herunterladen können. Die Vergabeunterlagen müs-

sen ohne vorherige Registrierung auf der Plattform für den Bieter abrufbar sein. Dies ist 

auch im Paragrafen 41 VgV verankert. Nur in wenigen Ausnahmen ist die Abweichung von 

der elektronischen Übermittlung erlaubt.70 

Die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und den Bietern erfolgt durch eine E-

Vergabeplattform auf elektronischem Weg. Der Bieter übermittelt elektronisch seine Fra-

gen, Teilnahmeanträge sowie Angebote. Der Auftraggeber muss die Bieterfragen ebenfalls 

elektronisch beantworten und „Nachforderungs-, Informations-, Absage- und Zuschlags-

schreiben elektronisch […] versenden“71. 

Die meisten E-Vergabeplattformen setzen mittlerweile die oben genannten Anforderungen 

des Transparenzgesetzes um, was dazu beiträgt, die Bearbeitung und Abwicklung von 

Vergabeverfahren deutlich zu vereinfachen. Die Vergabeplattformen unterstützt auch die 

Erstellung des Vergabevermerks, da in den Vergabeakten alle Kommunikationsschritte au-

tomatisch gespeichert werden.72 Dabei müssen Vergabeverfahren, die unter die EU-Vor-

schriften fallen, zwingend über die Online-Plattform TED, Tenders Electronic Daily, ausge-

schrieben werden.73 TED ist die Online-Version des Supplements zum Amtsblatt der Euro-

päischen Union und erleichtert die länderübergreifende Suche nach Ausschreibungen. Das 

bedeutet, alle Bekanntmachungen von Vergaben im Oberschwellenbereich müssen über 

die Online-Plattform TED nach einem von der Europäischen Kommission festgelegten 

Standardformular ausgeschrieben werden. Sie können trotzdem optional in weiteren Platt-

formen veröffentlicht werden. Das Standardformular zur Auftragsbekanntmachung ist in 

den Anlagen der Masterarbeit auf der Seite A-I zu finden. 

Aufgrund der Leistungsart unterscheidet sich im Unterschwellenbereich die Pflicht zur Um-

setzung der Nutzung der E-Vergabe im Vergleich zum Oberschwellenbereich.  

 

70 Vgl. VgV § 41 Absatz 2.  

71 Naumann 2019, S. 43f.  

72 Vgl. Naumann 2019, S. 44.  

73 Vgl. Naumann 2019, S. 5. 
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Bei Unterschwellenvergaben im Bereich der Beschaffung von Bauleistungen nach der VOB 

kann der Auftraggeber entscheiden, ob er eine elektronische oder schriftliche Abwicklung 

wünscht und welche Medien er zur Veröffentlichung wählt.74 Zum Beispiel kann die Be-

kanntmachung in „Tageszeitungen, amtliche[n] Veröffentlichungsblätter[n], Fachzeitschrif-

ten oder Internetportale[n]“75 erfolgen. Die Pflicht zur elektronischen Vergabe bei Bauleis-

tungen wurde bewusst nicht eingeführt. Nicht jeder potenzielle Bieter als auch Auftraggeber 

kann die technischen Voraussetzungen erfüllen. Die Freistellung der Nutzung wahrt die 

Chancengleichheit und vermeidet Diskriminierung. 

Im Gegensatz dazu wurde bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Unterschwellenbe-

reich ab dem 01. Januar 2020 die Pflicht eingeführt, dass nach Paragraf 38 Abs. 3 UVgO 

die E-Vergabe zwingend durchzuführen ist.76 Zuvor durften die Auftraggeber in den Bun-

desländern, die die UVgO für anwendbar erklärten, ihr Wahlrecht bei der Übermittlungsform 

behalten. Bereits ab dem 01. Januar 2019 war es verpflichtend, Angebote und Teilnahme-

anträge der Bieter ebenfalls auf elektronischem Weg zu akzeptieren, auch wenn eine an-

derweitige Form in den Vergabeunterlagen angegeben war. Von der obligatorischen elekt-

ronischen Abwicklung befreit sind Liefer- und Dienstleistungsvergaben, deren geschätzter 

Auftragswert 25.000 Euro nicht überschreitet und / oder „eine [b]eschränkte Ausschreibung 

ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt wird.“77 

3.2.4 Die Arten von Vergabeverfahren  

Je nach Auftragswert und Gegenstand können bei der öffentlichen Beschaffung verschie-

dene Vergabeverfahrensarten in Betracht gezogen werden. Die öffentlichen Auftraggeber 

sind an die gegebenen Gesetze, Verordnungen und Ordnungen gebunden. Die verschie-

denen Arten von Vergabeverfahren bestimmen die Art und Weise in welcher Form der Auf-

traggeber die Bieter zur Angebotsabgabe auffordern darf. Die Arten der Vergabeverfahren 

 

74 Vgl. Naumann 2019, S. 45.  

75 Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse 2016, S. 23.  

76 Vgl. UVgO § 38 Abs. 3. 

77 UVgO § 38 Abs. 4 (2).  
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unterscheiden sich durch die Höhe des Auftragswertes je nach nationaler oder europawei-

ter Ausschreibung: 

Europaweite Vergabeverfahren Nationale Vergabeverfahren 

Offenes Verfahren Öffentliche Ausschreibung 

Nicht-Offenes Verfahren Beschränkte Ausschreibung 

Verhandlungsverfahren Freihändige Vergabe 

Wettbewerbliche Dialog  

Innovationspartnerschaft  

Tabelle 3: Allgemeine Arten von Vergabeverfahren78 

Das erste europaweite Vergabeverfahren ist das offene Verfahren. Auf nationaler Ebene 

entspricht das der öffentlichen Ausschreibung. Sowohl bei der öffentlichen Ausschreibung 

als auch bei dem offenen Verfahren darf der Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von 

Bietern beziehungsweise Unternehmen durch eine öffentliche Bekanntmachung zur Betei-

ligung und Abgabe eines Angebotes auffordern. Bei offenen Verfahren ist kein vorheriger 

Teilnahmewettbewerb notwendig. Folglich handelt es sich um ein einstufiges Vergabever-

fahren und potenzielle Unternehmen müssen ihre Eignung mit der Angebotsabgabe nach-

weisen. 

Im Gegensatz dazu gibt es das zweistufige, nicht-offene Verfahren für europaweite Verga-

ben. In der ersten Stufe veröffentlicht der Auftraggeber seine Ausschreibung durch eine 

EU-weite Bekanntmachung. Mithilfe eines vorgeschalteten, zwingend erforderlichen Teil-

nahmewettbewerbs, bei dem durch „objektive[…], transparente[…] und nicht diskriminie-

rende[…] Kriterien“79 die Eignung der Bieter geprüft wird, wird die Anzahl der Bietern für die 

 

78 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bund 2010, S. 13.  

79 GWB § 119 Abs. 4.  
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Teilnahme an dem Verfahren reduziert. Die Kriterien sind zwingend in einem Vergabever-

merk festzuhalten. Als zweite Stufe fordert der Auftraggeber die zugelassenen Bieter auf, 

ihr Angebot abzugeben. Gemäß Paragraf 51 Abs. 2 Satz 1 VgV darf der Auftraggeber die 

Anzahl auf mindestens fünf Unternehmen beschränken.80  

Im Rahmen der nationalen Verfahren im Unterschwellenbereich gibt es die beschränkte 

Ausschreibung. Die beschränkte Ausschreibung besteht in der Regel ebenfalls aus zwei 

Stufen. Sind die betreffenden Unternehmen der Vergabestelle noch nicht bekannt oder 

nicht präqualifiziert, beginnt die Ausschreibung in der Regel mit einem öffentlichen Teilnah-

mewettbewerb, bei dem sich alle interessierten Bieter bewerben können.81 Durch eine ent-

sprechende Auswahl geeigneter Bewerber können sie dann in einem zweiten Schritt Ange-

bote abgeben. Auf nationaler Ebene reicht die Anzahl von drei Teilnehmern oftmals aus. 

Der Unterschied zum nicht-offenen Verfahren liegt darin, dass bei der beschränkten Aus-

schreibung der Teilnahmewettbewerb nicht zwingend erforderlich ist.  

Im Unterschwellenbereich wird vorrangig die öffentliche Ausschreibung genutzt, da für die 

beschränkte Ausschreibung bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen sind. Dazu sind bei-

spielhaft die hohe Dringlichkeit eines Projektes zu nennen oder besondere Geheimhal-

tungsvorschriften verhindern eine öffentliche Ausschreibung. Weitere Voraussetzungen 

sind ein zu kleiner Kreis möglicher Bieter, der die Kriterien der Ausschreibung erfüllt oder 

auch wenn eine vorangegangene öffentliche Ausschreibung nicht das gewünschte Ergeb-

nis erzielt hat.82  

Im Oberschwellenbereich haben offene und nicht-offene Verfahren gemäß Paragraf 119 

Abs. 2 GWB den gleichen Vorrang.83 Die Wahlfreiheit zwischen offenen und nicht-offenen 

Verfahren in dem Bereich oberhalb der EU-Schwellenwerte entspricht den Grundsätzen 

von Transparenz und Wettbewerb des Vergaberechts. Allerdings ist zu beachten, dass das 

nicht-offene Verfahren nach Paragraf 119 Abs. 4 GWB einen vorherigen Wettbewerb vo-

raussetzt. Doch auch an dieser Stelle ist der Auftraggeber den Grundsätzen des 

 

80 Vgl. Vergabe24 GmbH a) o.J.  

81 Vgl. Lauenstein 2021. 

82 Vgl. Lauenstein 2021.  

83 Vgl. GWB § 119 Abs. 2. 
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Vergaberechts verpflichtet. Die Auswahl der Bieter muss einen echten Wettbewerb gewähr-

leisten und muss der Gleichbehandlung und Transparenz dienen.84 

Weiterhin gibt es noch das Verhandlungsverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und 

die freihändige Vergabe unterhalb der EU-Schwellenwerte. Diese Verfahrensarten kommen 

in Betracht, wenn Aufträge konzeptionelle oder innovative Lösungen beinhalten oder die 

Art und Weise der Aufgabenstellung sehr komplex ist und der rechtliche oder finanzielle 

Rahmen entsprechende Risiken birgt. Aufgrund der Umstände erfordert ein Verhandlungs-

verfahren bzw. die freihändige Vergabe vorherige Verhandlungen mit den bietenden Unter-

nehmen über die Bedingungen der Vertragsunterlagen. Freihändige Vergaben können ent-

weder mit oder ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. Bei Verhand-

lungsverfahren findet in der Regel immer ein vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb statt, 

denn nur in begründeten Sonderfällen wäre ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-

wettbewerb zulässig. Durch die Reform des Vergaberechts im Jahr 2016 wurden die Zu-

gangsvoraussetzungen zum wettbewerblichen Verhandlungsverfahren erleichtert.85  

Für europaweite Vergabeverfahren gibt es noch zwei weitere, in der Praxis selten ange-

wendete Verfahrensarten. Dazu zählt einmal der wettbewerbliche Dialog. Das Vergabever-

fahren wird angewendet, wenn der Auftraggeber weder die technischen Mittel zur Bedürf-

nis- und Zielerfüllung noch die rechtlichen und / oder finanziellen Annahmen des Auftrags 

festlegen kann.86 Diese Aspekte werden dann gemeinsam mit den Bietern in einem Dialog 

mit einem transparenten Wettbewerb erarbeitet. Vornehmlich soll das Verfahren bei Infra-

strukturprojekten oder Vorhaben mit einer komplexen und problematischen Finanzierung 

angewendet werden. Für Sektorenauftraggeber ist das Verfahren nicht gestattet.87 

Zum anderen gibt es das Innovationspartnerschaftsverfahren. Das Verfahren regelt die Ent-

wicklung sowie den anschließenden Erwerb von innovativen Liefer-, Bau- oder Dienstleis-

tungen, die aktuell noch nicht auf dem Markt verfügbar sind.88 Durch einen angeschlosse-

nen Teilnahmewettbewerb ist es dem Auftraggeber möglich, in mehreren Phasen mit den 

 

84 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J.  

85 Vgl. Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o.J. 

86 Vgl. Vergabe24 GmbH b) o.J. 

87 Vgl. Vergabe24 GmbH b) o.J. 

88 Vgl. GWB § 119 Abs. 7. 
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ausgewählten Bietern über Erst- und Folgeangebote zu verhandeln. Der Vorteil für den 

Auftraggeber besteht darin, eine langfristige Partnerschaft für innovative Entwicklungen zu 

schließen, ohne einen zusätzlichen Kaufvertrag unterschreiben zu müssen, da dies in dem 

Vergabeverfahren mitgeregelt wird.  

Wie schon weiter oben erwähnt, werden je nach Auftragswert und Gegenstand verschie-

dene Arten von Vergabeverfahren in Betracht gezogen. Der Auftragswert bestimmt, ob es 

sich um ein nationales oder europaweites Vergabeverfahren handelt. Der Gegenstand legt 

fest, welches Verfahren aus der jeweiligen Kategorie gewählt werden muss.  

Die folgenden Abschnitte und Gliederungspunkte werden sich größtenteils auf Vergabever-

fahren oberhalb der Schwellenwerte beziehen. Dabei werden besonders das offene, das 

nicht-offene und das Verhandlungsverfahren näher dargestellt. Die Wahl der Verfahrensart 

ist in dem Paragrafen 14 VgV geregelt.  

Zunächst wird angestrebt, dass der öffentliche Auftraggeber entweder das offene oder das 

nicht-offene Vergabeverfahren wählt. Bei diesen können beschreibbare Planungsleistun-

gen vergeben werden. Das Verhandlungsverfahren mit oder ohne Teilnahmewettbewerb 

ist erst gestattet, wenn die Voraussetzung des Paragrafen 14 Abs. 3 und 4 VgV erfüllt ist. 

Dazu gehört im Normalfall die Anwendung von Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-

bewerb bei innovativen und konzeptionellen Lösungsvorschlägen oder Verhandlungsver-

fahren, bei denen die Leistungen nicht mit ausreichender Genauigkeit beschrieben werden 

können.89 Diese Situation wird auch gesetzlich durch den Paragrafen 74 VgV festgelegt. 

Der Paragraf sagt aus, dass Architekten- und Ingenieurleistungen in der Regel im Verhand-

lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog vergeben wer-

den.90 Im Allgemeinen werden in den Paragrafen 73 bis 77 VgV Regelungen zur Vergabe 

von Architekten- und Ingenieurleistungen beschrieben. Bei nicht beschreibbaren Leistun-

gen kann jedoch auch das offene Verfahren angewendet werden.  

Die folgende Grafik gibt eine vereinfachte Zusammenfassung über die Wahl des Vergabe-

verfahrens: 

 

89 Vgl. VgV § 14 Abs. 3 Satz 2 und 4.  

90 Vgl. VgV § 74. 
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Abbildung 7: Vereinfachte Übersicht Wahl des Vergabeverfahrens91 

3.2.5 Der Ablauf von Vergabeverfahren 

In der Theorie wird der Ablauf eines Vergabeverfahrens zumeist in vier Phasen gegliedert. 

Es handelt sich dabei um die Definitionsphase (Was will der Auftraggeber?), eine Vorberei-

tungsphase (Was muss dabei beachtet werden?), eine Durchführungsphase (Veröffentli-

chung bis Submission) und eine Abschlussphase (Zuschlag, Abfrage und Meldepflichten). 

Um jedoch in dem fünften Gliederungspunkt der Masterarbeit detaillierter auf die Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeitskriterien eingehen zu können, werden die vier Phasen im 

Rahmen der Masterarbeit auf insgesamt zehn Phasen erweitert. Die vierte, fünfte und 

neunte Phase existieren jedoch nur bei Verfahren mit einem Teilnahmewettbewerb: 

 

Abbildung 8: Ablauf eines Vergabeverfahrens92 

 

91 Eigene Darstellung.  

92 Grünhagen 2016, S. 16.  
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In allen Phasen der Vergabe besteht eine Dokumentationspflicht. Gemäß Paragraf 8 VgV 

und Paragraf 6 Abs. 1 UVgO beginnt die Dokumentationspflicht bereits ab der ersten Ver-

gabephase und muss alle Maßnahmen und Entscheidungen, die getroffen werden, doku-

mentieren. Die Dokumentation muss für einen außenstehenden fachkundigen Dritten nach-

vollziehbar sein und hat Entscheidungen mit dem exakten Datum zu dokumentieren. Die 

Anfertigung eines Vergabevermerks ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Dokumentati-

onspflicht. Ein Vergabevermerk ist der schriftliche Nachweis über die getroffenen Entschei-

dungen und wird bei Beendigung des Vergabeverfahrens in die Vergabeakte aufgenom-

men.93 Beispielsweise werden die „Kommunikation mit Unternehmen und interner Beratun-

gen, [die] Vorbereitung der Auftragsbekanntmachung und der Vergabeunterlagen, [die] Öff-

nung der Angebote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen, [die] Verhandlungen 

und [die] Dialoge mit den teilnehmenden Unternehmen sowie [die] Gründe für Auswahlent-

scheidungen und den Zuschlag“94 durch einen Vergabevermerk belegt. Basierend auf der 

Dokumentation kann der Auftraggeber bzw. die Vergabestelle bei Kritik und Einsprüchen 

durch Bieter die getroffenen Entscheidungen rechtfertigen. 

Die Zeiträume der Durchführung eines vollständigen Vergabeverfahrens unterscheiden 

sich je nach Verfahren. Bei EU-weiten Verfahren dauert der Prozess grob vier Monate, bei 

einer nationalen Vergabe circa sechs bis acht Wochen und bei einer freihändigen Vergabe 

nur drei bis vier Wochen.95  

1. Phase: Die Vorbereitung 

In der ersten Phase, der Vergabevorbereitung, wird der Beschaffungsbedarf festgelegt und 

durch mehrere Schritte die Ausschreibungsreife sichergestellt. Zunächst wird anhand einer 

Leistungsbeschreibung definiert, was der Auftraggeber mit der Vergabe bezwecken 

möchte. Dabei steht es ihm vergaberechtlich frei, den Beschaffungsgegenstand in den tech-

nischen und ästhetischen Anforderungen so zu beschreiben, wie der Auftraggeber es sich 

vorstellt.96 Der Grundsatz der Leistungsbeschreibung liegt darin, die Leistungen so eindeu-

tig wie möglich zu beschreiben. Alle Inhalte, welche nicht beschrieben werden, können spä-

ter als Extrakosten auf den Auftraggeber zukommen. Aus diesem Grund wird auch in der 

 

93 Vgl. Haak 2019.  

94 VgV § 8 Abs. 1 Satz 2.  

95 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse 2016, S. 22. 

96 Vgl. Kues, Homann 2018, S. 27. 



Die Komplexität des öffentlichen Auftragswesen in Deutschland 35 

 

ersten Phase der Schätzwert ermittelt. Dieser bestimmt, ob eine Verfahrensart oberhalb 

oder unterhalb der Schwellenwerte gewählt wird. Die Kriterien zur Auswahl der Verfahren-

sart wurden im Gliederungspunkt 3.2.4 bereits erläutert.  

In der Vergabevorbereitung wird außerdem ein Vergabeterminplan erstellt, die Entschei-

dung über die Zulassung oder Nichtzulassung von Nebenangeboten getroffen und die 

Pflicht zur Losaufteilung beachtet. Gemäß Paragraf 97 Abs. 4 GWB sind mittelständische 

Interessen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu wahren. Da mittelständische Unterneh-

men weniger Kapazitäten als Großunternehmen aufweisen, müssen Leistungen nach der 

Menge in Teillose und nach Art und Fachgebiet in Fachlose getrennt vergeben werden.97 

Nur bei bestimmten wirtschaftlichen oder technischen Ausnahmen dürfen mehrere Teil- und 

Fachlose zusammen vergeben werden. Rechtfertigungsgründe können dabei zum Beispiel 

die Vermeidung eines erheblichen logistischen Mehraufwands oder auch die Vermeidung 

von längeren Prozessketten durch die Beschäftigung mehrerer Dienstleister sein.98  

2. Phase: Die Erstellung der Vergabeunterlagen 

In der zweiten Phase, der Erstellung der Vergabeunterlagen, wird das Ziel angestrebt, ein 

optimales Vertragsverhältnis zwischen den Projektbeteiligten zu erreichen. Die Vergabeun-

terlagen in Verbindung mit dem Protokoll des Aufklärungsschreibens sowie das Zuschlags-

schreiben ergeben am Ende einen Vertrag. Zu den Vergabeunterlagen zählen die Auffor-

derung zur Angebotsabgabe, die Vertragsunterlagen, sowie die Eignungsangaben.  

Durch die Aufforderung zur Angebotsabgabe wird die vergaberechtliche Komponente in die 

Vergabeunterlagen integriert. Die potenziellen Bieter werden durch ein Anschreiben über 

die allgemeine Organisation, den zeitlichen Ablauf mit den Fristen sowie über die Wertungs-

kriterien des Verfahrens aufgeklärt. Die Wertungskriterien bilden die Grundlage für die 

Vergabeentscheidung, denn auf Grund derer erteilt der Auftraggeber den Bietenden den 

Zuschlag. Deshalb werden die Wertungskriterien auch Zuschlagskriterien genannt. Die 

Wertungssystematik muss im Vergabevermerk dokumentiert werden und darf im Verlauf 

des Vergabeverfahrens nicht mehr geändert werden. Festzulegen sind dabei die Auswahl, 

die Gewichtung und die Berechnungsregeln, welche durch eine Wertungsmatrix in einer 

strukturierten Form dargestellt werden. Die Kriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand 

 

97 Vgl. GWB § 97 Abs. 4.  

98 Vgl. Grünhagen 2016, S. 21.  
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zusammenhängen und auch die Grundsätze des Vergaberechts erfüllen. Darüber hinaus 

steht es dem Auftraggeber frei, die Kriterien beliebig festzulegen.  

Bei einem Verhandlungsverfahren gibt es durch den mehrstufigen Prozess den Teilnahme-

antrag, das Erst- sowie das Zweitangebot. Der Teilnahmeantrag wird durch die Eignungs-

kriterien bewertet, welche jedoch nicht mit den Zuschlagskriterien gleichzusetzen sind. Die 

Zuschlagskriterien werden für die Bewertung des Erst- und Zweitangebots verwendet.  

Durch den Paragrafen 58 VgV in Verbindung mit dem Paragrafen 127 GWB wird der Zu-

schlag auf das wirtschaftlichste Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erteilt.99 

Entsprechend dem Paragraf 58 Absatz 2 VgV können neben dem Kostenkriterium aber 

auch qualitative, umweltbezogene und soziale Wertungskriterien berücksichtigt werden.100 

Doch gemäß diesem Satz wird den öffentlichen Auftraggebern die Integration von Nachhal-

tigkeitskriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen freigestellt und nicht verpflich-

tend vorgeschrieben. In der Formulierung des Gesetzes hat der Gesetzgeber können und 

nicht müssen definiert. Dem Auftraggeber kann frei entscheiden, ob er Kriterien der Nach-

haltigkeit zur Zuschlagserteilung mit einbezieht. Bei Ausschreibungen nach der Vergabe-

verordnung kann der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium genügen, wenn der Auftrags-

gegenstand sehr detailliert beschrieben werden kann. Umso weniger detailliert eine Leis-

tungsbeschreibung verfasst wird, desto mehr qualitative Unterschiede sind bei den Ange-

boten zu erwarten.101 An dieser Stelle ist es daher sinnvoll, Kriterien zur Qualität, zur Ge-

staltung sowie zur Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und in die Leistungsbeschreibung mit 

aufzunehmen. 

In dem Fall, dass durch den Auftraggeber weitere Zuschlagskriterien festgelegt werden, 

muss der Preis in einem angemessenen Verhältnis zu den übrigen Wertungskriterien ste-

hen. Bei EU-weiten Ausschreibungen ist die Gewichtung der verschiedenen Wertungskri-

terien zwingend zu dokumentieren.102 

 

99 Vgl. GWB § 58 Abs. 1 I VgV § 127 Abs. 1.  

100 Vgl. VgV § 58 Abs. 2.  

101 Vgl. Ferber 2022.  

102 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse 2016, S. 17.  
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Zum besseren Verständnis wird anhand einer fiktiven Bewertungsmatrix die Gewichtung 

und die Benotung einzelner Wertungskriterien erklärt: 

Zuschlagskrite-

rium 

Gewichtungs-

faktor in % 

Maximale 

Punktzahl 

Angebot 1 Angebot 2 

Preis 40  3 2 3 

Faktor x Punkte  120 80 120 

Qualität 30  3 2 2 

Faktor x Punkte  90 60 60 

Gestaltung /  

Konzept 

20  3 3 1 

Faktor x Punkte  60 60 20 

Nachhaltigkeit 10  3 2 1 

Faktor x Punkte  30 20 10 

GESAMT 100  300 220 210 

Tabelle 4: Fiktive Bewertungsmatrix103 

In der Tabelle gibt es vier festgelegte Zuschlagskriterien. Wie in der Tabelle dargestellt, 

wird jedes Zuschlagskriterium je nach Erfüllungsgrad mit einer Punktzahl benotet. Der Er-

füllungsgrad muss vorher beschrieben werden. Die fiktive Bewertungsmatrix stellt 

 

103 Eigene Darstellung.  
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beispielsweise eine Erreichung der Maximalpunktzahl von drei Punkten je Zuschlagskrite-

rium dar. Die einzelnen Punkte des Erfüllungsgrades stehen dabei für: 

• „0 Punkte = Das eingereichte Angebot entspricht nicht den gestellten Anforderun-

gen. Schlüssige Erklärungen z.B. zu […] fehlen. Wird eines der Zuschlagskriterien 

mit 0 Punkten bewertet, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlos-

sen.  

• 1 Punkt = Das Angebot entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen. Erläu-

terungen zu … sind vorhanden.  

• 2 Punkte = Das Angebot entspricht den Anforderungen. Erläuterungen zu ... sind 

vorhanden. Diese werden konkret beschrieben und lassen einen erfolgreichen Ab-

schluss des Projektes erwarten.  

• 3 Punkte = Das Angebot ist der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. Die 

Voraussetzungen für eine Bepunktung mit 2 Punkten sind gegeben. Zusätzlich wird 

dargestellt, ... […].“104 

Die erreichte Punktzahl wird anschließend mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Zum 

Beispiel hat das Zuschlagskriterium Preis einen Gewichtungsfaktor von 40. In der fiktiven 

Bewertungsmatrix gibt es eine Maximalpunktzahl von drei Punkten. Das erste Angebot er-

zielt nur zwei Punkte, da es den Anforderungen zwar entspricht, aber der Zielerreichung in 

besonderer Weise nicht dienlich ist. Somit wird der Gewichtungsfaktor 40 mit den zwei 

Punkten multipliziert und das erste Angebot erhält bei dem Zuschlagskriterium Preis nur 80 

von 120 möglichen Punkten. Das zweite Angebot wurde bei dem Zuschlagskriterium Preis 

mit drei Punkten bewertet und erhält dementsprechend 120 von 120 möglichen Punkten. In 

der Gesamtwertung hat das erste Angebot jedoch trotzdem durch die weiteren Zuschlags-

kriterien das bessere Preis-Leistungsverhältnis erzielt und würde dementsprechend den 

Zuschlag für das Angebot erhalten.  

Der zweite Bestandteil der Vergabeunterlagen besteht aus den Vertragsunterlagen. Die 

Vertragsunterlagen gliedern sich in die in der ersten Phase angefertigte Leistungsbeschrei-

bung, in die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen und zusätzlichen Ver-

tragsbedingungen.105 Im Gegensatz zu dem Anschreiben, welches den Ablauf des Verfah-

rens erläutert, enthalten die Vertragsunterlagen alle Informationen zu dem 

 

104 Pochciol, Wallenhorst 2019, S. 50. 

105 Vgl. Grünhagen 2016, S. 27.  
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Auftragsgegenstand sowie zu den Auftragsbedingungen. Für die Vertragsunterlagen wird 

das Zivilrecht berücksichtigt. Nach dem Zuschlag gehen die vollständigen Vertragsunterla-

gen an den erfolgreichen Bieter über. 

Nicht zu verwechseln mit den Wertungskriterien sind die Eignungskriterien. Diese gehören 

zu dem dritten Bestandteil der Vergabeunterlagen, den Eignungsangaben. Öffentliche Auf-

träge sollen an leistungsfähige und fachkundige Bieter vergeben werden.106 Die Kriterien 

können durch Formblätter, Einzelnachweise und Konzepte für die Eignungsprognose ab-

gefragt werden. Dem Auftraggeber kann die Festlegung der Eignungskriterien in bestimm-

ten Grenzen frei bestimmen. Die Kriterien müssen mit einem berechtigten Interesse im Zu-

sammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen. Die Eignungskriterien dürfen nichtdis-

kriminierend wirken und den Bieterwettbewerb nicht unnötig einschränken.107 Der Auftrag-

geber hat in der Lage zu sein, die Eignungskriterien bei einer Nachfrage der Notwendigkeit 

sachlich rechtfertigen zu können. 

Die Eignungskriterien müssen im Gegensatz zu den Zuschlagskriterien zwingend erfüllt 

werden, ansonsten wird der Bieter von dem Verfahren ausgeschlossen. Allerdings dürfen 

sich die Eignungskriterien, gesetzlich geregelt durch den Paragrafen 122 GWB, nur auf die 

folgenden Aspekte beziehen:  

• „[die] Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, 

• [die] wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

• [die] technische und berufliche Leistungsfähigkeit.“108 

In den Paragrafen 44 bis 46 der VgV werden die Aspekte detailreicher erläutert. Beispiels-

weise kann für die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung die Eintragung in ein 

Berufs- oder Handelsregister abgefragt werden.109 Zur Prüfung der wirtschaftlichen und fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit dürfen Informationen über den Mindestjahresumsatz und über 

Bilanzen sowie Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen in bestimmten Höhen ver-

langt werden.110 Zur Abfrage der Eignung der technischen und beruflichen 

 

106 Vgl. GWB § 122 (1).  

107 Vgl. Kues, Homann 2018, S. 40.  

108 GWB § 122. 

109 Vgl. VgV § 44 (1).  

110 Vgl. VgV § 45 (1).  
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Leistungsfähigkeit steht es dem Auftraggeber frei, Referenzen, Mitarbeiterqualifikationen 

wie Zeugnisse, Angaben zur technischen Ausrüstung sowie des Umwelt- und Qualitätsma-

nagement zu fordern.111 

Mit der Beendigung der Zusammenstellung der Vergabeunterlagen beginnt eine neue 

Phase des Vergabeverfahrens.  

3. Phase: Die Bekanntmachung 

In der dritten Phase, der Bekanntmachung, teilt der Auftraggeber seine Absicht über die 

Vergabe eines öffentlichen Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung durch eine Auftrags-

bekanntmachung mit. Die Veröffentlichung dient zum einen als Bekanntmachung des ge-

planten Auftrags und zum anderen zur Aufforderung der Anfrage zum Download der Unter-

lagen bei der öffentlichen Ausschreibung / offenen Verfahren, beziehungsweise der Einrei-

chung des Teilnahmeantrags bei einem Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbe-

werb.  

Um die Übersichtlichkeit von Auftragsbekanntmachungen oberhalb der Schwellenwerte zu 

erleichtern, müssen diese nach einem Standardformular der Durchführungsverordnung 

2015/1986 Anhang II erstellt und im TED veröffentlicht werden. Das Formular ist in den 

Anlagen auf der Seite A-I zu finden. Unterhalb der Schwellenwerte ist kein Muster vorge-

geben. In der Auftragsbekanntmachung sind Informationen zu dem öffentlichen Auftragge-

ber, dem Verfahren, dem Auftragsgegenstand, den rechtlichen sowie wirtschaftlichen, fi-

nanziellen und technischen Angaben und weitere Angaben zu finden. Die Auftragsbekannt-

machung muss alle relevanten Informationen für den Bieter enthalten, damit dieser eine 

Entscheidung zur Teilnahme an dem Verfahren treffen kann.  

Dem öffentlichen Auftraggeber ist es bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte auch mög-

lich, eine Vorinformation gemäß Paragraf 38 VgV vor der Auftragsbekanntmachung zu ver-

öffentlichen. Die Vorinformation muss ebenfalls einem Muster der Durchführungsverord-

nung 2015/1986 des Anhangs I entsprechen. Das Muster ist in den Anlagen auf der Seite 

A-XI zu finden. Durch eine Vorinformation können die Fristen bei Verfahren oberhalb der 

Schwellenwerte verkürzt werden. Bei einem offenen Verfahren ist es möglich, die Mindest-

frist für den Eingang von Angeboten von 35 auf 15 Tage und bei nicht-offenen Verfahren 

 

111 Vgl. VgV § 46 (3).  
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bzw. Verhandlungsverfahren von 30 auf zehn Tage zu kürzen.112 Bei den beiden letzteren 

Verfahren kann sogar mithilfe einer Vorinformation auf eine Auftragsbekanntmachung im 

TED verzichtet werden. Dafür müssen in der Vorinformation mindestens der Gegenstand 

der Liefer- oder Dienstleistung benannt, ein Hinweis auf die Art des Vergabeverfahrens und 

eine Interessensbekundung veröffentlicht werden. Weiterhin sollte die Vorinformation „we-

nigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der 

Aufforderung zur Interessensbestätigung veröffentlicht“113 werden.  

Die Auftraggeber sind seit der Vergaberechtsnovelle im Jahr 2016 verpflichtet, die Verga-

beunterlagen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung für alle potenziellen Bieter vollständig 

bereitzustellen.114 Aus dem Grund muss in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische 

Adresse angegeben werden, bei denen die Vergabeunterlagen ohne Einschränkungen ab-

gerufen werden können. Auch im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens, insbesondere 

dem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, sollen die Unterlagen im vollen 

Umfang bereitgestellt werden. Das ist auch der Fall, wenn die Unterlagen noch nicht finali-

siert sind und sich im Verlauf der Verhandlungen noch ändern können.  

Wird ein Auftrag ohne vorherige Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation vergeben, 

kann dies als Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt werden und der Auftrag 

wird von Beginn an nach Paragraf 135 GWB Abs. 1 (2) unwirksam.115 

Im Fall einer Vorinformation, bei denen Unternehmen ihr Interesse an der Teilnahme an 

dem Vergabeverfahren bekundet haben und die Aufforderung zur Interessensbestätigung 

versendet wird, beginnt die nächste Phase, der Teilnahmewettbewerb. Im Normalfall be-

ginnt die Bewerbungsfrist zur Teilnahme mit Beginn der Auftragsbekanntmachung.  

4. Phase: Der Teilnahmewettbewerb 

Die folgende Phase findet nur bei Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb statt. Auf 

nationaler Ebene handelt es sich um die beschränkte Ausschreibung und die freihändige 

Vergabe und europaweit um das nicht-offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren, den 

 

112 Vgl. VgV § 38 Abs. 3.  

113 VgV § 38 Abs. 4 (5).  

114 Vgl. Naumann 2019, S. 34.  

115 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 24.  
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wettbewerblichen Dialog und die Innovationspartnerschaft. Bei den Verfahrensarten ohne 

Teilnahmewettbewerb wird diese als auch die nächste Phase übersprungen und beginnt 

bei der sechsten Phase, der Angebotsbearbeitung. 

Der Teilnahmewettbewerb dient zur Überprüfung der Bewerber durch Nachweise hinsicht-

lich ihrer Eignungsvoraussetzung, der Leistungsfähigkeit und deren Zuverlässigkeit.116 Die 

Anzahl der Bieter kann durch den Teilnahmewettbewerb für den weiteren Vergabeverlauf 

reduziert werden. 

Wie schon erwähnt, beginnt mit Veröffentlichung der Bekanntmachung die Bewerbungsfrist 

beziehungsweise Teilnahmefrist für den Teilnahmewettbewerb. Die Frist hat je nach Ver-

fahrensart eine unterschiedliche Dauer.  Bei einem nicht-offenen Verfahren117, einem Ver-

handlungsverfahren118, dem wettbewerblichen Dialog und der Innovationspartnerschaft be-

trägt die Frist 30 Tage. Bei einem Verhandlungsverfahren und einem nicht-offenen Verfah-

ren kann die Frist bei hinreichend begründeter Dringlichkeit auf 15 Tage gekürzt werden.119 

Im Unterschwellenbereich ist keine bestimmte Teilnahmefrist gesetzt. Dem öffentlichen 

Auftraggeber obliegt die Entscheidung einer angemessenen Fristsetzung.120 

Bis zu dem Ende der Teilnahmefrist können Bieter Rückfragen an den Auftraggeber bzw. 

die Vergabestelle richten und Unklarheiten aufklären lassen. Die Bieterfragen und die Ant-

worten müssen für alle interessierten Bieter zugänglich gemacht werden.121 Bis zum Ende 

der Teilnahmefrist müssen die Teilnahmeanträge bei der Vergabestelle eingereicht worden 

sein, bei verspäteter Einreichung wird der Bieter formal ausgeschlossen. Weiterhin dürfen 

bis zum Ende der Frist die Teilnahmeanträge durch die Vergabestelle nicht geöffnet wer-

den. Die Anträge dürfen erst am Submissionstermin geöffnet werden. Die Teilnahmean-

träge werden ab der Öffnung auf die Vollständigkeit, die Qualität und die Einhaltung der 

Formalien geprüft. Bei fehlerhaften oder unvollständigen Unterlagen kann die Vergabestelle 

Unterlagen von dem Bieter nachfordern, solange der Auftraggeber sich nach Paragraf 56 

 

116 Vgl. Deutsch, Prokop b) 2022. 

117 Vgl. VgV § 17 Abs. 2. 

118 Vgl. VgV § 17 Abs. 2. 

119 Vgl. VgV § 16 und § 17 Abs. 3.  

120 Vgl. UVgO § 13 Abs. 1.  

121 Vgl. Pochciol, Wallenhorst 2019, S. 57. 
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Abs. 2 (2) VgV das Recht dazu vorbehalten hat.122 Der Teilnahmewettbewerb wird durch 

die Versendung von Absageschreiben bei formalem Ausschluss beziehungsweise durch 

die Aufforderung zur Angebotsabgabe an die Bieter beendet. Die aufgeforderten Bieter sind 

somit zur Einreichung ihrer Erstangebote berechtigt.123 

5. Phase: Der Dialog 

Die Phase des Dialogs findet nur bei dem wettbewerblichen Dialog und der Innovations-

partnerschaft statt. Die beiden Verhandlungsverfahren sind mehrstufig konzipiert. Das be-

deutet, der vorgeschaltete Teilnahmewettbewerb dient vorläufig dazu, eine Auswahl geeig-

neter Bieter für den Dialog einzuladen beziehungsweise die Aufforderung zur Abgabe eines 

Erstangebotes im Sinne von einem Forschungs- oder Innovationsprojektes zu versen-

den.124 Im Dialog selbst wird durch die Auswahl von Lösungsvorschlägen für das geplante 

Forschungs- und / oder Innovationsprojektes der Bieterkreis verringert und die übrig geblie-

benen Bieter werden zur Abgabe eines verbindlichen, finalen Angebotes aufgefordert. Nach 

Abschluss der Dialogphase erfolgen analog dem offenen Verfahren weitere Schritte des 

wettbewerblichen Dialogs und der Innovationspartnerschaft. 

6. Phase: Die Angebotsbearbeitung 

In jedem Verfahren, unabhängig ob durch die Bekanntmachung, den Teilnahmewettbewerb 

oder den Dialog, wird zu einer verbindlichen Angebotsabgabe aufgefordert. Bei einem of-

fenen Verfahren beginnt die Angebotsfrist ab dem Tag nach der Absendung der Auftrags-

bekanntmachung und beträgt mindestens 35 Tage.125 Bei dem nicht-offenen Verfahren und 

dem Verhandlungsverfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 30 Tage und beginnt „ab 

dem Tag nach der Absendung der Aufforderung der Angebotsabgabe“126. In dem Fall, dass 

der Auftraggeber eine Vorinformation nach Paragraf 38 VgV veröffentlicht hat, kann sich 

die Angebotsfrist bei dem offenen Verfahren auf 15 Tage und bei den beiden anderen Ver-

fahren auf zehn Tage verkürzen.  

 

122 Vgl. Naumann 2019, S. 41.  

123 Vgl. Naumann 2019, S. 41.  

124 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 25.  

125 Vgl. VgV § 15 Abs. 2.  

126 VgV § 16 Abs. 5 I § 17 Abs. 6.  
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Bis zum Ablauf der gegebenen Frist können die Bieter erneut Rückfragen stellen. Diese 

müssen durch den Auftraggeber ebenfalls schnellstmöglich und präzise beantwortet wer-

den. Die Fragen sowie die dazu gehörigen Antworten müssen für die anderen Bieter in 

anonymisierter Form ebenfalls zugänglich sein.127 Im Fall der Auftraggeber passt die Verga-

beunterlagen an, muss den Bietern genug Zeit gegeben werden, ihre Angebote überarbei-

ten zu können. Werden Rückfragen durch den Auftraggeber nicht spätestens sechs bzw. 

vier Tage bei besonderer Dringlichkeit beantwortet, muss die Angebotsfrist verlängert wer-

den. Die Verlängerung der Frist muss im Verhältnis zur Komplexität der Frage stehen.128 

Für den Auftraggeber ist es ratsam, in den Vergabeunterlagen auf einen Zeitpunkt hinzu-

weisen, bis zu dem spätestens Rückfragen gestellt werden können. Bei dem Eingang von 

Angeboten müssen diese bis zum Ablauf der Angebotsfrist sicher verwahrt bzw. nicht ge-

öffnet werden. Nach Ablauf der Angebotsfrist müssen die Angebote nach dem Vier-Augen-

Prinzip durch zwei Vertreter des Auftraggebers geöffnet. Die Anwesenheit von Bietern bei 

EU-weiten Vergaben ist nicht gestattet.129 Bei nationalen Verfahren können im Bereich der 

VOB Bieter bei der Öffnung anwesend sein, bei Verfahren aus dem Bereich VOL ist es nicht 

gestattet.130 Nach der Öffnung der Angebote beginnt die siebte Phase des Vergabeverfah-

rens. 

7. Phase: Die Prüfung und Aufklärung 

Die Angebote werden nach der Öffnung auf die Vollständigkeit und auf die rechnerische 

sowie fachliche Richtigkeit geprüft. Demzufolge wird der Vorgang auch die formale und 

inhaltliche Prüfung genannt. Bei unvollständigen oder fehlerhaften Unterlagen obliegt es 

dem Auftraggeber gemäß dem Paragraf 56 VgV gegebenenfalls die Sachverhalte aufzu-

klären und die vollständigen Unterlagen nachzufordern. Dazu gewährt der Auftraggeber 

eine Nachfrist, bis zu der die nachgeforderten Unterlagen eingereicht werden müssen. Die 

Unterlagen werden dann erneut geprüft. Ein häufiger Fehler, der zur Unvollständigkeit der 

Unterlagen führt, ist das Fehlen einer rechtswirksamen Unterschrift eines Vertretungsbe-

rechtigten des Bieters. Für einen formalen Ausschluss können zusätzlich eingereichte 

 

127 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 25.  

128 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 26. 

129 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 27. 

130 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 27.  
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Erklärungen des Bieters führen. Jede Abweichung von den Vertragsunterlagen kann die 

Vergleichbarkeit der Angebote gefährden und ist nicht zugelassen.131  

8. Phase: Die Wertung 

Die Phase der Wertung besteht grundsätzlich aus vier Stufen. Die Prüfung gemäß der sieb-

ten Phase entspricht der ersten Stufe der Wertung. Demzufolge werden bei der ersten Wer-

tungsstufe Angebote aufgrund von formellen Mängeln ausgeschlossen, wenn diese unvoll-

ständig oder fehlerhaft sind.132  

In der zweiten Wertungsstufe wird die Bietereignung anhand der in den Vergabeunterlagen 

festgelegten Eignungskriterien ermittelt. Bei der Eignungsprüfung ist besonders darauf zu 

achten, dass den Bieter keine Ausschlussgründe nach den Paragrafen 123 und 124 GWB 

betreffen. Weiterhin wird die Eignung in den drei Kategorien, die in der zweiten Phase, der 

Erstellung der Vergabeunterlagen, beschrieben wurden, bewertet. Nach der zweiten Wer-

tungsstufe werden folglich ungeeignete Bieter ausgeschlossen. Ist ein vorgeschalteter Teil-

nahmewettbewerb mit der Eignungsprüfung durchgeführt wurden, kann die zweite Stufe 

der Wertung übersprungen werden. 

In der dritten Wertungsstufe wird die Auskömmlichkeit bewertet. Das bedeutet, die Ange-

messenheit des gebotenen Preises wird geprüft. Bei einem ungewöhnlich niedrigen Preis 

im Verhältnis zur der zu erbringenden Leistung kann der Auftraggeber Aufklärung vom Bie-

ter verlangen.133 Sollte die geringe Höhe des Angebotes nicht zufriedenstellend vom Bieter 

aufgeklärt werden, kann der Auftraggeber den Zuschlag auf das Angebot ablehnen und 

dieses vom Verfahren ausschließen.  

Bei der letzten Wertungsstufe, der Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebots, wird das 

Angebot auf die gegebenen Zuschlagskriterien geprüft. Das Ergebnis wird in der Bewer-

tungsmatrix festgehalten und mit der gegebenen Gewichtung multipliziert. Durch die Be-

wertungsmatrix wird das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt.  

 

131 Vgl. Weißenfels 2020. 

132 Vgl. Grünhagen 2016, S. 52.  

133 Vgl. VgV § 60 Abs. 1.  
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Nach dem Paragrafen 42 Absatz 3 VgV ist der Auftraggeber bei einem offenen Verfahren 

nicht daran gebunden, die Eignungsprüfung vor der Angebotsprüfung durchzuführen.134 

Dem Auftraggeber ist es gestattet, die Reihenfolge gegebenenfalls zu tauschen. 

9. Phase: Die Verhandlungen 

Die neunte Phase findet, wie schon in der vierten Phase beschrieben, nur bei Vergabever-

fahren mit Teilnahmewettbewerb statt. Die Besonderheit bei Vergabeverfahren mit Teilnah-

mewettbewerb ist, dass es sich bei den abgegebenen Angeboten um Erstangebote handelt. 

Erst nach den Verhandlungsgesprächen werden die Bieter zur Abgabe eines finalen Ange-

botes aufgefordert. 

Bei den anderen Verfahren gibt es keine Verhandlungen und der Zuschlag wird anhand der 

Wertung auf die verbindlichen Angebote erteilt.  

Eine Verhandlung findet nach dem folgenden Schema statt: 

 

Abbildung 9: Schema eines Verhandlungsablaufs135 

Als erstes werden die Punkte festgelegt, die in den Verhandlungsgesprächen besprochen 

und verhandelt werden sollen. Daraufhin werden die Bieter eingeladen, die durch die Wer-

tung in der siebten und achten Phase nicht ausgeschlossen wurden. Während den Ver-

handlungsgesprächen bzw. Bietergesprächen stellt der Bieter seine Eignung durch seine 

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, durch seine wirtschaftliche und finanzielle 

 

134 Vgl. VgV § 42 Abs. 3.  

135 Grünhagen 2016, S. 54. I Erklärung AzA = Aufforderung zur Angebotsabgabe. 
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Leistungsfähigkeit und durch seine technische und berufliche Leistungsfähigkeit dar. Wei-

terhin erläutert der Bieter seine Referenzen, seine Terminplanungen und seinen Wettbe-

werbsentwurf für die geplante Leistung. Dem Auftraggeber steht die Möglichkeit frei, Rück-

fragen zu stellen, um einen besseren Eindruck der Eignung des Bieters zu gewinnen. Am 

Ende der Bietergespräche werden die Bieter zur Angebotsabgabe eines finalen Angebotes 

aufgefordert. Den Bietern steht es dabei frei, ihr finales Angebot hinsichtlich des Inhaltes 

oder Preises gegenüber dem Erstangebot überarbeiten zu können. Die Angebotsfrist ob-

liegt dem Auftraggeber gemäß Paragraf 17 Abs. 14 VgV bzw. Paragraf 18 Abs. 8 VgV bzw. 

Paragraf 19 Abs. 6 VgV und sollte angemessen sein.  

Nach dem Eingang der finalen Angebote, wird die siebte und achte Phase wiederholt, so-

dass das optimale Angebot ermittelt wird.  

10. Phase: Der Zuschlag 

Bevor der Zuschlag bekannt gegeben wird, müssen die Bieter informiert werden, deren 

Angebot nicht berücksichtigt wird. Sie müssen durch eine Vorabinformation „über den Na-

men des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der 

vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses unverzüglich in Textform“136 informiert werden. Der Vertragsschluss darf 

erst nach 15 Tagen bei Unterrichtung per Brief bzw. nach zehn Tagen bei elektronischer 

Unterrichtung erfolgen. Unterlässt der Auftraggeber die Informationspflicht und dies wird in 

einem Nachprüfungsverfahren festgestellt, so wird nach Paragraf 135 GWB der Auftrag von 

Anfang unwirksam.137  

Nach Ablauf der Frist der Vorabinformation kommt mit der Zuschlagserteilung der Vertrag 

zustande. Der Vertragsgegenstand ist die eindeutige Leistungsbeschreibung, der im Ange-

bot ausgewiesene Preis sowie Absprachen zur Vertragsdurchführung.138 Für die Entschei-

dung des Zuschlags sollten mindestens zwei Vertreter des öffentlichen Auftraggebers be-

teiligt sein. Die Entscheidung muss zwingend schriftlich dokumentiert werden. Nach spä-

testens 30 Tagen hat der Auftraggeber eine Vergabebekanntmachung über den Zuschlag 

 

136 GWB § 134 Abs. 1.  

137 Vgl. GWB § 135 Abs. 1 (1). 

138 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 29.  
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an das Amt für Veröffentlichungen der EU zu übermitteln und im EU-Amtsblatt zu veröffent-

lichen. 

In seltenen Fällen ergibt die Prüfung und Wertung, dass kein wirtschaftliches Angebot vor-

liegt oder kein Angebot den geforderten Bewerbungsbedingungen entspricht.139 Auch kann 

sich während des Verfahrens grundlegend etwas an den Vertragsunterlagen geändert ha-

ben oder andere schwerwiegende Gründe bestehen. In diesem Fall ist der Auftraggeber 

gemäß Paragraf 63 VgV berechtigt, dass Verfahren entweder ganz oder teilweise aufzuhe-

ben.  

Die Tatsache muss jedoch aufgrund des Gesetzes zur Einhaltung der Transparenz genau 

dokumentiert werden. Grundsätzlich ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, den Zuschlag 

zwingend zu erteilen. Allerdings ist er verpflichtet, einen Grund für die Aufhebung anzuge-

ben, denn ansonsten wird er sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig machen.140 Der 

Auftraggeber muss bei der Aufhebung des Verfahrens die Bieter unverzüglich über die Si-

tuation unter Angabe der Gründe informieren. 

Zusammenfassung: 

In der folgenden Tabelle werden alle Inhalte, Fristen und Unterschiede für den Ablauf der 

gängigen europaweiten Vergabeverfahren zusammengefasst und übersichtlich dargestellt: 

 Offenes Verfahren Nicht-Offenes  

Verfahren 

Verhandlungs- 

verfahren 

Vorbereitung Bekanntmachung 

Mindestanforderun-
gen 

 

Verfahrensaufgabe 

Bekanntmachung 

Mindestanforderun-
gen 

Bewertungsmatrix 
Stufe 1 

Verfahrensaufgabe 

Bekanntmachung 

Mindestanforderun-
gen 

Bewertungsmatrix 
Stufe 1 

Verfahrensaufgabe 

 

139 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 29. 

140 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse, S. 30.  
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Bewertungsmatrix 
Stufe 1 

Vertragsentwurf 

Bewertungsmatrix 
Stufe 2 

Vertragsentwurf 

Bewertungsmatrix 
Stufe 2 

Vertragsentwurf 

Teilnahme-
wettbewerb 

Nein Ja Ja 

Mindestfrist 
Teilnahme-
antrag 

- 
30 Tage 

§ 16 Abs. 2 VgV 
i.V.m. § 16 Abs. 3 u. 
§ 20 Abs. 1, Abs. 3 
VgV  

30 Tage 

§ 17 Abs. 2 VgV 
i.V.m. § 20 Abs. 1 u. 
Abs. 3 VgV  

Prüfung Teil-
nahmeantrag 

- 
- Eignungsprüfung 

- Bewertung gem. 
Matrix Stufe 1 

- Ergebnis: Auswahl 
begrenzte Anzahl 
Bieter, Aufforderung 
zur Angebotsabgabe 

- Eignungsprüfung 

- Bewertung gem. 
Matrix Stufe 1 

- Ergebnis: Auswahl 
begrenzte Anzahl Bie-
ter, Aufforderung zur 
Angebotsabgabe 

Mindestange-
botsfrist 

35 Tage 

§ 15 Abs. 2 VgV (ge-
rechnet ab Tag der 
Absendung der Be-
kanntmachung)  

30 Tage 

§ 16 Abs. 5 VgV (ge-
rechnet ab Tag nach 
der Absendung der 
Aufforderung zur An-
gebotsabgabe) 

30 Tage 

§ 17 Abs. 6 VgV (ge-
rechnet ab Tag nach 
der Absendung der 
Aufforderung zur An-
gebotsabgabe) 

Vorinforma-
tion § 38 
Abs. 3 VgV 

Verkürzung Min-
destangebotsfrist: 
mind. 15 Tage, § 38 
Abs. 3 VgV 

Verkürzung Min-
destangebotsfrist: 
mind. 10 Tage, § 38 
Abs. 3 VgV 

Verkürzung Min-
destangebotsfrist: 
mind. 10 Tage, § 38 
Abs. 3 VgV 

Angebotsin-
halt 

 

- Eignungsdarstellung 

- z.B. Konzept Heran-
gehensweise, Verfah-
rensaufgabe 

- Preis bzw. Honorar-
blatt 

- Vertrag / Angebots-
schreiben 

 

 

- z.B. Konzept Her-
angehensweise, 
Verfahrensaufgabe 

- Preis bzw. Hono-
rarblatt 

- Vertrag / Angebots-
schreiben 

- Lösungsvorschlag 

 

- z.B. Konzept Heran-
gehensweise, Verfah-
rensaufgabe 

- Preis bzw. Honorar-
blatt 

- Vertrag / Angebots-
schreiben 

Angebotsprü-
fung 

- Eignungsprüfung 

- Formale, fachtechni-
sche und rechneri-
sche Prüfung 

 

- Formale, fachtech-
nische und rechneri-
sche Prüfung 

 

- Formale, fachtechni-
sche und rechneri-
sche Prüfung 
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- Prüfung eingereich-
ter Inhalte 

- Prüfung einge-
reichter Inhalte 

- Prüfung eingereich-
ter Inhalte 

Präsentation 
Bieter 

Ja, optional möglich Ja, optional möglich Regelfall und Ver-
handlung 

Bewertung 
Stufe 2 

Anhand Matrix (Stufe 
2) 

Anhand Matrix Stufe 
2 

Anhand Matrix Stufe 2 

Preisver-
handlung 

Nicht möglich Nicht möglich Wesentlicher Be-
standteil 

Finales An-
gebot 

nein nein ja 

Anzahl Bieter unbegrenzt Beschränkung der 
Zahl der Bieter mit 
Bekanntmachung 
möglich (z.B. 3-5) 

Beschränkung der 
Zahl der Bieter mit 
Bekanntmachung 
möglich (z.B. 3-5) 

Tabelle 5: Unterschiede, Fristen und Inhalte der Vergabeverfahren141 

 

141 Eigene Darstellung, in Anlehnung an VgV §§ 14-63.  
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4 Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in 

den öffentlichen Beschaffungsprozess 

4.1 Nachhaltigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

Aufgrund des großen Beschaffungsvolumens der öffentlichen Hand besteht im Rahmen der 

öffentlichen Beschaffung großes Potenzial, die Thematik der Nachhaltigkeit in dem Be-

schaffungsprozess zu berücksichtigen und voranzubringen. Laut der Kompetenzstelle für 

nachhaltige Beschaffung des Beschaffungsamtes des BMI hat die öffentliche Hand ein Be-

schaffungsvolumen zwischen 260 und 460 Milliarden Euro jährlich.  

4.1.1 Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung 

Die Definition der Nachhaltigkeit wurde bereits im Gliederungspunkt 2.4 erläutert. In diesem 

Abschnitt soll die Verbindung zwischen der Nachhaltigkeit und der öffentlichen Beschaffung 

geknüpft werden. Ähnlich zu der Definition der Nachhaltigkeit setzt sich der Begriff der 

nachhaltigen Beschaffung ebenfalls aus mehreren Komponenten zusammen.  

In der Literatur liegt der Fokus der Definition häufig nur auf dem umweltbezogenen Aspekt 

der öffentlichen Beschaffung.142 Die umweltfreundliche Beschaffung im öffentlichen Be-

schaffungsprozess trägt dazu bei, dass bei der Ausschreibung von Bau-, Liefer- und Dienst-

leistungsaufträgen darauf geachtet wird, Leistungen mit einer geringeren Umweltbelastung 

jedoch mit der gleichen Funktion wie die herkömmlichen Leistungen auszuwählen. Dadurch 

hat der öffentliche Auftraggeber die Möglichkeit, den Markt zu umweltfreundlicheren Pro-

dukten zu bewegen, ressourcenschonender zu arbeiten und Energie sowie CO2 zu redu-

zieren.143 Aus diesem Grund kann die umweltfreundliche Beschaffung als Anregung zur 

Umsetzung der nachhaltigen Beschaffung betrachtet werden.  

Zur Nachhaltigkeit zählt jedoch nicht nur Aspekt der Umwelt, sondern auch der soziale und 

der ökonomische Aspekt. Das Interesse an der Integration von sozialen Eigenschaften bei 

 

142 Vgl. Hepperle 2016, S. 24. 

143 Vgl. Hermann, Gröger 2019, S. 7. 
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der öffentlichen Beschaffung wächst immer weiter. Dies ist auch auf politische Entwicklun-

gen zurückzuführen. Aus diesem Grund sind Beispiele wie die Gleichberechtigung und ein-

zuhaltende Arbeitsvorschriften bei der nachhaltigen Beschaffung zu finden.  

Bei der dritten Dimension der Nachhaltigkeit handelt es sich um die Ökonomie. Diese ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Beschaffung, denn der Kostenfaktor ist für die öffentliche 

Hand entscheidend.144 Die sozialen und umweltbezogenen Kriterien werden in der Praxis 

ergänzend betrachtet. Die nachhaltige öffentliche Beschaffung soll somit Eigenschaften 

und Sachverhalte, die mit dem Umweltschutz und dem Schutz der Gesellschaft in Verbin-

dung stehen, umsetzen.  

Mit der Integration der Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung geht die Annahme 

einer Kostensteigerung im Vergleich zu einer herkömmlichen Beschaffung einher. Die An-

nahme ist jedoch nicht immer gerechtfertigt. Was auf den ersten Blick teurer wirkt, rentiert 

sich meist zu einem späteren Zeitpunkt. Werden beispielsweise bei der umweltfreundlichen 

Beschaffung die Lebenszykluskosten bei einer auszuschreibenden Leistung oder Ware von 

Anfang an betrachtet und verglichen, kann im Falle einer Neubeschaffung direkt auf die 

Umweltfreundlichkeit als auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden.145 Aus diesem 

Grund kann sich ein zunächst höherer Anschaffungspreis jedoch durch niedrigere Lebens-

zykluskosten in der Gesamtbetrachtung als günstiger erweisen. Auch die Förderung der 

sozialen Aspekte muss durchgesetzt werden. Die öffentliche Beschaffung darf aufgrund 

niedrigerer Preise keine menschenunwürdige Arbeit z.B. Kinderarbeit unterstützen, son-

dern sollte als Vorbild faire Preise und Handelsbedingungen vorantreiben.146  

Die Bedeutung der nachhaltigen öffentlichen Auftragsvergabe hat in den letzten Jahren ste-

tig zugenommen. Dies bestätigt sich in der Vielzahl der Veröffentlichungen und Internetsei-

ten zu dem Thema, Gerichtsentscheidungen durch den Europäischen Gerichtshof und den 

gelebten Beispielen aus der Praxis durch Länder, Kommunen und andere öffentliche Ein-

richtungen.147 Aus diesem Grund muss sich die öffentliche Hand als Vorbild für private 

 

144 Vgl. Hepperle 2016, S. 25.  

145 Vgl. Hermann 2019, S. 14.  

146 Vgl. Hepperle 2016, S. 28.  

147 Vgl. Hermann 2019, S. 14. 
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Unternehmen sowie für die Gesellschaft erweisen und die nachhaltige öffentliche Beschaf-

fung vorantreiben. 

4.1.2 Vorbildfunktion und Potenziale der öffentlichen Beschaffung 

Bei dem Thema Nachhaltigkeit kommt der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zu. Einige 

private Unternehmen haben bereits den Vorteil der Umsetzung von Nachhaltigkeit in ihrem 

Unternehmen erkannt. Durch eine nachhaltige Beschaffungspraxis haben sie einen Wett-

bewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Unternehmen. Eine nachhaltige Beschaffungs-

praxis verbessert das Unternehmensbild und stärkt das Markenimage des Unterneh-

mens.148 Aus diesem Grund sollte die öffentliche Hand ebenfalls bei dem Thema Beschaf-

fung und Vergabe von öffentlichen Aufträgen verstärkt nachhaltige Maßnahmen ergreifen.  

Zum einen ist die öffentliche Hand der größte Nachfrager von Waren und Dienstleistungen 

innerhalb von Deutschland. Zum anderen ist die öffentliche Hand in bestimmten Bereichen 

der größte Abnehmer.149 Durch das große Beschaffungsvolumen und die einhergehende 

Einkaufsmacht werden der öffentlichen Hand genügend Mittel gegeben, die aktive Rolle als 

Käufer und Verkäufer im Sinne der Umwelt und des Sozialen zu übernehmen und als Vor-

bild für Marktteilnehmer des Privatsektors und der Gesellschaft zu fungieren.150 Insbeson-

dere kann der Einfluss auf die Umwelt durch den Sektor Immobilien und Bau stark verbes-

sert werden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 

ist die Stärkung der Reputation der öffentlichen Hand. Durch festgelegte Nachhaltigkeitskri-

terien können soziale Missstände und umweltschädliche Auswirkungen vermieden werden. 

Etliche Städte und Kommunen betiteln sich mittlerweile mit dem Schlagwort „Fairtrade“, da 

sie den Wert einer nachhaltigen Beschaffung erkannt haben.151 Die Verschärfung von ge-

setzlichen Umweltvorschriften kann teilweise weniger effektiv sein als die verstärkte Be-

rücksichtigung von Umweltkriterien in der öffentlichen Beschaffung.  

Die nachhaltige öffentliche Beschaffung dient als Beitrag zur Umsetzung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie. Diese wurde erstmalig 2002 als Nationale Nachhaltigkeitsstrate-

gie veröffentlicht. Im Jahr 2016 erschien eine Neuauflage, die dauerhaft weiterentwickelt 

 

148 Vgl. Wilhaus 2015, S. 174. 

149 Vgl. Hepperle 2016, S. 30.  

150 Vgl. Wilhaus 2015, S. 174.  

151 Vgl. Wilhaus 2015, S. 174.  
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wird. Die Nachhaltigkeitsstrategie beschreibt die ressortübergreifende Steuerung der Poli-

tikbereiche.152 Durch den aktuellsten Beschluss vom 10. März 2021 wurde in die Nachhal-

tigkeitsstrategie auch die Kategorie der nachhaltigen Beschaffung aufgenommen. Die Indi-

katoren beziehen sich allerdings zunächst nur auf den Anteil des Papiers mit dem Siegel 

des Blauen Engels am Gesamtpapierverbrauch der Bundesverwaltung und auf die „CO2-

Emissionen von handelsüblichen Kraftfahrzeugen der öffentlichen Hand“153. Für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge ist noch kein Indikator definiert worden.  

Wie schon im Gliederungspunkt 2.1 – Die Grundlagen der öffentlichen Beschaffung be-

schrieben, beläuft sich der Anteil der öffentlichen Beschaffungsaufgaben auf der Ebene der 

Städte und Gemeinden auf circa 50 Prozent des Gesamtbeschaffungsvolumen. Somit 

kommt den Kommunen die wichtigste Rolle bei der Nutzung möglicher Potenziale der nach-

haltigen öffentlichen Beschaffung auf lokaler Ebene zu. Ein Vorteil der lokalen Ebene ist es, 

dass die Kommunen durch die Städte und die Gemeinden in engerer Verbindung zu der 

Bevölkerung im Vergleich zum Bund stehen. Dadurch können sich Interessensgruppen aus 

der Bevölkerung an neuen Konzepten und Ideen zur Umsetzung der Nachhaltigkeit beteili-

gen und Ergebnisse schnell in die Politik spiegeln, da die Durchführung nur in einem klei-

neren lokalen Umkreis stattfindet. Die Kommunen können flexibler und zeitnaher reagieren 

verglichen mit höheren Ebenen.154 Ein weiterer Vorteil von Kommunen besteht in einem 

gegenseitigen Lerneffekt. Jede Kommune erfüllt prinzipiell die gleichen Aufgaben und Tä-

tigkeiten. Somit ist es möglich, von Erfahrungen andere Kommunen zu lernen, bei positiven 

Resonanzen diese weiterzuverfolgen und bei negativen Erfahrungen andere Ansätze zu 

probieren.155 Auf höheren Ebenen erfüllen die Ministerien verschiedene Aufgaben und die 

Erfahrungen können nicht adaptierend angewendet werden. Aufgrund der Vorteile der 

Kommunen sollte die nachhaltige öffentliche Beschaffung besonders in Städten und Ge-

meinden gefördert werden.  

Zur Unterstützung der öffentlichen Auftraggeber und der rund 30.000 Vergabestellen 

deutschlandweit wurde die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, kurz KNB, im 

 

152 Vgl. Die Bundesregierung 2021, S. 20.  

153 Die Bundesregierung 2021, S. 28. 

154 Vgl. Hepperle 2016, S. 31.  

155 Vgl. Hepperle 2016, S. 31.  
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Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern gegründet.156 Seit dem 05. Dezem-

ber 2011 existiert die KNB und informiert, berät, klärt auf, entwickelt Ideen und gilt als zent-

rale Anlaufstelle bei Belangen der nachhaltigen Beschaffung für die öffentliche Hand. Um 

den Status Quo in Deutschland abbilden zu können, wurde mit der Vergabereform im Jahr 

2016 die Vergabestatistikverordnung, kurz VergStatVO, erlassen. Diese trat am 01. Okto-

ber 2020 in Kraft und dient dazu, „grundlegende[…] Daten zu öffentlichen Aufträgen flä-

chendeckend statistisch [zu] erfass[en]“157. Die Vergabestatistikverordnung hilft dabei, das 

jährliche Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand exakt zu ermitteln und kann für die 

prozentuale Ermittlung der Umsetzung der Nachhaltigkeit bei Vergaben öffentlicher Auf-

träge hilfreich sein. Bisher gab es keine solide Datenbasis für den Bund, die Länder und die 

Kommunen. Nach Paragraf 98 GWB sind seit dem 01. Oktober 2020 jedoch alle öffentlichen 

Auftraggeber verpflichtet, die notwendigen Daten zu den Vergaben vollelektronisch zu 

übermitteln. Im Oberschwellenbereich müssen sämtliche Auftraggeber ihre Daten mitteilen, 

im Unterschwellenbereich gilt dies nur eingeschränkt. 

Bei der Recherche zu den Vergabestatistiken ab dem Oktober 2020 konnten leider keine 

Ergebnisse gefunden werden. Auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz gibt es aktuell nur Übersichten zu statistischen Meldungen bis zu dem Sep-

tember 2020. Die letzte Übersicht wurde am 05. Januar 2021 veröffentlicht.158 Gemäß einer 

Antwort des Statistischen Bundesamtes soll ein Halbjahresbericht für Vergaben für das 

erste Halbjahr 2021 und den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2020 noch im Sommer 

2022 erscheinen. Der Bericht soll Daten zu den Vergabefällen plausibilisieren.159 Zur Be-

gründung des langen Auswertungszeitraumes hat das Statistische Bundesamt folgende 

Aussage getroffen: „Zur Zeit werden die bisher übermittelten Daten zu den Vergabefällen 

noch plausibilisiert, da die gelieferten Datenmeldungen in Teilen erhebliche manuelle Prü-

fungen und Nachfragen bei den Berichtsstellen erfordern.“160  

Aus diesem Grund kann im Rahmen der Masterarbeit leider kein Status Quo zu der nach-

haltigen öffentlichen Beschaffung ermittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass die 

 

156 Vgl. Beschaffungsamt des BMI 2022. 

157 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2020.  

158 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2021.  

159 Vgl. FragDenStaat a) 2022.  

160 FragDenStaat b) 2022. 
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öffentliche Beschaffung noch nicht nachhaltig genug ist. Somit existieren bei allen drei As-

pekten der Nachhaltigkeit noch Optimierungspotenziale.  

Unter Bezugnahme einer vollständigen Ausschöpfung der vorher genannten Potenziale, 

können folgende positive Effekte innerhalb Deutschlands erzielt werden. Zum einen gehö-

ren dazu die Umweltentlastungseffekte. Durch die nachhaltige Beschaffung kann Deutsch-

land bei dem Umwelt- und Ressourcenschutz eine dynamische Rolle einnehmen. Beson-

ders im Immobiliensektor können aktiv Treibhausgas-Emissionen, wie zum Beispiel Koh-

lenstoffdioxid (CO2), eingespart werden. Aus einem Bericht des Umweltbundesamtes vom 

15. März 2022 sind gegenüber 2020 die Kohlendioxid-Äquivalente erneut angestiegen. Im 

Jahr 2020 beliefen sich die Werte auf 729 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente, wäh-

rend es 2021 circa 762 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente waren.161 Mithilfe einer 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung können nicht nur Treibhausgas-Emissionen gespart 

werden, auch in den Bereichen des Stroms, des Wassers und der Lebensmittel kann der 

Verbrauch optimiert werden.  

Weitere positive Effekte können im Bereich „Soziales“ erzielt werden. Die sozialen Effekte 

sind nicht am Produkt erkennbar, sondern beziehen sich auf den Herstellungsprozess einer 

Ware mit den Arbeitsbedingungen oder die Bedingungen, unter denen eine Dienstleistung 

erbracht wird.162 Ein Beispiel einer sozialen öffentlichen Beschaffung kann die Verbesse-

rung von lokale Arbeitsbedingungen sein, indem auf eine gerechte Entlohnung und die Be-

rücksichtigung sozialer Standards geachtet wird.163 Auch der Erhalt regionaler Arbeitsplätze 

durch die Beauftragung eines lokalen Unternehmens durch die Kommunen kann ein posi-

tiver sozialer Effekt sein.  

Schlussendlich bringt die nachhaltige öffentliche Beschaffung auch Kostenersparnisse mit 

sich. Wie im vorherigen Gliederungspunkt bereits angesprochen, kann durch die Analyse 

des Lebenszyklus eines Produktes Kosten durch die langfristige Betrachtung eingespart 

werden. Anstatt nur auf den Kauf- bzw. Investitionspreis zu achten, spielen bei der 

 

161 Vgl. Umweltbundesamt 2022. 

162 Vgl. FEMNET e.V. 2019, S. 13.  

163 Vgl. Hepperle 2016, S. 35. 



Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den öffentlichen Beschaffungsprozess 57 

 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung auch die Betriebs- und Recyclingkosten sowie der 

Energieverbrauch eine wichtige Rolle. 164 

4.1.3 Rechtliche Möglichkeiten zur Integration von Nachhaltigkeit bei 
öffentlichen Aufträgen  

Durch die unterschiedlichen Ziele des europäischen und des deutschen Vergaberechts in 

der Vergangenheit, bestehen auch nach der Vergabereform 2016 noch Unsicherheiten 

bzw. Unklarheiten über die rechtlichen Rahmenbedingungen, inwieweit Nachhaltigkeitskri-

terien in der öffentlichen Beschaffung berücksichtigt werden können. Dabei bestehen Mög-

lichkeiten zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien im Ober- sowie im Unterschwellenbe-

reich beziehungsweise sind einige Umweltkriterien sogar verpflichtend anzuwenden.  

Aufgrund der früheren Zugehörigkeit des deutschen Vergaberechts zum Haushaltsrecht 

sind die Ziele der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Vergaben stark ausgeprägt.165 

Nachhaltigkeitskriterien wurden für einen langen Zeitraum als vergabefremde Aspekte be-

zeichnet. Doch bereits im Jahr 1984 wurde durch den deutschen Gesetzgeber vermittelt, 

dass das Vergaberecht die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien bei Ausschreibungen 

durch Beschaffungsstellen nicht behindern darf.166 Besonders zwei Rechtsprechungen 

durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) haben die Durchsetzung des Themas voran-

getrieben. Zum einen war das die sogenannte „Concordia Bus“-Entscheidung aus dem Jahr 

2002.167 Bei diesem Urteil musste der Europäische Gerichtshof durch eine Klage über die 

Vereinbarkeit des Gleichbehandlungsgesetzes und der Verwendung von Umweltkriterien 

entscheiden. Bei der Ausschreibung wurden Kriterien zur Einschränkung von Stickoxid- und 

Lärmemissionen bei den geplanten Bussen festgelegt, wodurch von Anfang an feststand, 

dass nur wenige Bieter diese Kriterien erfüllen konnten. Der Europäische Gerichtshof wies 

die Klage zurück und befand, dass die Einschränkung keine Verletzung des Gleichbehand-

lungsgesetzes war und ebnete dahingehend den Weg für Nachhaltigkeitskriterien.168 Die 

zweite Rechtsprechung erfolgte durch die „Wienstrom“-Entscheidung im Jahr 2003. Wie 

 

164 Vgl. Hepperle 2016, S. 41.  

165 Vgl. Hermann 2019, S. 18.  

166 Vgl. Hermann 2019, S. 19.  

167 Vgl. Hermann 2019, S. 19. 

168 Vgl. Hermann 2019, S. 19. 
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der Name schon vermuten lässt, ging es in dem Urteil um Strom, genauer gesagt um die 

Herkunft des zu beschaffenden Stroms. Die Vergabestelle forderte für das ausgeschrie-

bene Produkt, dass Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden soll und hat somit 

das Produktionsverfahren dafür eingegrenzt. Der EuGH urteilte darüber, dass es möglich 

ist, nicht sichtbare Aspekte des Endproduktes ebenfalls als Zuschlagskriterium festlegen zu 

können.169 

Durch die Vergabereform im Jahr 2016 können in den verschiedenen Phasen des Verga-

beprozesses Nachhaltigkeitskriterien einbezogen werden. Dazu gehören soziale, ökologi-

sche und ökonomische Kriterien. In dem folgenden Abschnitt sollen Möglichkeiten, die be-

reits im Vergaberecht existent sind, aufgezeigt werden, die den Auftraggebern mehr 

Rechtssicherheit bei der Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei Vergaben geben. Die 

beschriebenen Regelungen mit Bezug zur nachhaltigen Beschaffung beziehen sich auf den 

Stand von Januar 2022. 

Begonnen wird auf der höchsten Stufe des Vergaberechts, der internationalen europäi-

schen Ebene. Eine wichtige Rolle spielen dabei die EU-Richtlinien, besonders die Verga-

bekoordinierungsrichtlinie RL 2014/24/EU. Durch die Vergabereform im Jahr 2016 wurden 

die EU-Vergaberichtlinien angepasst und sollen den öffentlichen Beschaffungsvorgang er-

leichtern. Durch die Anlehnung an den Artikel 3 Absatz 5 des EU-Vertrags, sollen soziale, 

ökologische und innovative Ziele in Vergabeverfahren stärker berücksichtigt werden.170 Aus 

der Vergaberichtlinie RL 2014/24/EU ergeben sich die Regelungen zu den Nachhaltig-

keitskriterien. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden die entsprechenden Artikel der 

Richtlinie in einer Tabelle dargestellt. Die Tabelle bezieht sich auf die Ausarbeitung des 

Engagement Global – Service für Entwicklungshilfen im Auftrag des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und spiegelt Textpassagen aus der RL 

2014/14/EU wider: 

 

 

 

169 Vgl. Hermann 2019, S. 19.  

170 Vgl. Wilhelmy 2022.  
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Artikel der RL 

2014/24/EU 

Regelungen Aussage und Interpretation 

Artikel 18 Absatz 2 Die Mitgliedstaaten treffen geeig-

nete Maßnahmen, um dafür zu 

sorgen, dass die Wirtschaftsteil-

nehmer bei der Ausführung öf-

fentlicher Aufträge die geltenden 

umwelt-, sozial- und arbeits-

rechtlichen Verpflichtungen 

einhalten, die durch Rechtsvor-

schriften der Union, einzelstaatli-

che Rechtsvorschriften, Tarifver-

träge oder die in Anhang X aufge-

führten internationalen umwelt-, 

sozial- und arbeitsrechtlichen Vor-

schriften festgelegt sind.  

Der Artikel verdeutlicht, dass 

soziale sowie umweltbezo-

gene Standards durch die 

Mitgliedsstaaten eingehalten 

werden müssen. Werden die 

Verpflichtungen nicht einge-

halten, können nach Artikel 

57 Absatz 4 Buchstabe a 

Wirtschaftsteilnehmer von 

der Teilnahme eines Verga-

beverfahrens ausgeschlos-

sen werden.  

Artikel 42 Absatz 3 

Buchstabe a 

Unbeschadet zwingender natio-

naler Vorschriften - so weit sie mit 

dem Unionsrecht vereinbar sind - 

sind die technischen Spezifikatio-

nen auf eine der nachfolgend ge-

nannten Arten zu formulieren:  

a)  in Form von Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen, ein-

schließlich Umweltmerkmalen, 

sofern die Parameter hinreichend 

genau sind, um den Bietern ein 

klares Bild vom Auftragsgegen-

stand zu vermitteln und den öf-

fentlichen Auftraggebern die Er-

teilung des Zuschlags zu ermögli-

chen 

Durch diesen Artikel werden 

in den technischen Spezifika-

tionen Aspekte der Nachhal-

tigkeit, besonders die der 

Umwelt, berücksichtigt.  
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Artikel 67 Absatz 2 Die Bestimmung des aus der 

Sicht des öffentlichen Auftragge-

bers wirtschaftlich günstigsten 

Angebots erfolgt anhand einer 

Bewertung auf der Grundlage des 

Preises oder der Kosten, mittels 

eines Kosten-Wirksamkeits-An-

satzes, wie der Lebenszykluskos-

tenrechnung gemäß Artikel 68, 

und kann das beste Preis-Leis-

tungs-Verhältnis beinhalten, das 

auf der Grundlage von Kriterien - 

unter Einbeziehung qualitati-

ver, umweltbezogener und/oder 

sozialer Aspekte - bewertet wird, 

die mit dem Auftragsgegenstand 

des betreffenden öffentlichen Auf-

trags in Verbindung stehen.  

In diesem Artikel wird deut-

lich ausgedrückt, dass bei 

der Beurteilung des wirt-

schaftlich günstigsten Ange-

bots Aspekte der Nachhaltig-

keit eine Grundlage zur Be-

wertung darstellen. Die Krite-

rien der Nachhaltigkeit wer-

den explizit mit in den Verga-

beprozess einbezogen. 

Artikel 70 Öffentliche Auftraggeber können 

besondere Bedingungen für die 

Ausführung eines Auftrags festle-

gen, sofern diese gemäß Artikel 

67 Absatz 3 mit dem Auftragsge-

genstand in Verbindung stehen 

und im Aufruf zum Wettbewerb 

oder in den Auftragsunterlagen 

angegeben werden. Diese Be-

dingungen können wirtschaftli-

che, innovationsbezogene, um-

weltbezogene, soziale oder be-

schäftigungspolitische Belange 

umfassen. 

Dem öffentlichen Auftragge-

ber steht es frei, für die Aus-

führung eines Auftrags be-

sondere Bedingungen festle-

gen zu können. Diese dürfen 

nachhaltige Belange umfas-

sen. 
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Erwägungsgrund 

75 

Öffentliche Auftraggeber, die be-

absichtigen, Bauleistungen, Liefe-

rungen oder Dienstleistungen mit 

spezifischen umweltbezogenen, 

sozialen oder sonstigen Merkma-

len zu erwerben, sollten auf be-

stimmte Gütezeichen Bezug 

nehmen können, wie etwa das 

europäische Umweltzeichen, 

(multi)nationale Umweltzeichen 

oder andere Gütezeichen, so-

fern die Anforderungen für den 

Erwerb des Gütezeichens einen 

Bezug zum Auftragsgegenstand - 

wie der Beschreibung der Ware 

und ihrer Präsentation, ein 

schließlich Anforderungen an die 

Verpackung - aufweisen.  

Ein Erwägungsgrund kann 

durch den öffentlichen Auf-

traggeber in bestimmten Situ-

ationen in Betracht gezogen 

werden.  

Bei diesem Grund kann bei 

der Beachtung von Nachhal-

tigkeitsaspekten bei der Be-

schaffung in Erwägung gezo-

gen werden, dass bestimmte 

Gütezeichen verlangt wer-

den, damit die Nachhaltig-

keitsaspekte eindeutiger defi-

niert werden können. 

Erwägungsgrund 

97 

Im Hinblick auf eine bessere 

Einbeziehung sozialer und öko-

logischer Überlegungen in die 

Vergabeverfahren sollte es den 

öffentlichen Auftraggebern dar-

über hinaus gestattet sein, von 

Zuschlagskriterien oder Bedin-

gungen für die Auftragsausfüh-

rung […] in jeder Hinsicht und in 

jedem Lebenszyklus-Stadium von 

der Gewinnung der Rohstoffe für 

die Ware bis zur Entsorgung der 

Ware Gebrauch zu machen, ein-

schließlich von Faktoren, die 

mit dem spezifischen Prozess 

der Herstellung oder 

Mithilfe dieses Erwägungs-

grundes können öffentliche 

Auftraggeber Anforderungen 

an soziale Produktions- und 

Bereitstellungsbedingungen 

für den Beschaffungsgegen-

stand stellen.  
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Bereitstellung [… ] zusammen-

hängen, auch wenn derartige 

Faktoren nicht Teil von deren 

stofflicher Beschaffenheit sind.  

Tabelle 6: Regelungen der Nachhaltigkeitsaspekte auf Ebene der EU-Richtlinien171 

Durch die Aussagen und Interpretationen zeigt die Tabelle, dass auf der europäischen 

Ebene einige Regelungen zur Nachhaltigkeitsaspekten bei der Beschaffung öffentlicher 

Aufträge vorhanden sind.  

Oberhalb der EU-Schwellenwerte sind das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) sowie die Vergabeverordnung (VgV) federführend. Das Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen greift etliche Regelungen aus der EU-Richtlinie RL 2014/14/EU auf. 

Im Paragrafen 97 GWB sind die Grundsätze der Vergabe aufgezählt. Einer der Grundsätze 

des GWB sagt aus, dass nach Maßgabe des vierten Teils des Gesetzes „Aspekte der Qua-

lität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte“172 berücksichtigt wer-

den können. Ebenfalls können bei der Bietereignung nach dem Paragrafen 124 GWB sozi-

ale und ökologische Aspekte in Betracht gezogen werden. Bieter, die nachweislich gegen 

nachhaltige Verpflichtungen verstoßen haben, können zu jedem Zeitpunkt des Vergabever-

fahrens durch den Auftraggeber ausgeschlossen werden.173 Vergleichsweise zu dem Arti-

kel 67 der EU-Richtlinie können nach dem Paragrafen 127 Absatz 1 GWB bei der Ermittlung 

des wirtschaftlichsten Angebots neben dem Preis auch qualitative, umweltbezogene oder 

auch soziale Aspekte ausschlaggebend sein. Ebenfalls in Anlehnung an die EU-Richtlinie 

dürfen öffentliche Auftraggeber besondere Bedingungen, die nachhaltige Belange betref-

fen, vorgeben.174  

Wie schon erwähnt, ist die Vergabeordnung das zweite gesetzliche Werkzeug oberhalb der 

EU-Schwellenwerte. Die Vergabeverordnung beschreibt in vier von insgesamt 82 Paragra-

fen rechtliche Möglichkeiten, Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Beschaffung zu 

 

171 Vgl. Wilhelmy 2022.  

172 GWB § 97 Absatz 3.  

173 Vgl. GWB § 124 Absatz 1 Nr. 1.  

174 Vgl. GWB § 128 Absatz 2. 



Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den öffentlichen Beschaffungsprozess 63 

 

berücksichtigen.175 Der erste relevante Paragraf ist der Paragraf 31 Absatz 3 VgV, die Leis-

tungsbeschreibung. Die Leistungsbeschreibung ist das Hauptstück der Vergabeunterlagen, 

bei dem der Auftraggeber über ein umfangreiches Leistungsbestimmungsrecht verfügt. Bei 

der Leistungsbeschreibungen kann der öffentliche Auftraggeber soziale und umweltbezo-

gene Kriterien definieren, soweit diese mit dem Beschaffungsgegenstand in Verbindungen 

stehen.176 Sie müssen kein finanzieller Bestandteil des Beschaffungsgegenstandes sein. 

Der Bezug zum Leistungsgegenstand kann gemäß Paragraf 31 Absatz 3 VgV sehr weit 

definiert werden: „Sie können sich auch auf den Prozess oder die Methode zur Herstellung 

oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftrags-

gegenstands einschließlich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige 

Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, sofern diese Merkmale in Ver-

bindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Beschaffungszielen 

verhältnismäßig sind.“177 Die Leistungsbeschreibung enthält Merkmale, die in einer Leis-

tungs- oder Funktionsanforderung, der technischen Anforderung oder auch in einer Aufga-

benbeschreibung enthalten sind und muss so ausführlich wie möglich beschrieben werden. 

Das Ziel ist, den bietenden Unternehmen den gleichen Kenntnisstand zu vermitteln, damit 

vergleichbare Angebote eingehen. Die öffentlichen Auftraggeber können auch die Vorlage 

von Gütezeichen für die geforderten Merkmale aus der Leistungsbeschreibung verlangen. 

Dies spiegelt den Erwägungsgrund 75 der RL 2014/24/EU wider und ist im Paragrafen 34 

Abs. 1 VgV belegt.  

Weiterhin gibt es den Paragrafen 49 Absatz 2 VgV. Mithilfe dieses Paragrafens kann der 

Auftraggeber Belege von den Bietern, hinsichtlich der Einhaltung von den Normen der Qua-

litätssicherung und des Umweltmanagements, fordern.178 Kann ein Bieter keinen Beleg vor-

weisen, ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, den Bieter von der Teilnahme des 

Vergabeverfahrens auszuschließen.  

Wie schon im Gliederungspunkt 3.2.5 bei der Erklärung der Bewertungsmatrix und den Zu-

schlagskriterien erwähnt, können bei der Wahl der Zuschlagskriterien ebenfalls Kriterien 

der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Festgehalten ist dies im Paragraf 58 Abs. 2 VgV 

 

175 Vgl. Wilhelmy 2022. 

176 Vgl. FEMNET e.V. 2019, S. 21.  

177 VgV § 31 Abs. 3.  

178 Vgl. VgV § 49 Abs. 2.  
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– Zuschlag und Zuschlagskriterien und steht in enger Verbindung mit der Wahl des wirt-

schaftlichsten Angebotes.  

Der letzte Paragraf mit Verbindung zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist der Pa-

ragraf 59 VgV - Berechnung von Lebenszykluskosten. Die Lebenszykluskosten waren vor 

der Vergabereform im Jahr 2016 nur beispielhaft im Vergaberecht erwähnt.179 Doch seit der 

Reform existiert ein eigener Paragraf zu dem Thema und zeigt damit, dass Lebenszyklus-

kosten einen wichtigen Bestandteil einer Vergabe einnehmen können. Die Anwendung der 

Lebenszykluskosten als Zuschlagskriterium steht dem öffentlichen Auftraggeber frei.  

Doch auch zu Beginn eines Auftrages besteht die Möglichkeit, die Nachhaltigkeit zu integ-

rieren. Wie schon im Gliederungspunkt 3.2.5 erläutert, wird in der ersten Phase, der Vorbe-

reitung, der Beschaffungsbedarf und der Beschaffungsgegenstand festgelegt. Bereits bei 

der Festlegung des Beschaffungsgegenstandes besteht die Möglichkeit, durch den Auf-

tragstitel den Bezug zur Nachhaltigkeit herzustellen. Zum Beispiel kann eine Ausschreibung 

für eine Objektplanung mit Verweis auf die ökologische Nachhaltigkeit „Neubau eines Ver-

waltungsgebäudes in Passivhausbauweise“ lauten. Bei der Bedarfsermittlung ist es mög-

lich, dass die Berücksichtigung von Umweltauswirkungen über alle Phasen des Lebenszyk-

lus die Entscheidung über den Beschaffungsgegenstand maßgeblich beeinflusst.180 

Im Unterschwellenbereich ist die Unterschwellenverordnung (UVgO) grundsätzlich verant-

wortlich für das Vergaberecht und enthält ebenfalls einige Möglichkeiten zur Anwendung 

von Nachhaltigkeitskriterien. Die Möglichkeiten ähneln den Möglichkeiten der Vergabever-

ordnung aus dem Oberschwellenbereich sehr. Durch den Paragrafen 23 Absatz 2 UVgO 

liegt die Integration von Nachhaltigkeitskriterien durch die Leistungsbeschreibung im Be-

reich des Möglichen. Mithilfe des Paragrafen 24 Absatz 1 UVgO hat der öffentliche Auftrag-

geber das rechtliche Werkzeug, ebenfalls die Vorlage von Gütezeichen zu verlangen. Auch 

bei den Zuschlagskriterien (Paragraf 43 Absatz 2 UVgO) und bei den Lebenszykluskosten 

(Paragraf 43 Absatz 4 UVgO) verhält es sich wie bei der Vergabeverordnung aus dem 

Oberschwellenbereich.  

In den Bundesländern, bei denen die UVgO noch nicht in Kraft getreten ist und die VOL/A 

die maßgebliche Rechtsgrundlage darstellt, gibt es kaum Regelungen mit Bezug auf 

 

179 Vgl. Beschaffungsamt des BMI 2016. 

180 Vgl. Körber-Ziegengeist 2017, S. 23.  
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Nachhaltigkeitskriterien. Alleinig im ersten Abschnitt der VOL/A, im Paragrafen 16 Absatz 

8, wird auf die freiwillige Integration von Nachhaltigkeitsaspekten verwiesen: „Bei der Ent-

scheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschiedene durch den 

Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, technischer 

Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszykluskos-

ten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder 

Ausführungsfrist.“181  

Abgesehen von dem Vergaberecht gibt es noch weitere Regelungen, die Vorgaben zu 

Nachhaltigkeitskriterien enthalten. Jedoch werden im Rahmen der Masterarbeit nur einige 

Beispiele genannt. Dazu gehört unter anderem die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen (AVV EnEff), das Regie-

rungsprogramm Elektromobilität, das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesre-

gierung und das Kreislaufwirtschaftsgesetz.182 

Trotz dieser vielen rechtlichen Grundlagen und Möglichkeiten, den Beschaffungsstellen die 

Verwendung von Nachhaltigkeitskriterien zu erleichtern, haben die preisbezogenen Krite-

rien oftmals bei der öffentlichen Beschaffung immer noch den größten Einfluss bei der Wahl 

des Bestbieters.183  

4.2 Ist-Analyse anhand von aktuellen Ausschreibungsunterla-
gen 

In dem folgenden Gliederungspunkt werden drei aktuelle Ausschreibungen von Verhand-

lungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb auf Nachhaltigkeitsaspekte 

analysiert und untersucht. Damit die drei Ausschreibungen vergleichbar sind, handelt es 

sich bei den Projekten um Vergaben im Oberschwellenbereich, die die Dienstleistung einer 

Objektplanung von öffentlichen Schuleinrichtungen ausschreiben.  

Zunächst werden allgemeine Angaben und die Notwendigkeit der Bauvorhaben erklärt. Im 

nächsten Schritt erfolgt die Untersuchung der Vergabeunterlagen der einzelnen Vorhaben 

auf Nachhaltigkeitskriterien. Dazu werden die Vergabeunterlagen, insbesondere die 

 

181 VOL/A § 16 Absatz 8.  

182 Vgl. Wilhelmy 2022. 

183 Vgl. OECD 2019, S. 211.  
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Eignungs- sowie Zuschlagskriterien analysiert. Zum Schluss wird ein Fazit zu dem Ist-Zu-

stand der Ausschreibungen mit Bezug auf die Nachhaltigkeit gezogen.  

4.2.1 Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben 

1. Vorhaben: Ludwig-Beck-Schule – Neubau und Erweiterung inkl. Turnhalle, Wiesbaden184 

Bei dem ersten Bauvorhaben handelt es sich um eine Bestandsgrundschule mit einer 

Grundschulkinderbetreuung und einer Jugendverkehrsschule inklusive einer 1-Feld-Turn-

halle. Aufgrund der Erweiterung und der Entwicklung eines benachbarten Wohngebietes, 

vergrößert sich das Einzugsgebiet der Grundschule. Aus diesem Grund werden ab dem 

Schuljahr 2023/2024 eine Mehrzahl an schulpflichtigen Kindern erwartet. Die Grundschule 

hat die Aufgabe, den zusätzlichen Bedarf an ausreichend Klassenzimmern abdecken zu 

müssen. Um dies zu bewältigen, soll die Bestandsgrundschule umstrukturiert und um acht 

Klassenräume, vier Differenzierungsräume und etliche andere Funktionsräume in einem 

neuen Gebäudekomplex erweitert werden. Weiterhin muss die Bestandsturnhalle vergrö-

ßert werden, damit der Bedarf von ausreichend sportlicher Betätigung gedeckt werden 

kann. Dabei ist ein Abriss und kompletter Neubau der Bestandsgebäude aufgrund des gu-

ten Zustands der Bestandsgebäude nicht wirtschaftlich, weshalb es sich nur um Erweite-

rungsmaßnahmen und die Sanierung der Bestandsgebäude handelt. Die Leistungen, die 

für dieses Vorhaben beabsichtigt vergeben zu werden, sind die Objektplanerleistungen der 

Leistungsphasen 1-9 gemäß der HOAI 2013 in der Fassung von 2021. Die Fertigstellung 

des Bauvorhabens ist für den September 2025 geplant. Das Verfahren wird durch die Wi-

Bau GmbH, ein kommunales Unternehmen im Bau- und Facility Management für die Lan-

deshauptstadt Wiesbaden, betreut. 

2. Vorhaben: Ersatzneubau Grundschule Pretzschendorf, Klingenberg185 

Das zweite Bauvorhaben bezieht sich ebenfalls auf ein Grundschulgebäude. Allerdings soll 

bei diesem Bauvorhaben aufgrund des schlechten Zustandes das Bestandsgebäude nicht 

saniert, sondern vollständig abgerissen werden. Dafür wird ein Ersatzneubau in der Größe 

einer 1,5-zügigen Grundschule inklusive eines Horts für die Planung ausgeschrieben. Die 

 

184 Die folgenden Angaben sind vergleichend aus den Vergabeunterlagen der Ludwig-Beck-Schule entnommen. 
Die Unterlagen befinden sich in den Anlagen der Masterarbeit.  

185 Die folgenden Angaben sind vergleichend aus den Vergabeunterlagen der Grundschule Pretzschendorf ent-
nommen. Die Unterlagen befinden sich in den Anlagen der Masterarbeit. 
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Schüler kommen aus dem Einzugsgebiet der Gemeinde Klingenberg sowie umliegender 

Gemeinden. Der Standort Pretzschendorf befindet sich in einem ländlichen Raum. Die Her-

ausforderung besteht darin, die neu gebaute Grundschule in das dörfliche Umgebungsbild 

einzubetten. Allgemein setzt der Auftraggeber voraus, dass für die Planung nachhaltige und 

wirtschaftlich realisierbare Lösungen unter Beachtung des gestellten Raumprogrammes 

gewählt werden. Der Gegenstand der Ausschreibung ist die Objektplanung von Gebäuden 

und Innenräumen gemäß dem Paragraf 34 HOAI mit den Leistungsphasen 1-9. Das Bau-

vorhaben soll planmäßig Ende des Jahres 2026 beendet werden. Das Verfahren wird durch 

die hpm Henkel Projektmanagement GmbH betreut. Das Unternehmen ist besonders auf 

VgV-Verfahren spezialisiert und soll die Gemeinde Klingenberg bei der Bewältigung dieses 

und weiterer mit der Grundschule in Verbindung stehender Verfahren unterstützen.  

3. Vorhaben: Ausbau der Grundschule an der Witzlebenstraße zum gebundenen Ganztag, 

Bremen186 

Bei dem dritten Bauvorhaben handelt es sich ebenfalls um eine Grundschule. Die Grund-

schule ist aktuell für drei Klassen pro Jahrgang dimensioniert. Durch die steigende Zahl von 

schulpflichtigen Kindern in der Gegend muss die Grundschule jedoch erweitert werden. Es 

war bereits nötig, eine Mobilbauanlage zur Erweiterung der Grundschule auf dem Grund-

stück zu stellen. Um eine dauerhafte Nutzung der Grundschule für vier Klassen pro Jahr-

gang sowie die Integration einer Ganztagsbetreuung zu bewältigen, soll das Hauptgebäude 

um einen Neubau in der Passivhausbauweise erweitert werden. In dem Neubau soll die 

neue Mensa sowie der Verwaltungstrakt der Schule integriert und die neu entstandenen 

Flächen in dem Bestandsgebäude als zusätzliche Klassenzimmer genutzt werden. Der Um-

bau des Klassentrakts geht einher mit der barrierefreien Sanierung des Bestandsgebäudes. 

Der Auftragsgegenstand besteht bei diesem Bauvorhaben ebenfalls in der Objektplanung 

von Gebäuden und Innenräumen gemäß dem Paragraf 34 HOAI mit den Leistungsphasen 

1-9. Der geplante Abschluss der Bauausführung ist für den Mai 2028 vorgesehen. Das Ver-

fahren wird durch Immobilien Bremen, den Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, be-

treut. 

 

186 Die folgenden Angaben sind vergleichend aus den Vergabeunterlagen der Grundschule an der Witzleben-
straße entnommen. Die Unterlagen befinden sich in den Anlagen der Masterarbeit. 
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4.2.2 Untersuchung der Vergabeunterlagen 

Um erste Schlussfolgerungen über die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Aus-

schreibungen zu ziehen, werden die Zuschlagskriterien der drei Ausschreibungen in der 

folgenden Tabelle zusammengetragen und gegenübergestellt: 

Bauvorhaben Zuschlags-    

kriterium 1 

Zuschlags-    

kriterium 2 

Zuschlags-    

kriterium 3 

Zuschlags-  

kriterium 4 

Ludwig-Beck-
Schule in 
Wiesbaden 

Konzeption / 
Herangehens-
weise 

Bürostruktur Akzeptanz des 
Vertrages 

Honorar  

Gewichtung 40 %  20 % 10 % 30 % 

Grundschule 
Pretzschen-
dorf in       
Klingenberg 

Bürovorstel-
lung und Prä-
sentation Pro-
jektteam 

Lösungsvor-
schlag 

Honorar / Preis / 

Gewichtung 25 % 55 % 20 % / 

Grundschule 
Witzleben-
straße in     
Bremen 

Honorar / Preis Erste Konzept- 
idee 

Mündlicher Vor-
trag im Ver-
handlungsge-
spräch zur Kon-
zeptidee durch 
die Mitglieder 
des Projekt-
teams  

Beantwortung 
der projektspe-
zifischen Fach-
fragen des Auf-
traggebers im 
Verhandlungs-
gespräch durch 
Mitglieder des 
Projektteams  

Gewichtung 30 % 30 % 20 % 20 % 

Tabelle 7: Zuschlagskriterien Analyse Ausschreibungen187 

 

187 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Vergabeunterlagen aller drei Ausschreibungen. 
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Die erste Gemeinsamkeit der drei Ausschreibungen besteht in der Anzahl der Zuschlags-

kriterien. Jedes Verfahren hat mindestens drei Zuschlagskriterien. Weiterhin wird durch die 

farbig markierten Felder deutlich, dass innerhalb der Zuschlagskriterien der verschiedenen 

Ausschreibungen Parallelen bestehen. Es wird offensichtlich, dass sich die Zuschlagskrite-

rien in drei Kategorien unterscheiden. Zum einen in das Honorar bzw. den Preis, zum an-

deren in die erste Konzeption oder auch Herangehensweise für die Planung der Gebäude. 

Die dritte Kategorie sind die Angaben zum Büro bzw. Unternehmen. 

Die gründliche Untersuchung und Erklärung der Zuschlagskriterien erfolgt im nächsten Glie-

derungspunkt. Doch nicht nur in den Zuschlagskriterien können Nachhaltigkeitskriterien de-

finiert werden. Aus diesem Grund werden in den folgenden Gliederungspunkten die gesam-

ten Vergabeunterlagen der drei Ausschreibungen analysiert. Bei den Zuschlagskriterien ist 

zunächst auf den ersten Blick kein eindeutiger Hinweis auf die Integration von Nachhaltig-

keitskriterien zu erkennen.   

4.2.2.1 Ludwig-Beck-Schule, Neubau und Erweiterung inkl. Turnhalle, Wiesbaden 

Bei der Analyse der Vergabeunterlagen der Ludwig-Beck-Schule ist besonders der Punkt 

„Allgemeine Hinweise“ mit dem Titel Nachhaltigkeit und Klimaneutralität in der Aufgaben- 

und Leistungsbeschreibung aufgefallen. Bei dem Punkt wird darauf hingewiesen, dass die 

Stadt Wiesbaden seit dem Sommer 2019 den Klimanotstand ausgerufen und alle Entschei-

dungen, die die Stadt und die Gesellschaft betreffen, unter den Klimaschutzvorbehalt ge-

stellt hat. Das Bauvorhaben der Ludwig-Beck-Schule muss demzufolge einer Bewertung 

der Klimafolgen unterzogen werden. Außerdem darf es der Erreichung der Klimaschutzziele 

nicht entgegenstehen. Das Ziel für den Neubau ist eine Plusenergiebilanz. Eine Plusener-

giebilanz bedeutet, dass mehr Energie erzeugt als verbraucht wird. Bei einer Sanierung 

hingegen ist das Ziel die Klimaneutralität. In den allgemeinen Hinweisen bietet der Auftrag-

geber schon verschiedene mögliche Maßnahmen für die Zielerreichung an. Zum Beispiel 

können die Ziele durch eine Fassaden- und Dachbegrünung, eine Regenrückgewinnung 

über Zisternen, die Berücksichtigung der grauen Energie bei Abbrucharbeiten und die Ver-

wendung von natürlichen und langlebigen Materialien bei dem Neubau unterstützt werden.  

Für die Teilnahme an einem Verhandlungsverfahren müssen die potenziellen Bieter ver-

schiedene Eignungskriterien, geprüft durch einen Teilnahmewettbewerb, erfüllen. Mit den 

Eignungskriterien hat der Auftraggeber die Möglichkeit, zwingend zu erfüllende Kriterien für 

die Befähigung und Erlaubnis der Berufsausübung, der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit, sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit festlegen, so-

weit diese mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. Im Folgenden werden 
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die Eignungskriterien für die Ludwig-Beck-Schule nur kurz genannt. Steht eines der Eig-

nungskriterien im Zusammenhang mit Aspekten der Nachhaltigkeit, wird dieses ausführli-

cher erläutert.  

Beginnend wird die Rechtsform, die persönliche Lage sowie die Auflagen hinsichtlich der 

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister des Wirtschaftsteilnehmers oder der Bewer-

bergemeinschaft abgefragt. Folgend muss der Bieter durch eine Eigenklärung bestätigen, 

dass keine Ausschlussgründe im Sinne des Paragrafen 42 Absatz 1 VgV in Verbindung mit 

den Paragrafen 123 und 124 GWB gegen ihn vorliegen. Ein Ausschlussgrund ist dabei, 

wenn gerichtlich festgestellt wurde, dass der Bieter nicht den Verpflichtungen zur Zahlung 

von Steuern, Abgaben oder Beiträgen der Sozialversicherung nachgekommen ist. In ge-

wisser Weise berührt dieser Ausschlussgrund die soziale Nachhaltigkeit. Der Schutz des 

Sozialsystems ist eines der Ziele der sozialen Nachhaltigkeit. Durch die Unterlassung der 

Zahlung schwächt der Bieter das Sozialsystem und die Nachhaltigkeit wird eingeschränkt.  

Ein weiterer Ausschlussgrund im Sinne des Auftraggebers, ist die Möglichkeit, einen Bieter 

von dem Verfahren auszuschließen, wenn dieser nachweislich gegen geltende umwelt-, 

sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstößt. Dieser Ausschlussgrund ist sehr auf 

die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit ausgelegt, allerdings nur auf freiwilliger Basis des 

Auftraggebers. Zusätzlich wird eine Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und dem Min-

destlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Hessischen 

Vergabe- und Tariftreuegesetz verlangt. Die Verpflichtungserklärung weist auf die soziale 

Nachhaltigkeit durch die Einhaltung der Mindestlöhne hin.  

Im Eignungskatalog werden die wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähig-

keit abgefragt. Bei der technischen Leistungsfähigkeit muss der Bieter bei der Ausschrei-

bung eine Referenz beifügen, bei der er die Realisierung zur Energieeffizienz und Nachhal-

tigkeit, z.B. durch eine Holzelement-, Holzmodul-, Holzhybridbauweise, durch das Cradle-

2-Cradle-Prinzip oder auch durch eine Passivhausbauweise, innerhalb eines Projektes 

nachweisen kann. Der Auftraggeber spiegelt damit den Punkt der allgemeinen Hinweise in 

der Aufgabenstellung wider. Hier wird besonders auf die ökologische Nachhaltigkeit Bezug 

genommen. Weiterhin werden Referenzen für den Neubau idealerweise mit der Nutzungs-

art einer Schule sowie einer Sporthalle zur Eignung abgefragt. Der Auftraggeber verlangt 

zusätzlich Auskunft über die Aufstellung der Anzahl der Beschäftigten und der Führungs-

kräfte der letzten drei Jahre, die geplante Beauftragung von Nachunternehmern sowie die 

unterschriebene Einverständniserklärung für den Fall einer Fristverkürzung der Angebots-

frist. Bei der Bewertungsmatrix der Eignungskriterien wird lediglich die fachliche Eignung 
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mit der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit bepunktet, jedoch keine weiteren der oben 

genannten Nachhaltigkeitskriterien.  

Nach der Prüfung der Eignungskriterien durch den Teilnahmewettbewerb können die er-

folgreichen Bieter ihre Erstangebote abgeben. Dabei werden die eingereichten Angebote 

nach den einzelnen Zuschlagskriterien und nach erfolgter Präsentation bewertet. Der Zu-

schlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Aus diesem Grund werden die Zuschlags-

kriterien, diesmal detaillierter als im Gliederungspunkt 4.2.2, auf Nachhaltigkeitskriterien 

untersucht. 

Das erste Zuschlagskriterium ist die Konzeption / die Herangehensweise. Der Bieter soll 

anhand einer oder mehrerer Referenzen verschiedene Fragestellungen beantworten, um 

seine Eignung zu zeigen. Die folgenden Fragen sollen beantwortet werden: 

- Wie wurde eine möglichst vergleichbare Leistung / Auftrag beantwortet? 

- Was waren die Vorgaben / Anforderungen? 

- Wie wurden diese umgesetzt? 

- Wie war die Vorgehensweise an die Thematik / Problematik? 

- Zu welchem Ergebnis führte die Bearbeitung? 

- Welche Erfahrungen wurden gesammelt? 

Das Zuschlagskriterium kann mit maximal fünf Punkten sowie mit Zwischenwerten wie z.B. 

1,5 bewertet werden. Ein Punkt bedeutet aus Sicht des Auftraggebers (AG) ausreichende 

Ansätze und Ideen und fünf Punkte stehen für herausragende Ansätze und Ideen. Insge-

samt hat das Kriterium eine Gewichtung von 40 Prozent und nimmt somit den größten Anteil 

bei der Bewertung ein. Inwieweit Nachhaltigkeit bei der Konzeption / Herangehensweise 

berücksichtigt werden kann, ist in den Vergabeunterlagen nicht beschrieben.  

Das zweite Zuschlagskriterium ist die Bürostruktur, welche eine Gewichtung von 20 Prozent 

hat. Der Auftraggeber verlangt von den Bietern eine schriftliche Erläuterung der Bürostruk-

tur, bei dem die Aspekte der Redundanz im Urlaubs- und Krankheitsfall, der Personalfluk-

tuation und der Umgang damit und die mögliche Trennung der Bearbeitung der Leistungs-

phasen durch verschiedene Mitarbeiter bzw. Teams innerhalb des Büros und die Abwick-

lung der Leistungsphase 8 betrachtet werden. Das Zuschlagskriterium kann ebenfalls mit 

maximal fünf Punkten sowie mit Zwischenwerten wie z.B. 1,5 bewertet werden. Durch die 

Erläuterung hinsichtlich der Personalfluktuation wird indirekt die soziale Nachhaltigkeit des 

Bieters abgefragt. Bei einer hohen Personalfluktuation kann es naheliegend sein, dass so-

ziale Aspekte wie z.B. eine faire Bezahlung und die Wahrung der Interessen der Mitarbeiter 
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beispielsweise durch flexible Arbeitszeiten nicht gewährleistet werden. Der Auftraggeber 

kann aus diesem Zuschlagskriterium Rückschlüsse über die soziale Nachhaltigkeit des Bie-

ters ziehen.  

Das dritte Zuschlagskriterium ist die Akzeptanz des Vertrages. Bei diesem Zuschlagskrite-

rium lässt der Auftraggeber dem Bieter wenig Möglichkeiten, Änderungen an dem Vertrag 

vorzunehmen. Der Auftraggeber hält fest, dass der Vertrag eine unterschriftsreife Fassung 

darstellt. Sollte ein Bieter umfangreiche Änderungen wünschen, bedeutet das eine niedrige 

Bepunktung des Zuschlagskriteriums. Der Bieter würde nur einen Punkt erhalten. Werden 

keine Änderungen durch den Bieter verlangt, wird eine Bepunktung von drei Punkten vor-

genommen. Die Akzeptanz des Vertrages hat eine Gewichtung von zehn Prozent und be-

inhaltet zunächst keine Aspekte der Nachhaltigkeit. Sollte ein Bieter Bestandteile des Ver-

trages hinsichtlich der Nachhaltigkeit nicht akzeptieren, kann es aber der Nachhaltigkeit 

entgegenwirken. 

Das vierte und letzte Zuschlagskriterium dieser Ausschreibung ist das Honorar. Mit 30 Pro-

zent Gewichtung nimmt es den zweitgrößten Anteil bei der Bewertung ein. Der Bieter mit 

dem niedrigsten angebotenen Honorar erhält 100 Punkte. Die Punktzahl der übrigen Bieter 

wird linear im Verhältnis zu den Kosten des günstigsten Bieters nach der folgenden Formel 

berechnet:  

 

Abbildung 10: Berechnungsformel Honorar188 

Das Honorar kann als alleiniges Zuschlagskriterium gelten. Bei dieser Ausschreibung wur-

den jedoch noch drei weitere, nicht preislich relevante Zuschlagskriterien definiert. Weiter-

hin nimmt das Honorar nicht den größten Anteil der Bewertung ein. Das zeigt, dass der 

Auftraggeber zwar ein großes Interesse an den Kosten hat, jedoch die Konzeptidee der 

Grundschule mehr Gewichtung hat.  

Bei der weiteren Analyse der Vergabeunterlagen sind keine anderen Hinweise auf Nach-

haltigkeitskriterien gefunden worden. 

 

188 s. Anlagen Vergabeunterlagen Ludwig-Beck-Schule Seite A-LVI.  
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4.2.2.2 Ersatzneubau Grundschule Pretzschendorf, Klingenberg 

Zur Beteiligung an einem Teilnahmewettbewerb müssen die potenziellen Bieter bestimmte 

Eignungen ihrerseits nachweisen. Dabei können die Eignungskriterien Nachhaltigkeitskri-

terien enthalten. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass die Eignungskriterien dieser Aus-

schreibung denen der Ausschreibung der Ludwig-Beck-Schule entsprechen und keine 

neuen Aspekte der Nachhaltigkeit integriert wurden sind. Aus diesem Grund werden die 

Eignungskriterien nicht erneut aufgezählt. Lediglich die Unterschiede bzw. Abweichungen 

zu der ersten Ausschreibung werden aufgezeigt.  

Die Ausschlussgründe nach den Paragrafen 123 und 124 GWB, bei denen unter anderem 

wieder die soziale und ökologische Nachhaltigkeit angesprochen werden, bleiben beste-

hen. Bei den Eignungskriterien der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit und dem 

Nachweis über die berufliche Befähigung des Bewerbers sind Unterschiede zur ersten Aus-

schreibung zu finden. Bei der Ausschreibung der Grundschule Pretzschendorf werden zwei 

Referenzen verlangt. Im Gegensatz zu der ersten Ausschreibung reichen diesmal jedoch 

zur Eignung die Objektplanung eines Gebäudes mit einer öffentlichen Nutzung und ein Ge-

bäude ohne vorgegebene Nutzung aus.    

Neben den Eignungskriterien können Aspekte der Nachhaltigkeit auch in den Zuschlags-

kriterien zu finden sein. Wie durch die Tabelle im Gliederungspunkt 4.3.2 ersichtlich wird, 

wurden bei der Ausschreibung der Grundschule Pretzschendorf nur drei Zuschlagskriterien 

definiert. Zum einen gehört die Bürovorstellung und die Präsentation des Projektteams 

dazu, zum anderen die Konzeptidee dazu. Weiterhin gibt es noch das Honorar bzw. den 

Preis. Im Unterschied zu der ersten Ausschreibung kann jedes Zuschlagskriterium mit null 

bis drei Punkten ohne Zwischenwerte bewertet werden. Für die Oberkriterien sind weitere 

Unterkriterien definiert. Diese müssen durch den Bieter in ihrem Erstangebot berücksichtigt 

werden. Sind die Unterkriterien nicht in der Vorstellung enthalten und / oder die Erläuterun-

gen sind wenig verständlich und / oder von sachlich-inhaltlich geringer Qualität, so werden 

die Unterkriterien jeweils mit null Punkten bewertet. Im Gegensatz dazu erhält ein Unterkri-

terium drei Punkte, wenn dieses vorgestellt und die Erläuterungen verständlich und eine 

fachlich-inhaltlich hohe Qualität aufweisen.  

Das erste Zuschlagskriterium ist die Bürovorstellung und die Präsentation des Projekt-

teams. Dieses Kriterium teilt sich in zwei weitere Unterkriterien. Zum einen in die Darstel-

lung der Projektorganisation und die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber mit einer Ge-

wichtung von 15 Prozent und zum anderen in die Kompetenz des vorgesehenen Projekt-

teams, besonders die des Projektleiters und des Objektüberwachers. Das letztere 
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Unterkriterium hat eine Gewichtung von zehn Prozent, sodass das gesamte erste Zu-

schlagskriterium eine Gewichtung von 25 Prozent aufweist.  

Für das Zuschlagskriterium der Bürovorstellung und der Präsentation des Projektteams 

müssen die Bieter eine Darstellung eines Personalorganigramms einschließlich der Stell-

vertreterregelung, der Erläuterungen zur Präsenz vor Ort mit Aussagen zur Teilnahme an 

Besprechungen während der Planungs- und Ausführungsphase sowie eine Darstellung und 

Erläuterung zur Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und weiteren Projektbeteiligten er-

bringen. Weiterhin müssen die Kompetenz, das Fachwissen und die Erfahrung bzw. die 

Routine des Projektteams vermittelt werden. Das Zuschlagskriterium weist keine spezifi-

schen Kriterien der Nachhaltigkeit auf. Es zeigt aber, dass der Auftraggeber daran interes-

siert ist, mit dem potenziellen Bieter eine gute Zusammenarbeit und somit eine zügige Be-

arbeitung des Projektes anstrebt. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteilig-

ten ist eine wesentliche Voraussetzung, die Umsetzung des Neubaus schnell und unkom-

pliziert durchzuführen. 

Das zweite Zuschlagskriterium ist die Konzeptidee, die sich in insgesamt fünf Unterkriterien 

aufteilt und eine Gesamtgewichtung von 55 Prozent beträgt. Dieses Zuschlagskriterium 

nimmt mehr als die Hälfte der Bewertung ein und zeigt, dass dem Auftraggeber besonders 

daran gelegen ist, eine optisch und nutzfähig gelungene Umsetzung der Grundschule an-

zustreben. Diese Aussage wird durch die folgenden Erläuterungen der Unterkriterium ver-

stärkt.  

Das erste Unterkriterium ist die städtebauliche Einordnung des Neubaus. Es ist wichtig, 

dass die Bieter die Gebäudeeinordnung auf dem Grundstück unter Berücksichtigung der 

Schaffung notwendiger Pausenfreiflächen und die Baukörpergliederung und die Gebäude-

form mit Bezugnahme auf die Umgebungsbebauung und Einfügung in die ländliche Bau-

weise erläutern. Das zweite Unterkriterium ist die Fassadengestaltung. Der Auftraggeber 

legt einen großen Wert auf eine Fassadengestaltung, die einen Bezug zur Nutzung auf-

weist. Das bedeutet, z.B. durch bunte Farben soll signalisiert werden, dass es sich um eine 

Schule handelt. Weiterhin möchte der Auftraggeber, dass bei der Fassadengestaltung 

nachhaltige, langlebige und robuste Materialien verwendet werden. An dieser Stelle wird 

der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit als direktes Kriterium festgelegt und hat einen 

Einfluss bei der Bewertung. Das dritte Unterkriterium ist die Umsetzung des geforderten 

Raumprogramms sowie die Nutzeranforderungen, die den Bietern mit den Vergabeunterla-

gen zugekommen sind. Die Umsetzung der Vorgaben des Raumprogramms, die Funktio-

nalität der Grundrisse und die Anordnung der Räume unter Beachtung der organisatori-

schen Abläufe und der inneren Erschließung und die Wirtschaftlichkeit des Entwurfes, d.h. 
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das Verhältnis der Nutzungsfläche zur Bruttogrundfläche, werden bewertet. Ein großer An-

teil der Nutzungsfläche an der Bruttogrundfläche bedeutet eine hohe Flächeneffizienz, mit 

der die Versieglungsfläche reduziert werden kann.189 Durch eine effiziente Flächenauftei-

lung können die Umweltauswirkungen eines Gebäudes sowie die Bau- und Betriebskosten 

gesenkt werden. Dies ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig. Das vierte 

Unterkriterium ist die Erläuterung zur Gestaltung des Baufelds in der Bauphase, bei der die 

Darstellung der Herangehensweise an die Entwicklung eines Baustelleneinrichtungsplanes 

unter Beachtung der Aspekte Abbruchkonzept, Baustellenzufahrt und Weiternutzung Sport-

flächen beurteilt wird. Dieses Kriterium dient der Planung und gibt den Auftraggeber Rück-

schlüsse darüber, ob sich der Bieter mit den Gegebenheiten des Umfeldes vertraut ge-

macht hat. Das letzte Unterkriterium des Zuschlagkriteriums Konzeptidee ist die Realisier-

barkeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Der Auftraggeber verlangt von den Bietern 

eine Bewertung des vorliegenden Kostenrahmens anhand von Kennwerten bzw. eigenen 

Erfahrungswerten sowie die Benennung und Erläuterung von geeigneten Maßnahmen zur 

Einhaltung der vereinbarten Kostenziele im Projektverlauf. Weiterhin sollen die Bieter ar-

chitektonische bzw. gestalterische Prinzipien aufzeigen, die die Unterhalts- und Betriebs-

kosten des Gebäudes minimieren können. Auch dieses Unterkriterium greift Aspekte der 

Nachhaltigkeit auf, denn die Minimierung von Unterhalts- und Betriebskosten während der 

Nutzungsphase der Grundschule hat zur Folge, dass weniger Ressourcen z.B. für die Be-

heizung des Gebäudes verbraucht werden und die Umweltauswirkungen reduziert werden 

kann. Die Reduzierung der Kosten während der Nutzungsphase ist ökonomisch nachhaltig.  

Das dritte Zuschlagskriterium ist das Honorar bzw. der Preis. Auch das Kriterium wird mit 

maximal drei Punkten bewertet. Allerdings verhält es sich mit der Verteilung der Punkte 

ähnlich wie bei der ersten Ausschreibung. Das Angebot mit der niedrigsten Summe erhält 

drei Punkte. Ein Angebot, dass die doppelte Summe oder eine noch höhere Summe auf-

weist wie das niedrigste Angebot, erhält null Punkte. Die Angebote dazwischen werden 

mittels linearer Interpolation, nach der gleichen Formel wie bei der Ausschreibung der Lud-

wig-Beck-Schule, bepunktet.  

Letztlich hat der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung ebenfalls Nachhaltigkeitskrite-

rien integriert. In den allgemeinen Anforderungen verlangt der Auftraggeber, dass die Bieter 

generell nachhaltige und wirtschaftlich realisierbare Lösungen wählen und einreichen. Für 

 

189 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2020, S. A1. 
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die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollen die Folgekosten frühzeitig betrachtet wer-

den. Aus diesem Grund sollen die Energie- und Wasserkosten im Vergleich zu dem Be-

standsgebäude minimiert werden. Für die energetische Zielstellung des Neubaus setzt der 

Auftraggeber die Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes voraus. Resultierend daraus, 

weist die Leistungsbeschreibung auf die ökonomische Nachhaltigkeit hin, die die Bieter mit 

ihren Angeboten erfüllen müssen. 

Da die Grundschule ein öffentliches Gebäude ist, müssen alle Zugänge, Fluchtwege und 

Anlagen barrierefrei geplant werden. Der Auftraggeber definiert darüber hinaus, dass alle 

Türen zu Aufenthaltsräumen rollstuhlgerecht sowie auf jeder Etage mit Gruppen- bzw. Un-

terrichtsräumen ein behindertengerechter Sanitärraum zu planen sind. Dadurch wird die 

soziale Nachhaltigkeit durch den Auftraggeber besonders hervorgehoben, denn benachtei-

ligte Menschen werden ausdrücklich berücksichtigt. 

4.2.2.3 Ausbau der Grundschule an der Witzlebenstraße, Bremen 

Wie schon bei den allgemeinen Angaben des Bauprojektes erwähnt, wird der geplante Neu-

bau der Mensa mit der Verwaltung in der Passivhausbauweise ausgeschrieben. In der Pro-

jektbeschreibung wird außerdem erwähnt, dass sowohl für den Neubau als auch für den 

Bestandsbau eine barrierefreie Erschließung in Planung ist. Beide Voraussetzungen ver-

folgen Kriterien der Nachhaltigkeit. Unterstützt wird diese Aussage dadurch, dass der Auf-

traggeber eine Sanierung des Bestands und keinen vollständigen Neubau der Schule an-

strebt. Eines der Klimaziele des Bundesumweltamtes ist die umfassende Gebäudesanie-

rung, damit bis 2050 der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral ist.190 Am wirksams-

ten werden Ressourcen geschont, wenn kein Neubau sondern eine Sanierung stattfindet. 

Somit wird durch die Sanierung der Grundschule an der Witzlebenstraße in Bremen ein 

nachhaltiger Beitrag geleistet. Auch nutzt die Grundschule bereits nachhaltige Medien, 

denn sie ist z.B. an das Fernwärmenetz angeschlossen.  

Bei der Analyse der weiteren Vergabeunterlagen ist in der Leistungsbeschreibung der 

Punkt „Allgemeine Anforderungen übergreifend“ aufgefallen. Durch den Auftraggeber wird 

an dieser Stelle klar formuliert, dass die Bieter mit ihren Leistungen den Umweltschutz be-

rücksichtigen müssen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dem 

 

190 Vgl. Umweltbundesamt 2016. 
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Grundsatz der Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind. Speziell müssen die folgenden Anforde-

rungen beachtet werden:  

• „die Bestimmungen der VOB/UVgO und die Vergabebestimmungen des Auftrag-

gebers  

• die Unfallverhütungsvorschriften  

• die Bestimmungen des Haushaltsrechts, insbesondere der Haushaltsordnung der 

Freien Hansestadt Bremen (Landeshaushaltsordnung)  

• das GebäudeEnergieGesetz GEG in der jeweils gültigen Form  

• die energetischen Anforderungen an den Neubau und die Sanierung von öffentli-

chen Gebäuden der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde)  

• RL-Bau (aktuell geltende Fassung)“191 

Somit hat der Auftraggeber klare Anforderungen für die Bieter an die Einhaltung der ökolo-

gischen Nachhaltigkeit gestellt. Weiterhin wird die Entwurfsplanung vor Abschluss der drit-

ten Leistungsphase durch den Auftraggeber mit dem Landesbehindertenbeauftragten ab-

gestimmt, damit die Barrierefreiheit und somit die soziale Nachhaltigkeit eingehalten wer-

den.  

Für die Teilnahme an dem Vergabeverfahren müssen die Bieter bei dem vorgeschalteten 

Teilnahmewettbewerb die Eignungskriterien erfüllen. Dazu gehören die Eigenerklärung, 

das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß den Paragrafen 123 und 124 GWB so-

wie die Erbringung des Nachweises einer Berufshaftpflichtversicherung. Weiterhin müssen 

die Bieter Büroreferenzen nachweisen, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar 

und in dem Zeitraum von 2017 bis zur Einreichung des Teilnahmeantrages abgeschlossen 

sind. Das bedeutet, der Auftraggeber legt besonders Wert auf die Erfahrungen mit der Ob-

jektplanung für den Neubau und die Sanierung einer Schule.  

Das Eignungskriterium der Büroreferenzen hat eine Gewichtung von 35 Prozent und der 

Bieter kann drei Punkte erreichen. Allerdings kann ein zusätzlicher Punkt vergeben werden, 

wenn bei der Büroreferenz bereits Erfahrungen mit der Passivhausbauweise vorliegen. 

Ebenso werden persönliche Referenzen des Projektleiters bzw. des hauptverantwortlichen 

Architekten und des Bauüberwachers abgefragt. Auch hier können maximal drei Punkte 

sowie ein Zusatzpunkt für die Erfahrung mit der Passivhausbauweise vergeben werden. 

 

191 s. Anlagen Vergabeunterlagen Grundschule an der Witzlebenstraße S. A-CXXXIII.  
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Der Auftraggeber möchte so den bestmöglichen Bieter, der bereits Erfahrungen mit einer 

Passivhausbauweise bei Schulen hat, finden. Die ökologische Nachhaltigkeit hat somit ei-

nen Einfluss bei der Bewertung der Bieter.  

Als weiteres Eignungskriterium müssen die Bieter den Gesamtumsatz des Unternehmens 

in dem Tätigkeitsbereich aus den letzten drei Geschäftsjahren darlegen. Eine Besonderheit, 

die sich der Auftraggeber in diesem Verfahren offenhält, ist, dass dieser den Zuschlag auch 

schon auf das Erstangebot geben und auf die Verhandlungsgespräche verzichten kann.  

Bei dem Verhandlungsverfahren für die Grundschule in Bremen wurden vier Zuschlagskri-

terien für das Erstangebot definiert. Das erste Zuschlagskriterium, das Honorar bzw. der 

Preis, hat eine Gewichtung von 30 Prozent. Wie schon bei den beiden vorangegangenen 

Analysen wird auch hier das niedrigste Angebot mit der Höchstpunktzahl, in dem Fall fünf 

Punkte, bewertet. Null Punkte bekommt das Angebot, welches das Zweifache des niedrigs-

ten Angebotes beträgt. Für die dazwischenliegenden Preise wird wieder die lineare Inter-

polation angewendet.  

Das zweite Zuschlagskriterium ist die erste Konzeptidee und hat ebenfalls eine Gewichtung 

von 30 Prozent. Die beiden ersten Zuschlagskriterium haben somit die stärkste Gewich-

tung. Inwieweit die Konzeptidee gestaltet werden soll, kann den Vergabeunterlagen noch 

nicht entnommen werden, da es sich zum Zeitpunkt der Analyse innerhalb der Masterarbeit 

um Entwurfsunterlagen handelt. Aus diesem Grund können an dieser Stelle leider keine 

Aussagen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Konzeptidee getroffen werden.  

Das dritte Zuschlagskriterium steht in direkter Verbindung mit dem zweiten Kriterium. Es 

handelt sich dabei um den mündlichen Vortrag der Konzeptidee in dem Präsentations- bzw. 

Verhandlungsgespräch durch die Mitglieder des Projektteams. Die Verständlichkeit, die 

Schwerpunktsetzung, die Struktur des Vortrags sowie die Zeiteinteilung werden bewertet. 

Für die Vorstellung darf eine Präsentation in Form z.B. von PowerPoint verwendet werden. 

Das Zuschlagskriterium wird mit 20 Prozent gewichtet. 

Auch das vierte Zuschlagskriterium steht in Verbindung mit der Konzeptidee und dem Ver-

handlungsgespräch. Bei dem vierten Zuschlagskriterium wird die fachliche Kompetenz des 

Projektteams, durch die Beantwortung projektspezifischer Fragen, geprüft. Maßgeblich für 

die Bewertung sind dabei der fachliche Inhalt der Beantwortung, das fachbezogene Wissen 

der Teammitglieder und die Verständlichkeit der Ausführungen. Wie bei dem dritten Zu-

schlagskriterium wird auch dieses Kriterium mit einer Gewichtung von 20 Prozent gewertet. 
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Das zweite, dritte und vierte Zuschlagskriterium werden mit einer vollen Punktzahl von null 

bis fünf Punkten bewertet. Fünf Punkte stehen dabei für das beste Angebot, bei dem alle 

wesentlichen Punkte der Aufgabenstellung in vollem Umfang erfasst und die Bewältigung 

der Problemstellung in nahezu vollem Umfang erwarten lässt. Null Punkte bekommt der 

Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung nicht erkennt und die 

Bewältigung der Probleme nicht erwarten lässt. Bei dem mündlichen Vortrag der Konzep-

tidee und der Prüfung der Teammitglieder durch projektspezifische Fragen können keine 

Kriterien der Nachhaltigkeit abgefragt werden, da sich die Kriterien auf die Konzeptidee 

beziehen. 

Doch in den Vergabeunterlagen befinden sich weitere Erklärungen, bei denen vor allem die 

soziale Nachhaltigkeit von Bedeutung ist. Dazu gehören die Mindest- und Tariflohnerklä-

rung des Auftragnehmers und die Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland. Bei der Min-

dest- und Tariflohnerklärung verpflichtet sich der Auftragnehmer bei der Ausführung des 

Dienstleistungsauftrages, die eingesetzten Beschäftigten mindestens nach dem Mindest-

lohngesetz zu bezahlen, was nach dem bremischen Landesmindestlohn 12 Euro je Zeit-

stunde bedeutet. Damit wird verhindert, dass der Auftragnehmer seine Beschäftigten aus-

beutet und unsoziale Arbeitsstandards herrschen. Der Auftraggeber kann die Einhaltung 

der Verpflichtung des Auftragnehmers jederzeit überprüfen. Dazu ist es ihm möglich, bei-

spielsweise die Entgeltabrechnungen, die Arbeitsverträge oder auch die Meldeunterlagen 

zu kontrollieren. Beauftragt der Auftragnehmer gegebenenfalls Nachauftragnehmer, müs-

sen diese ebenfalls die Pflicht zur Einhaltung der Mindest- und Tariflöhne bestätigen und 

einhalten. Wird ein Verstoß gegen die Erklärung begangen, ist der Auftraggeber verpflich-

tet, dies dem zuständigen Hauptzollamt zu melden. Dem Auftragnehmer drohen Strafen 

aus dem vereinbarten Vertrag oder sogar die fristlose Kündigung. Weiterhin kann der Bieter 

bis zu zwei Jahre von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden. Im Jahr 

2009 hat Bremen das Bremische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und 

Wettbewerb bei öffentlicher Auftragsvergabe, bekannt unter dem Namen Tariftreue- und 

Vergabegesetz, erlassen. Durch den Paragrafen 18 des Tariftreue- und Vergabegesetz 

können soziale Kriterien berücksichtigt werden, darunter z.B. die Mindest- und Tariflohner-

klärung.  

Die Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland ist durch den im Februar beginnenden völ-

kerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Russland gegen die Ukraine von einigen Auftragge-

bern eingeführt worden. Russland verstößt mit der Kriegsführung gegen geltendes Recht 

des Friedens. Die Europäische Union hat als Reaktion Sanktionen gegen Russland be-

schlossen, um die russische Wirtschaft zu schwächen und die wirtschaftlichen Kosten für 
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den Krieg für Russland zu erhöhen.192 Für den Ausbau der Grundschule an der Witzleben-

straße zum gebundenen Ganztag darf der Auftrag nicht an Personen oder Unternehmen 

vergeben werden, die einen Bezug zu Russland nach den folgenden Kriterien aufweisen: 

„a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung 

des Bewerbers/Bieters in Russland,  

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines 

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen 

im Umfang von mehr als 50 Prozent,  

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen 

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und / oder b zutreffen.“193  

Beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher mit mehr als zehn Pro-

zent am Auftragswert, müssen der Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland ebenfalls 

Folge leisten. Die Eigenerklärung ist somit im weiteren Sinne sozial nachhaltig, da das un-

soziale Verhalten von Russland gegenüber den Menschenrechten der ukrainischen Bevöl-

kerung bestraft wird. Die Sanktionen werden in der gesamten EU umgesetzt, damit ein 

nachhaltiges Zusammenhalten spürbar ist.  

4.2.3 Fazit der Analyse 

Wie die Analyse der drei verschiedenen Ausschreibungen zeigt, sind bereits einige nach-

haltige Kriterien berücksichtigt und in den Vergabeunterlagen integriert worden.  

Das Projekt der Ludwig-Beck-Schule steht unter der Prämisse der Einhaltung der Nachhal-

tigkeit und Klimaneutralität. Dies wird in den Vergabeunterlagen in den allgemeinen Hin-

weisen der Leistungsbeschreibung erwähnt und muss von den Bietern eingehalten werden. 

Auch finden sich nachhaltige Aspekte bei den Eignungskriterien. Bei diesen werden vor 

allem die gesetzlichen Anforderungen, wie z.B. die Paragrafen 123 und 124 GWB, als Min-

destkriterien definiert. Im Gegensatz dazu wurde nur bei einem von den vier Zuschlagskri-

terien die Nachhaltigkeit berücksichtigt. Positiv zu bewerten ist aber, dass der Preis nicht 

 

192 Vgl. Generalsekretariat des Rates der EU und des Europäischen Rates 2022.  

193 s. Anlagen Vergabeunterlagen Grundschule an der Witzlebenstraße S. A-CLXVII.  
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das am stärksten gewichtete Zuschlagskriterium ist und andere qualitative Kriterien für die 

Bewertung mitberücksichtigt wurden.  

In dem Verhandlungsverfahren der Grundschule Pretzschendorf wurden kaum bzw. fast 

keine nachhaltigen Eignungskriterien definiert. Jedoch wurden bei dem am stärksten ge-

wichteten Zuschlagskriterium, welches 55 Prozent der Gesamtbewertung ausmacht, Nach-

haltigkeitskriterien festgelegt. Somit erhält derjenige Bieter, der nur den niedrigsten Ange-

botspreis abgibt, erhält nicht automatisch den Zuschlag. Der Bieter, der dem Auftraggeber 

den nachhaltigsten Lösungsvorschlag liefert, wird am besten bewertet und kann den Zu-

schlag trotz eventuell höherem Preis erhalten. Zudem befinden sich mehrere Nachhaltig-

keitskriterien in der Leistungsbeschreibung. Der Auftraggeber definiert im Allgemeinen die 

Einhaltung der geltenden Regeln des Gebäudeenergiegesetzes, die Einreichung von nach-

haltigen und wirtschaftlich realisierbaren Lösungsvorschlägen sowie die Voraussetzung der 

Barrierefreiheit. Das bedeutet, die Bieter sind auch bei diesem Verfahren verpflichtet, die 

Nachhaltigkeitsanforderungen einzuhalten. 

In der dritten Ausschreibung, dem Ausbau der Grundschule an der Witzlebenstraße in Bre-

men, wurde die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien am stärksten berücksichtigt. 

Beginnend wird in den Vergabeunterlagen der Neubau direkt als Passivhausbauweise mit 

einer barrierefreien Nutzung ausgeschrieben. Auch werden die Bieter durch die allgemei-

nen Anforderungen darauf hingewiesen, mit ihren Leistungen den Umweltschutz sowie die 

Wirtschaftlichkeit zwingend zu beachten. Ebenfalls wird die soziale Nachhaltigkeit durch die 

Einwilligung von Eigenerklärungen, z.B. hinsichtlich der Einhaltung von Löhnen, berück-

sichtigt. Bei den Eignungskriterien bekommen die Bieter jeweils einen Zusatzpunkt, wenn 

sie mit ihrer Büroreferenz und / oder der persönlichen Referenz des Projektteams bereits 

Erfahrungen mit der Passivhausbauweise aufweisen können. Demzufolge werden die Bie-

ter für die Bemühungen in der Vergangenheit nachhaltig geplant zu haben, belohnt. Der 

einzige Kritikpunkt an der Ausschreibung und den Unterlagen ist, dass diese erst die Ent-

wurfsunterlagen sind und für die Zuschlagskriterien noch keine Anlage entworfen wurde. 

Dementsprechend kann den bisherigen Unterlagen nicht entnommen werden, ob für die 

Zuschlagskriterien Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei allen drei Ausschreibungen der Preis weder 

als alleiniges Zuschlagskriterium berücksichtigt wird noch das am stärksten gewichtete Kri-

terium ist. Die Auftraggeber haben die Chance genutzt, bei allen Ausschreibungen nach-

haltige Kriterien zu integrieren. Die Analyse zeigt aber auch, dass es Unterschiede bei der 

Vielfalt der Integration von Nachhaltigkeitskriterien gibt und die Möglichkeiten nicht vollstän-

dig genutzt wurden.   
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4.3 Derzeitige Probleme und Hindernisse 

Zur Unterstützung der Vergabestellen bei der öffentlich nachhaltigen Beschaffung ist es 

maßgeblich zu wissen, welche Probleme und Hindernisse für öffentliche Auftraggeber der-

zeit existieren und welche Maßnahmen ergriffen werden können, ihnen zu helfen. 

Wie die Ausarbeitungen aus den beiden vorangegangenen Gliederungspunkten zeigen, 

bestehen einige Möglichkeiten die Nachhaltigkeit bei der Vergabe von öffentlichen Aufträ-

gen zu integrieren und die Potenziale auszuschöpfen. Einige Auftraggeber integrieren be-

reits Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Aufträge, andere Auftraggeber sind von der Vielzahl an 

rechtlichen Möglichkeiten überfordert. Das fragmentierte Vergaberecht erschwert die Um-

setzung. In der Praxis haben die Verantwortlichen der Beschaffung wenig theoretische 

Kenntnisse über die Möglichkeiten sowie geringe praktische Erfahrung bei der Implemen-

tierung von Nachhaltigkeitskriterien.194 Die Unsicherheiten der Auftraggeber führen zu ei-

nem Verzicht der Integration von Nachhaltigkeitskriterien, da sie keine Klage aufgrund ei-

nes Verfahrensfehlers riskieren wollen. Als Maßnahme dagegen müssen vermehrt Schu-

lungen angeboten werden, die Informationen und Wissen zu dem Thema nachhaltiges Aus-

schreiben vermitteln. Je geschulter die Vergabestellen, Beschaffungsverantwortlichen oder 

Einkäufer sind, desto mehr Nachhaltigkeit kann bei den Ausschreibungen eingebaut wer-

den.195 Eine weitere Lösung besteht darin „eine zentrale, staatlich beauftragte Service-

stelle“196 zu schaffen, bei der gebündelt alle Informationen rund um Beschaffungsleitfäden, 

Kriterienlisten oder standardisierte Vertragskomponenten für die nachhaltige Beschaffung 

gestellt werden. Das Beschaffungsamt des BMI (nachhaltige-beschaffung.info) und der 

Kompass Nachhaltigkeit (kompass-nachhaltigkeit.de) bieten bereits zwei sehr gute Web-

sites, die eine Vielzahl an Informationen bieten. Jedoch gibt es auch sehr viele weitere 

Institutionen, Behörden und Forschungseinrichtungen, die Informationen erstellen und ver-

öffentlichen. Für Auftraggeber ist es in der Vielzahl von Angeboten schwer und unübersicht-

lich, einen geeigneten Leitfaden zu finden.  

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Datenlage über das allgemeine sowie das 

nachhaltige Beschaffungsvolumen. Der Umfang beruht auf Schätzungen und Hochrech-

nungen. Erst mit der Einführung der Vergabestatistikverordnung am 01. Oktober 2020 

 

194 Vgl. Isenheim 2010, S. 21. 

195 Vgl. Hepperle 2016, S. 187.  

196 Vgl. Isenheim 2010, S. 22.  
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besteht die Möglichkeit, verlässliche Daten zu generieren und genaue Berechnungen auf-

zustellen. Durch die Aufsplittung in über 30.000 einzelne Vergabestellen innerhalb des Lan-

des, wird die Datenerhebung wesentlich erschwert. Zwischen den Vergabestellen, beson-

ders auf Kommunal- und Regionalebene, findet ein geringer Informationsaustausch über 

die Erfahrungen zwecks Vergabepraktiken oder Beschaffungsinstrumente statt. Somit kann 

das gewonnene Fachwissen zur Nachhaltigkeit nicht außerhalb der Stelle verwendet wer-

den, in der es erworben wurde.197 Als Gegensteuerungsmaßnahme müssen die öffentlichen 

Auftraggeber miteinander arbeiten und einen regelmäßigen Wissensaustausch unter den 

Vergabestellen fördern. Mit der Neuauflage der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aus 

dem Jahr 2016 wird angestrebt, dass der Bund, die Länder und die Kommunen gemeinsam 

die Umsetzung der Nachhaltigkeit bewältigen. Aus diesem Grund wurde die Allianz für 

Nachhaltige Beschaffung gegründet, die sich „aus Vertretern der Bundesressorts, der Län-

der und der kommunalen Spitzenverbänden zusammen“198 setzt. Als Konsequenz soll die 

Allianz Aspekte der nachhaltigen Vergabe mehr fokussieren und einen Wissensaustausch 

gewährleisten zwischen den einzelnen Vergabestellen gewährleisten.  

Im Anschluss daran verursacht die Bindung an gegebene Budgets und Zeitpläne der öf-

fentlichen Auftraggeber bei der Vergabe ihrer Aufträge Probleme. Durch die hohen An-

fangsinvestitionen fällt ein finanzieller Mehraufwand an, der sich erst über den gesamten 

Lebenszyklus des Beschaffungsgegenstandes amortisiert. Aus einem Bericht des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie von dem Jahr 2017 liegen die soziale Verantwor-

tung / Sozialstandards und die ökologische Verantwortung / Grüne Beschaffung nur auf den 

Plätzen 11 und 12 von insgesamt 15 Zielen der Beschaffungs- und Vergabestellen.199 Aus 

diesem Grund fehlt den öffentlichen Auftraggebern der Anreiz für den Kauf nachhaltiger 

Produkte sowie Dienstleistungen. Die Politik muss die öffentliche Beschaffung als Hebel für 

die Integration von Nachhaltigkeit in der deutschen Wirtschaft benutzen und mit Fördermit-

teln den Anreiz für die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in der Beschaffung steigern. 

Eine verfassungskonforme Rechtfertigung der Mehrpreise bei der sozialen Nachhaltigkeit 

resultiert aus dem Grundrecht der Unantastbarkeit der Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 

des Grundgesetzes. Der finanzielle Mehraufwand trägt dazu bei, Sklaverei, Kinderarbeit 

 

197 Vgl. Beschaffungsamt des BMI 2016. 

198 Beschaffungsamt des BMI 2016. 

199 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017, S. 26.  



Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den öffentlichen Beschaffungsprozess 84 

 

und menschenunwürdige Arbeit zu bekämpfen, was ein zwingendes Ziel der deutschen 

Gesellschaft sein muss.200  

Ein letztes Problem ist die besondere Schwierigkeit der Berücksichtigung von sozialen Kri-

terien bei der nachhaltigen Beschaffung. Zum einen wird bei der Nachhaltigkeit besonders 

der Aspekt der Umwelt und der Ökologie vordergründig betrachtet. Der soziale Aspekt wird 

durch den Aufraggeber oftmals kaum berücksichtigt. Zum anderen ist es für den Auftragge-

ber besonders schwierig, den Aspekt des Sozialen in der Vergabe als Zuschlagskriterium 

auszuschreiben und zu prüfen. Während bei der Ökologie konkrete Werte z.B. der Res-

sourcenverbrauch messbar sind, können soziale Eigenschaften eines Produkts oder 

Dienstleistung nicht in messbaren Einheiten erfasst werden. Aus diesem Grund wurden die 

sogenannten ILO Kernarbeitsnormen erlassen. ILO steht für Arbeitsnormen der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation und ergänzen zu den Grundrechten generelle Mindeststandards 

für eine menschenwürdige Arbeit.201 Die Kernarbeitsnormen spiegeln die Bereiche der Ver-

einigungsfreiheit, des Verbots der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, die Abschaf-

fung der Kinderarbeit und die Beseitigung der Zwangsarbeit wider.202 Öffentliche Auftrag-

geber können zur besseren Überprüfbarkeit des sozialen Aspektes die ILO Kernarbeitsnor-

men vereinbaren, sodass die Bieter gezwungen sind, Nachweise, die vergleichbar sind, zu 

erbringen. 

 

200 Vgl. Deutscher Städtetag 2010, S. 12.  

201 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2022.  

202 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2022. 
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5 Checkliste zur Integration von Nachhaltig-

keitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Auf-

träge 

Wie die vorangegangene Analyse der drei aktuellen Ausschreibungen gezeigt hat, werden 

Kriterien der Nachhaltigkeit bereits bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt. Die 

Auftraggeber zeigen damit den Willen und die Pflicht, verantwortungsvoll mit den natürli-

chen Lebensgrundlagen für die Wirtschaft, die Bürger und die zukünftigen Generationen 

umzugehen. Die Schwierigkeit für die Auftraggeber besteht darin, die passenden Möglich-

keiten zur Integration von nachhaltigen Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu 

finden.  

Aus diesem Grund wird mit dem fünften Gliederungspunkt eine „Best Practise“ für die In-

tegration von Nachhaltigkeitskriterien bei öffentlichen Aufträgen erarbeitet und vorgestellt. 

Die Best Practise wird in Form einer Checkliste dargestellt. Die Checkliste dient als Arbeits-

erleichterung für die öffentlichen Auftraggeber zur Findung passender Möglichkeiten für die 

Integration nachhaltiger Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Bei der Checkliste 

werden die einzelnen Phasen des Vergabeablaufs aufgezählt und an den passenden Stel-

len die rechtlichen Möglichkeiten zur Integration der Nachhaltigkeit aufgezeigt. Als Best 

Practise hat die Checkliste den Anspruch universell anwendbar zu sein. Das bedeutet, sie 

ist unabhängig von dem Umfang der Beschaffung, dem Beschaffungsgegenstand, dem 

Vergabeverfahren oder auch dem Bundesland einsetzbar. Bedingt durch die Vielzahl ver-

schiedener Ausgangslagen kann die Nachhaltigkeit nicht bei allen Vergaben komplett inte-

griert werden, sondern nur schrittweise erfolgen. Aus diesem Grund handelt es sich bei der 

Integration der Nachhaltigkeit bei der Beschaffung um einen fortlaufenden Prozess. Die 

Checkliste ermöglicht es den öffentlichen Auftraggebern, passende nachhaltige Kriterien 

jeweils in der entsprechenden Phase des Beschaffungsvorganges integrieren zu können. 

In Folge des Gliederungspunktes 3.2.5 - Der Ablauf von Vergabeverfahren wird die Nach-

haltigkeit in den zehn Phasen des Vergabeablaufs integriert. Für eine bessere Nachvoll-

ziehbarkeit werden die Phasen erneut aufgezeigt: 
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Abbildung 11: Phasen eines Vergabeablaufs203 

In den verschiedenen Phasen der Vergabe können die Möglichkeiten zur Integration der 

Nachhaltigkeit unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die Frage, ob und wie nachhaltige 

Kriterien bei einer Vergabe eines öffentlichen Auftrages berücksichtigt werden soll, stellt 

sich oftmals schon vor Beginn des Vergabeprozesses. Und zwar wird die Basis zur Integra-

tion der Nachhaltigkeit bereits bei der Bedarfsplanung geschaffen. Im Vergabeprozess sind 

die Möglichkeiten zu Beginn des Vergabeprozesses, besonders in den ersten beiden Pha-

sen, am stärksten ausgeprägt. Ab der dritten Phase, der Bekanntmachung der Vergabeun-

terlagen, bestehen kaum noch Möglichkeiten, nachhaltige Kriterien bei der Ausschreibung 

zu integrieren.204 Demzufolge muss der öffentliche Auftraggeber von Anfang an daran inte-

ressiert sein, die Nachhaltigkeit in seinen Vergabeprozess zu implementieren. 

5.1 Vorgehen zur Erstellung der Checkliste 

Für die Erstellung einer Checkliste bedarf es einer Zusammenfassung aller relevanten In-

formationen. Die Informationen werden durch eine Checkliste kurz und knapp in eine sinn-

volle Reihenfolge gebracht. Das Ziel einer Checkliste ist es, dem Anwender eine Arbeitser-

leichterung für ein strukturiertes Arbeiten zu ermöglichen. In der Regel dient eine Checkliste 

auch der Kontrolle, ob alle Abläufe und Prozesse eines Verfahrens oder Arbeitsanweisung 

berücksichtigt wurden.205  

Die Checkliste zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Auf-

träge wurde nach gründlicher Analyse der beiden Gliederungspunkte 3.2.5 – Der Ablauf 

von Vergabeverfahren und 4.3.1 – Gesetzliche Regelungen mit Bezug zur nachhaltigen 

 

203 Grünhagen 2016, S. 16. 

204 Vgl. FEMNET e.V. 2019, S. 20.  

205 Vgl. Fleig 2022, S. 3.  
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Beschaffung erstellt. Weiterhin wurden der Leitfaden „Möglichkeiten einer ökologisch und 

sozial nachhaltigen Beschaffung“ von FEMNET e.V. von 2019206 und das Merkblatt „Richtig 

Ausschreiben – Checkliste für öffentliche Auftraggeber mit Erläuterungen“ von 2016207 für 

die Erstellung der Checkliste ergänzend betrachtet.  

Durch die Unterteilung des Vergabeablaufs in zehn anstatt vier Phasen, wird eine detail-

lierte Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei dem Vergabeprozess ermöglicht. Mithilfe 

der Checkliste kann der öffentliche Auftraggeber in jeder Phase die einzelnen Schritte ab-

haken, die er bereits durchgeführt hat. Besonders hervorgehoben werden die vier Steue-

rungsinstrumente, bei denen die rechtlichen Möglichkeiten zur Integration von Nachhaltig-

keitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vorhanden sind. Zur Gewährleistung ei-

nes besseren Überblicks in der Checkliste werden durch die grünen Anmerkungen optisch 

auf die Möglichkeiten und die potenziellen Beispiele zur Integration von Nachhaltigkeitsas-

pekten verwiesen. 

5.2 Vergabe-Checkliste für öffentliche Auftraggeber 
 

Phasen  Schritt Bemerkungen 

1. Phase: 
Vorberei-
tung 

 
Festlegung des Beschaf-
fungsbedarfs 

Ausschreibungstitel mit Bezug zur 
Nachhaltigkeit wählen 

  
Um welche Art der Aus-
schreibung handelt es 
sich?

 

 Liefer- oder Dienstleistungsauftrag 

 Bauleistungsauftrag 

 Konzession 

  
Anlegen der Dokumenta-
tion - Vergabevermerk 

Für alle weiteren Schritte ist die Doku-
mentation gewissenhaft weiterzuführen. 

 

206 Vgl. FEMNET e.V. 2019, S. 20ff.  

207 Vgl. Höß, Müller, Schlange-Schöningen, Busse 2016, S. 5ff.  
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Schätzung des Auftrags-
wertes 

Summe:                           € 

  

Erreicht der geschätzte 
Wert den Oberschwellen-
bereich?  

(Beachtung Sonderregelungen 

für Ober(st)e Bundesbehörden 

und für Soziale und andere be-

sondere Dienstleistungen)  

 nationale Aus-
schreibung 

 europaweite 
Ausschreibung 

  
Anwendbare Vergabeord-
nung 

 VgV 

 SektVO 

 KonzVgV 

 VSVgV 

 VOB/A 

 UVgO  

 VOL/A 

 VOB/A 

  
Aufteilung in Lose (Beach-

tung der mittelständischen Inte-

ressen gem. § 97 Abs. 4 GWB) 

 Ja: 

 Nein 

  
Welches Verfahren soll an-
gewendet werden? 

 Öffentl. Aus-
schreibung 

 Beschränkte 
Ausschreibung 

 Freihändige 
Vergabe 

 Offenes Ver-
fahren 

 Nicht-Offenes 
Verfahren 

 Verhandlungs-
verfahren 

 Wettbewerb-   
licher Dialog 

 Innovations-
partnerschaft 

Liegen die Voraussetzungen für die 
Wahl vor? Begründung festhalten.  
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Erstellung eines Vergabe-
terminplans 

- Geplantes Datum der Auftragsbekannt-
machung:  

- Teilnahmefrist bis zum:  

- Angebotsfrist bis zum:  

- Informations- und Wartefrist:  

- Zuschlagserteilung frühestens:  

- Erforderliche Bindefrist:  

  
Definition der Leistungsbe-
schreibung 

Eindeutige Beschreibung des Auftrags-
gegenstandes hinsichtlich Art, Eigen-
schaft, Güte Gestalt, Material, Funktio-
nalität, Bedienerfreundlichkeit und Halt-
barkeit 

Steuerungsinstrument Leistungsbe-
schreibung: 

 Formulierung von Anforderungen an 
das Produkt selbst, an den Herstel-
lungsprozess oder die Entsorgung 

 Formulierung nachhaltiger Anforde-
rung als Mindestbedingungen z.B. res-
sourcenschonender Materialeinsatz, 
Recycelbarkeit, Möglichkeiten zur 
schadstoffarmen Entsorgung, vollstän-
dige Abfallvemeidung (cradle-to-cradle) 

 Nachweis durch Gütezeichen als 
Leistungsmerkmale festlegen (z.B. FSC, 
PEFC, eco-Label, nature-plus-Siegel, 
Blauer Engel, oder gleichwertige Güte-
zeichen) 

 Allgemeine Hinweise zur Einhaltung 
der Klimaschutzziele einfügen 

2. Phase: 
Erstellung 

 
Anschreiben Aufforderung 
zur Angebotsabgabe 

 Informationen zur Organisation: 

- s. Anlage  
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Vergabe-

unterlagen 

 Fristen, zeitlicher Ablauf: 

- s. Vergabeterminplan 

 Zuschlags- / Wertungskriterien 

Steuerungsinstrument Angebotswer-

tung durch Zuschlagskriterien: 

 Auswahl des Bieters nach qualitati-

ven, sozialen, ökologischen Kriterien 

(z.B. Langlebigkeit, Haltbarkeit, Belast-

barkeit, Einsparung fossiler Brennstoffe, 

Reduzierung CO2-Einsparungen, Regio-

nalität, Recyclingfähigkeit, Energieeffizi-

enz, etc.) 

 Höhere Gewichtung der Nachhaltig-

keitskriterien im Verhältnis zum Preis 

 Berücksichtigung von Organisation, 

Qualifikation und Erfahrung des mit der 

Auftragsausführung betrauten Perso-

nals (à Begründung)  

 Durchführung Lebenszykluskosten-

analyse gem. § 59 VgV (Anschaffungs-

kosten, Nutzungs- und Betriebskosten, 

Wartungs- und Entsorgungskosten, Ver-

sicherungen, etc.) 

  Vertragsunterlagen 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Leistungsbeschreibung (aus 1. 

Phase) 

 Besondere und zusätzliche Vertrags-

bedingungen 

Steuerungsinstrument Auftragsaus-

führung 

 ILO-Kernarbeitsnormen 

 Mindestlohn und Einhaltung Tarifver-

träge 
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 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

 Reduktion von umwelt- oder gesund-
heitsgefährdenden Stoffen bei der Pro-
duktion 

  Eignungsangaben 

Welche Eignungskriterien /-nachweise 
werden verlangt? 

  

  

  

 Der Nachweis durch eine Präqualifi-
zierung wird akzeptiert.  

Steuerungsinstrument Eignung 

 Qualitätsmanagementmaßnahmen 
zur Prüfung der technischen und berufli-
chen Leistungsfähigkeit  

 kein Verstoß gegen Umweltrecht 
z.B. Umweltschutzmaßnahmen / Zertifi-
zierung nach Umweltmanagementsys-
tem (EMAS, ISO 14001, oder gleichwer-
tig)  

 Nachweis umweltfreundlicher Bau-
weise z.B. Passivhausbauweise, Holz-
hybridbauweise, Cradle-2-Cradle 

 Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestim-
mung, gesetzl. Mindestlohnbestimmun-
gen, Entrichtung von Steuern 

 Lieferkettenmanagement (§ 46 Abs. 
3 Nr. 4 VgV) 

3. Phase: 
Die Be-
kanntma-
chung 

 
Fakultativ: Veröffentli-
chung einer Vorinformation 
(§ 38 VgV bzw. § 12 EU VOB/A) 

Hinweis: Möglichkeit zur späteren Ver-
kürzung der Angebotsfrist bzw. als Er-
satz der Auftragsbekanntmachung im 
nicht-offenen Verfahren oder Verhand-
lungsverfahren 
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Veröffentlichung der Auf-
tragsbekanntmachung 

 Veröffentli-
chung in Veröffent-
lichungsblättern, 
Fachzeitschriften, 
Internetportalen, 
etc. 

 Veröffentli-
chung des Stan-
dardformulars in 
TED 

bei Vorinformation: Versendung einer 
Aufforderung zur Interessensbestäti-
gung an Bieter 

4. Phase: 
Der Teil-
nahme-
wettbewerb 

 

Durchführung Teilnahme-
wettbewerb: 

à nur bei Verfahren mit 
Teilnahmewettbewerb an-
zuwenden (beschränkte Aus-

schreibung, freihändige 

Vergabe, nicht-offenes Verfah-

ren, Verhandlungsverfahren, 

wettbewerblicher Dialog, Innova-

tionspartnerschaft) 

 

 Formale Prüfung der eingegangenen 
Teilnahmeanträge bzw. Interessensbe-
stätigungen auf Vollständigkeit, Qualität 
und Einhaltung der Formalien 

 Prüfung der allgemeinen Eignung 
der Bieter 

 Ggf. Nachforderung fehlender Unter-
lagen 

 Auswahl der Bieter, die zur Ange-
botsabgabe aufgefordert werden sollen 

5. Phase: 
Der Dialog 

 
Durchführung nur bei Inno-
vationspartnerschaft und 
wettbewerblichen Dialog  

 Dialog führt zur Auswahl von Lö-
sungsvorschlägen 

 Aufforderung zur Abgabe finales An-
gebot 

6. Phase: 
Die Ange-
botsbear-
beitung 

 
Bearbeitung der Erstange-
bote durch Bieter 

 Beantwortung von Bieterfragen (ano-
nyme Veröffentlichung für jeden Bieter) 

 Ggf. Änderung der Vergabeunterla-
gen (Veröffentlichung für jeden Bieter) 

 Angebotsöffnung zum angegebenen 
Eröffnungstermin 
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7. Phase: 
Die Prü-
fung und 
Aufklärung 

 
Formale und Inhaltliche 
Prüfung 

 Prüfung der Vollständigkeit, der 
rechnerischen und fachlichen Richtigkeit 
der Angebote 

 Aufklärung bei unvollständigen oder 
fehlerhaften Unterlagen 

 Ausschluss der Angebote aufgrund 
von formellen Mängeln 

8. Phase: 
Die Wer-
tung 

 
Auswahl des wirtschaft-
lichsten Angebots 

 Prüfung der Bietereignung anhand 
der festgelegten Eignungskriterien 

 Ggf. Nachforderung von Unterlagen 
oder Ausschluss der Bieter aufgrund 
formeller Mängel 

 Prüfung der Auskömmlichkeit des 
Preises (Aufklärung bei ungewöhnlich 
niedrigem Preis) 

 Prüfung der Angebote durch Zu-
schlagskriterien (Eintragung in Bewer-
tungsmatrix, Berechnung nach definier-
ter Gewichtung) 

9. Phase: 
Die Ver-
handlun-
gen 

 

Verhandlungsgespräche: 

à nur bei Vergaben mit 
Teilnahmewettbewerb 

 Durchführung von Bietergesprächen 
(während der Gespräche Bereitschaft 
zum nachhaltigen Planen / Bauen / Be-
schaffen erfragen) 

 Aufforderung zur Abgabe finaler An-
gebote 

 Prüfung und Wertung der finalen An-
gebote 

10. Phase: 
Der Zu-
schlag 

 
Abschluss des Verfahrens 
durch Zuschlagserteilung 
oder Aufhebung 

 Vorabinformation an Bieter, deren 
Angebot nicht berücksichtigt wurde 

 Zuschlagserteilung mit Vertragsab-
schluss 
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 Aufhebung des Verfahrens aufgrund 
von  

 Dokumentation bzw. Vergabever-
merk vervollständigen 

Tabelle 8: Vergabe-Checkliste für öffentliche Auftraggeber208 

 

208 Eigene Ausarbeitung und Darstellung, in Anlehnung an Leitfaden „Möglichkeiten einer ökologisch und sozial 
nachhaltigen Beschaffung“ von FEMNET e.V. von 2019 und das Merkblatt „Richtig Ausschreiben – Checkliste 
für öffentliche Auftraggeber mit Erläuterungen“ von 2016. 
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6 Fazit und Erkenntnis 

Nachhaltigkeit hat sich zu einem der Megatrends in den letzten Jahren entwickelt. Durch 

das wachsende Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen steigt der Ein-

fluss von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten stetig weiter, sodass die Aus-

wirkungen im Alltag deutlich zu spüren sind. Aus diesem Grund werden Entscheidungen 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wie Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nur aufgrund 

ökonomischer Abwägungen kontinuierlich minimiert und nachhaltige Kriterien werden zu-

nehmend wichtiger.  

Die Zielsetzung der Masterarbeit ist es, eine „Best Practise“ in Form einer Checkliste für 

künftige Vergabeausschreibungen zu entwickeln, um Auftraggebern die Integration von 

Nachhaltigkeitsaspekten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu erleichtern. Dazu wurden 

zunächst die Grundlagen hinsichtlich des Vergaberechts in Deutschland und der Nachhal-

tigkeit bei dem öffentlichen Beschaffungsprozess vorgestellt. Der Schwerpunkt der Master-

arbeit war die Untersuchung von rechtlichen Möglichkeiten zur Integration von Nachhaltig-

keitskriterien bei öffentlichen Aufträgen und die Ist-Analyse von drei aktuellen Ausschrei-

bungsunterlagen im Hinblick auf deren Nachhaltigkeitskriterien.  

Zu Beginn der Arbeit wurde der Standpunkt vertreten, dass bei den Vergaben öffentlicher 

Aufträge die Nachhaltigkeit zwar berücksichtigt wird, diese jedoch nur eine untergeordnete 

Rolle spielt. Wie die Ist-Analyse gezeigt hat, haben die Auftraggeber der drei untersuchten 

Vergabeunterlagen die Chance zur Integration von sozialen, ökonomischen und ökologi-

schen Kriterien genutzt. Jedoch sind zwischen den drei Ist-Analysen Unterschiede in der 

Intensität der Integration von Nachhaltigkeitskriterien deutlich geworden. Es lässt sich an-

hand der Untersuchungen belegen, dass die Bedeutung der Nachhaltigkeit für einige Auf-

traggeber wichtiger ist als für andere. Im Verlauf der Masterarbeit wurde die anfängliche 

These, dass einige öffentliche Auftraggeber nicht genug über die Möglichkeiten zur Integra-

tion von Nachhaltigkeit informiert und somit große Potenziale ungenutzt bleiben, bestätigt. 

Zu diesem Zweck wurde in der Masterarbeit eine Checkliste für die öffentlichen Auftragge-

ber entwickelt. Die Checkliste bildet den gesamten Prozess einer Vergabe ab und dient als 

Arbeitserleichterung zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentli-

cher Aufträge. Die Checkliste kann in der Praxis angewendet werden. Nichtsdestotrotz 

müssen innerhalb der Strukturen eines öffentlichen Auftraggebers künftig weitere Maßnah-

men implementiert werden. Damit wird das Ziel angestrebt, eine nachhaltigere Entwicklung 
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der öffentlichen Beschaffung zu forcieren. Beispielhafte Maßnahmen sind thematische 

Schulungen mit dem Thema der Integration von Nachhaltigkeit bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge und der Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Auftraggebern. 

Schlussendlich muss der öffentliche Auftraggeber seine Vorbildfunktion als nachhaltiger 

Beschaffer weiter etablieren, um die Relevanz von Nachhaltigkeitskriterien zu verstärken.  

Wie die Masterarbeit gezeigt hat, wurden die 11 Ziele für die Reformierung des Vergabe-

gesetzes durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie umgesetzt. Ein Ziel der 

Vergabereform war die Vereinfachung und flexiblere Gestaltung von Vergabeverfahren. 

Durch die Einführung der Unterschwellenvergabeordnung sind die Vergaben im Unter-

schwellenbereich an die des Oberschwellenbereichs angepasst und die Vorschriften ver-

einfacht worden. Ein weiteres Ziel bestand in der Nutzung der elektronischen Kommunika-

tion für Vergabeverfahren. Dieses Ziel konnte sowohl im Ober- als auch Unterschwellenbe-

reich durch die elektronische Vergabe erreicht werden.  

Ein Thema, dem die Bundesregierung mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, ist die The-

matik des Rechtsschutzes von Vergaben im Unterschwellenbereich. Zunächst sollte seit 

dem Jahr 2017 in jedem Bundesland die Unterschwellenvergabeordnung anstelle der 

VOL/A in Kraft getreten sein. Fünf Jahre nach dem Beschluss gibt es immer noch zwei 

Bundesländern, die die UVgO nicht in ihr Vergaberecht integriert haben. Daraus resultiert 

ein ungleiches Verhältnis zwischen den Bundesländern. Das hat zur Folge, dass das Ziel 

der Anwendung eines einheitlichen Vergaberechts unterhalb der EU-Schwellenwerte maß-

geblich ist. Eine Einheitlichkeit würde vielen Bietern den Vorgang erleichtern, bundesweit 

an Vergabeverfahren verschiedener Bundesländer teilzunehmen. Der Rechtsschutz zwi-

schen dem Ober- und dem Unterschwellenbereich ist ebenfalls ungleich. Den Bietern im 

Unterschwellenbereich wird nicht derselbe Rechtsschutz wie den Bietern im Oberschwel-

lenbereich gewährt. Die Vergabereform von 2016 hat nicht zur Beseitigung des Bruchs bei-

getragen. Es benötigt weitere Untersuchungen, um sich mit den Auswirkungen des unter-

schiedlichen Rechtsschutzes zwischen den beiden Schwellenbereichen auseinander zu 

setzen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Thema der Nachhaltigkeit in der Vergabe 

öffentlicher Aufträge immer bedeutender wird. Etliche öffentliche Auftraggeber berücksich-

tigen bereits in Teilen die Implementierung von Nachhaltigkeit bei ihren Ausschreibungen. 

Das Ziel ist es, Nachhaltigkeitskriterien als Chance für eine nachhaltig gestaltete Zukunft 

zu verstehen und das wirtschaftliche Handeln dementsprechend auszurichten. Die Best 

Practise in Form einer Checkliste zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge dient der Zielstellung als hilfreiches Instrument. 
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